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VERORDNUNG (EU) 2016/1011 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 8. Juni 2016 

über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung 

(EU) Nr. 596/2014 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIM­
MUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rahmen zur Sicherstel­
lung der Genauigkeit und Integrität von Indizes eingeführt, die als Re­
ferenzwert bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten oder zur Mes­
sung der Wertentwicklung von Investmentfonds in der Union verwendet 
werden. Diese Verordnung trägt somit zu einem reibungslos funktionie­
renden Binnenmarkt mit hohem Verbraucher- und Anlegerschutz bei. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Bereitstellung von Referenzwerten, 
das Beitragen von Eingabedaten zu einem Referenzwert und die Ver­
wendung eines Referenzwerts in der Union. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) eine Zentralbank; 

b) eine Behörde, wenn sie Daten zu Referenzwerten beiträgt, Referenz­
werte bereitstellt oder Kontrolle über die Bereitstellung von Refe­
renzwerten ausübt, die für staatliche Politik, einschließlich Maßnah­
men in den Bereichen Beschäftigung, Konjunktur und Inflation, ver­
wendet werden; 

c) eine zentrale Gegenpartei (CCP), wenn sie Referenzkurse oder Ab­
rechnungskurse bereitstellt, die zum Zweck des Risikomanagements 
und der Abrechnung von CCP verwendet werden; 

d) die Bereitstellung eines einzelnen Referenzkurses für in Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführte Finanzinstrumen­
te; 

e) die Presse, andere Medien und Journalisten, wenn sie einen Refe­
renzwert lediglich als Teil ihrer journalistischen Tätigkeiten ver­
öffentlichen oder darauf Bezug nehmen, ohne Kontrolle über die 
Bereitstellung dieses Referenzwerts zu haben; 

▼B
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f) eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen ihrer ge­
schäftlichen, gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit Kredite vergibt 
oder die Vergabe von Krediten zusagt, soweit diese Person ihre 
eigenen festen oder variablen Zinssätze veröffentlicht oder der Öf­
fentlichkeit zur Verfügung stellt, die anhand interner Entscheidungen 
festgelegt wurden und nur für Finanzkontrakte gelten, die von dieser 
Person oder einem Unternehmen innerhalb desselben Konzerns mit 
ihren jeweiligen Kunden abgeschlossen werden; 

g) einen Rohstoff- Referenzwert, der auf Eingaben von Kontributoren 
beruht, bei denen es sich mehrheitlich um nicht beaufsichtigte Un­
ternehmen handelt, auf die beide der folgenden Voraussetzungen 
zutreffen: 

i) Der Referenzwert wird von Finanzinstrumenten als Bezugsgrund­
lage verwendet, für die die Zulassung zum Handel an nur einem 
Handelsplatz im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 der 
Richtlinie 2014/65/EU beantragt wurde oder die an nur einem 
solchen Handelsplatz gehandelt werden; 

ii) der nominelle Gesamtwert der Finanzinstrumente, die den Refe­
renzwert als Bezugsgrundlage verwenden, beträgt nicht mehr als 
100 Mio. EUR; 

h) einen Index-Anbieter in Bezug auf einen von ihm bereitgestellten 
Index, wenn der Anbieter keine Kenntnis davon hat und vernünfti­
gerweise auch keine Kenntnis davon haben konnte, dass dieser Index 
für die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 genannten Zwecke ver­
wendet wird. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Index“ jede Zahl, 

a) die veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird; 

b) die regelmäßig, 

i) ganz oder teilweise, durch Anwendung einer Formel oder 
einer anderen Berechnungsmethode oder durch Bewertung 
bestimmt wird und 

ii) auf der Grundlage des Werts eines oder mehrerer Basisver­
mögenswerte oder Basispreise, einschließlich geschätzter 
Preise, tatsächlicher oder geschätzter Zinssätze, Quotierun­
gen und verbindlicher Quotierungen oder sonstiger Werte 
oder Erhebungen erfolgt; 

2. „Index-Anbieter“ eine natürliche oder juristische Person, die die 
Kontrolle über die Bereitstellung eines Indexes ausübt; 

3. „Referenzwert“ jeden Index, auf den Bezug genommen wird, um 
den für ein Finanzinstrument oder einen Finanzkontrakt zahlbaren 
Betrag oder den Wert eines Finanzinstruments zu bestimmen, oder 
einen Index, der verwendet wird, um die Wertentwicklung eines 
Investmentfonds zwecks Rückverfolgung der Rendite dieses Inde­
xes oder der Bestimmung der Zusammensetzung eines Portfolios 
oder der Berechnung der Anlageerfolgsprämien (Performance 
Fees) zu messen; 

▼B
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4. „Referenzwert-Familie“ eine Gruppe von Referenzwerten, die von 
demselben Administrator bereitgestellt und aus Eingabedaten der­
selben Art bestimmt wird und spezifische Messungen desselben 
oder eines ähnlichen Marktes bzw. derselben oder einer ähnlichen 
wirtschaftlichen Realität liefert; 

5. „Bereitstellung eines Referenzwerts“ 

a) die Verwaltung der Mechanismen für die Bestimmung eines 
Referenzwerts; 

b) die Erhebung, Analyse oder Verarbeitung von Eingabedaten 
zwecks Bestimmung eines Referenzwerts; 

c) die Bestimmung eines Referenzwerts durch Anwendung einer 
Formel oder anderen Berechnungsmethode oder durch Bewer­
tung der zu diesem Zweck bereitgestellten Eingabedaten; 

6. „Administrator“ eine natürliche oder juristische Person, die die 
Kontrolle über die Bereitstellung eines Referenzwerts ausübt; 

7. „Verwendung eines Referenzwerts“ 

a) die Ausgabe eines Finanzinstruments, für das ein Index oder 
eine Indexkombination als Bezugsgrundlage dient; 

b) die Bestimmung des im Rahmen eines Finanzinstruments oder 
-kontrakts zahlbaren Betrags unter Bezugnahme auf einen In­
dex oder eine Indexkombination; 

c) den Umstand, Vertragspartei eines Finanzkontrakts zu sein, für 
den ein Index oder eine Indexkombination als Bezugsgrundlage 
dient; 

d) die Bereitstellung eines Sollzinssatzes im Sinne von Artikel 3 
Buchstabe j der Richtlinie 2008/48/EG, der als Spread oder 
Aufschlag auf einen Index oder eine Indexkombination berech­
net wird und ausschließlich für einen Finanzkontrakt als Be­
zugsgrundlage verwendet wird, bei dem der Kreditgeber Ver­
tragspartei ist; 

e) die Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds an­
hand eines Indexes oder einer Indexkombination zwecks Rück­
verfolgung der Rendite dieses Indexes oder dieser Indexkom­
bination, Bestimmung der Zusammensetzung eines Portfolios 
oder Berechnung der Anlageerfolgsprämien (Performance Fees); 

8. „Beitragen von Eingabedaten“ die Übermittlung von nicht ohne 
Weiteres verfügbaren Eingabedaten an einen Administrator oder 
an eine andere Person zur Weiterleitung an einen Administrator, 
die im Zusammenhang mit der Bestimmung eines Referenzwerts 
erforderlich ist und zu diesem Zweck erfolgt; 

9. „Kontributor“ eine natürliche oder juristische Person, die Eingabe­
daten beiträgt; 

10. „beaufsichtigter Kontributor“ ein beaufsichtigtes Unternehmen, das 
Eingabedaten für einen in der Union angesiedelten Administrator 
beiträgt; 

11. „Submittent“ eine natürliche Person, die vom Kontributor zum 
Zweck des Beitragens von Eingabedaten beschäftigt wird; 

▼B
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12. „Prüfer“ einen Mitarbeiter eines Administrators eines Rohstoff- 
Referenzwerts oder eine andere natürliche Person, deren Leistun­
gen vom Administrator in Anspruch genommen werden oder der 
Kontrolle des Administrators unterliegen, und der/die dafür ver­
antwortlich ist, auf Eingabedaten und andere Informationen eine 
Methodik anzuwenden oder diese zu beurteilen, um zu einer ab­
schließenden Bewertung in Bezug auf den Preis eines bestimmten 
Rohstoffs zu gelangen; 

13. „Experteneinschätzung“ die Ausübung von Ermessen durch einen 
Administrator oder Kontributor in Bezug auf die Nutzung von 
Daten zur Bestimmung eines Referenzwerts, einschließlich der 
Extrapolation von Werten vorausgegangener oder verbundener 
Transaktionen, Wertbereinigungen für Faktoren, die die Datenqua­
lität beeinflussen können, wie Marktereignisse oder die Ver­
schlechterung der Bonität eines Käufers oder Verkäufers und die 
stärkere Gewichtung von verbindlichen Geboten oder Offerten 
gegenüber einer bestimmten abgeschlossenen Transaktion; 

14. „Eingabedaten“ die von einem Administrator zur Bestimmung ei­
nes Referenzwerts verwendeten Daten in Bezug auf den Wert 
eines oder mehrerer Basisvermögenswerte oder Preise, einschließ­
lich geschätzter Preise, Quotierungen, verbindlicher Quotierungen 
oder anderer Werte; 

15. „Transaktionsdaten“ überwachbare Preise, Zinssätze, Indizes oder 
Werte, die Transaktionen zwischen nicht verbundenen Parteien an 
einem aktiven Markt wiedergeben, der wettbewerblichen Ange­
bots- und Nachfragekräften unterliegt; 

16. „Finanzinstrument“ eines der in Anhang I Abschnitt C der Richt­
linie 2014/65/EU aufgeführten Instrumente, für das die Zulassung 
zum Handel an einem Handelsplatz im Sinne des Artikels 4 Ab­
satz 1 Nummer 24 der Richtlinie 2014/65/EU beantragt wurde 
oder das an einem Handelsplatz im Sinne des Artikels 4 Absatz 
1 Nummer 24 der Richtlinie 2014/65/EU oder über einen syste­
matischen Internalisierer im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Num­
mer 20 dieser Richtlinie gehandelt wird; 

17. „beaufsichtigtes Unternehmen“ eines der Folgenden: 

a) ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ); 

b) eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Num­
mer 1 der Richtlinie 2014/65/EU; 

c) ein Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Num­
mer 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 2 ); 

d) ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 
Nummer 4 der Richtlinie 2009/138/EG; 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wert­
papierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 
(ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 6 

e) einen OGAW im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 
2009/65/EG oder gegebenenfalls eine OGAW-Verwaltungs­
gesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b 
jener Richtlinie; 

f) einen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

g) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne 
des Artikels 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ); 

h) einen Kreditgeber im Sinne des Artikels 3 Buchstabe b der 
Richtlinie 2008/48/EG zu Zwecken von Kreditverträgen im 
Sinne des Artikels 3 Buchstabe c jener Richtlinie; 

i) ein Nichtkreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Nummer 10 der 
Richtlinie 2014/17/EU zu Zwecken von Kreditverträgen im 
Sinne des Artikels 4 Nummer 3 jener Richtlinie; 

j) einen Marktbetreiber im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Num­
mer 18 der Richtlinie 2014/65/EU; 

k) eine CCP im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 3 ); 

l) ein Transaktionsregister im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

m) einen Administrator; 

18. „Finanzkontrakt“ 

a) jeden Kreditvertrag im Sinne des Artikels 3 Buchstabe c der 
Richtlinie 2008/48/EG; 

b) jeden Kreditvertrag im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der 
Richtlinie 2014/17/EU; 

19. „Investmentfonds“ einen AIF im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU oder einen OGAW im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG; 

20. „Leitungsorgan“ das Organ oder die Organe eines Administrators 
oder eines anderen beaufsichtigten Unternehmens, das (die) nach 
nationalem Recht bestellt wurde (wurden) und befugt ist (sind), 
die Strategie, die Ziele und die allgemeine Richtung des Adminis­
trators oder anderen beaufsichtigten Unternehmens vorzugeben, 
und das (die) Entscheidungen der Geschäftsleitung überwacht 
(überwachen) und dem (denen) die Personen angehören, die die 
Geschäfte des Administrators oder anderen beaufsichtigten Unter­
nehmens tatsächlich führen; 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10). 

( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transakti­
onsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
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21. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die bei den unter diese Ver­
ordnung fallenden Finanzkontrakten zu einem Zweck handelt, der 
nicht ihrer geschäftlichen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann; 

22. „Referenzzinssatz“ einen Referenzwert, der im Sinne der Nummer 
1 Buchstabe b Ziffer ii dieses Absatzes auf der Grundlage des 
Zinssatzes bestimmt wird, zu dem Banken anderen Banken oder 
anderen Agenten als Banken auf dem Geldmarkt Kredite gewähren 
oder bei diesen Kredite aufnehmen können; 

23. „Rohstoff-Referenzwert“ einen Referenzwert, bei dem der Basis­
vermögenswert für die Zwecke von Nummer 1 Buchstabe b Ziffer 
ii dieses Absatzes eine Ware im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ( 1 ) mit Ausnahme der in 
Anhang I Abschnitt C Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU 
genannten Emissionszertifikate ist; 

▼M1 
23a. „EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel“ einen Refe­

renzwert, der als EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel 
bezeichnet wird und folgende Anforderungen erfüllt: 

a) für die Zwecke von Nummer 1 Buchstabe b Ziffer ii dieses 
Absatzes und des Artikels 19b werden seine zugrunde liegen­
den Vermögenswerte so ausgewählt, gewichtet oder aus­
geschlossen, dass sich das daraus resultierende Referenzwert- 
Portfolio auf einem Dekarbonisierungszielpfad befindet; und 

b) er wurde nach den Mindeststandards erstellt, die in den in 
Artikel 19a Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakten fest­
gelegt wurden; 

23b. „Paris-abgestimmter EU-Referenzwert“ einen Referenzwert, der 
als Paris-abgestimmter EU-Referenzwert bezeichnet wird und die 
folgenden Anforderungen erfüllt: 

a) für die Zwecke von Nummer 1 Buchstabe b Ziffer ii dieses 
Absatzes und des Artikels 19c werden seine zugrunde liegen­
den Vermögenswerte so ausgewählt, gewichtet oder aus­
geschlossen, dass die CO 2 -Emissionen des daraus resultieren­
den Referenzwert-Portfolios auf die Ziele des Übereinkommens 
von Paris — das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossen wurde 
und das die Union am 5. Oktober 2016 billigte ( 2 ) (im Folgen­
den „Übereinkommen von Paris“) — ausgerichtet sind, 

b) er wurde nach den Mindeststandards erstellt, die in den in 
Artikel 19a Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakten fest­
gelegt wurden, und 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die 
Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanz­
instrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie 
(ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1). 

( 2 ) Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Ab­
schluss des im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen 
der Europäischen Union (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1).
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c) durch die Tätigkeiten im Zusammenhang mit seinen zugrunde 
liegenden Vermögenswerten werden andere Ziele in den Berei­
chen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) nicht erheblich 
beeinträchtigt; 

23c. „Dekarbonisierungszielpfad“ einen messbaren, wissenschafts­
gestützten, zeitgebundenen Zielpfad zur Ausrichtung auf die Ziele 
des Übereinkommens von Paris durch die Verringerung der in 
Anhang III Nummer 1 Buchstabe e genannten Scope-1-, 
Scope-2- und Scope-3- CO 2 -Emissionen; 

▼B 
24. „Referenzwert aus regulierten Daten“ einen durch die Anwendung 

einer Formel auf der Grundlage von Daten aus folgenden Quellen 
erstellten Referenzwert: 

a) Eingabedaten, die vollständig und direkt beigetragen werden 
von 

i) einem Handelsplatz im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Num­
mer 24 der Richtlinie 2014/65/EU oder einem Handelsplatz 
in einem Drittstaat, für den die Kommission einen Durch­
führungsbeschluss erlassen hat, nach dem der Rechts- und 
Aufsichtsrahmen dieses Drittstaats als gleichwertig betrach­
tet wird im Sinne des Artikels 28 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ), oder einem regulierten Markt, der nach Artikel 2a 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als gleichwertig ange­
sehen wird, in jedem Fall jedoch nur in Bezug auf Trans­
aktionsdaten betreffend Finanzinstrumente, 

ii) einem genehmigten Veröffentlichungssystem im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 52 der Richtlinie 2014/65/EU 
oder einem konsolidierten Datenticker im Sinne des Arti­
kels 4 Absatz 1 Nummer 53 der Richtlinie 2014/65/EU, 
das bzw. der in Einklang mit verbindlichen Transparenzan­
forderungen für den Nachhandel steht, jedoch nur in Be­
zug auf Transaktionsdaten, die an einem Handelsplatz ge­
handelte Finanzinstrumente betreffen, 

iii) einem genehmigten Meldemechanismus im Sinne des Ar­
tikels 4 Absatz 1 Nummer 54 der Richtlinie 2014/65/EU, 
jedoch nur in Bezug auf Transaktionsdaten, die an einem 
Handelsplatz gehandelte Finanzinstrumente betreffen und 
die in Einklang mit verbindlichen Transparenzanforderun­
gen für den Nachhandel offengelegt werden müssen, 

iv) einer Strombörse im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 Buch­
stabe j der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 2 ), 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

( 2 ) Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, 
S. 55).
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v) einer Erdgasbörse im Sinne des Artikels 41 Absatz 1 
Buchstabe j der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ), 

vi) einer Auktionsplattform im Sinne des Artikels 26 oder des 
Artikels 30 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kom­
mission ( 2 ), 

vii) einem Dienstleister, an den der Administrator des Refe­
renzwerts die Datenerhebung in Einklang mit Artikel 10 
ausgelagert hat, sofern der Dienstleister die Daten vollstän­
dig und direkt von einer unter den Buchstaben i bis vi 
genannten Stelle erhält; 

b) Nettoinventarwerte von Investmentfonds; 

25. „kritischer Referenzwert“ einen Referenzwert, ausgenommen Re­
ferenzwerte aus regulierten Daten, der eine der Voraussetzungen 
des Artikels 20 Absatz 1 erfüllt und der auf der gemäß jenem 
Artikel von der Kommission erstellten Liste steht; 

26. „signifikanter Referenzwert“ einen Referenzwert, der die Voraus­
setzungen des Artikels 24 Absatz 1 erfüllt; 

27. „nicht signifikanter Referenzwert“ einen Referenzwert, der die 
Voraussetzungen der Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 
1 nicht erfüllt; 

28. „angesiedelt“ in Bezug auf eine juristische Person, den Staat, in 
dem diese juristische Person ihren eingetragenen Sitz oder eine 
andere offizielle Anschrift unterhält, und in Bezug auf eine natür­
liche Person den Staat, in dem diese natürliche Person ihren Steu­
erwohnsitz unterhält; 

29. „Behörde“ 

a) eine Regierung oder andere öffentliche Verwaltung, einschließ­
lich der Stellen, die für die Staatsschuldenverwaltung zuständig 
oder daran beteiligt sind; 

b) eine Stelle oder Person, die entweder aufgrund innerstaatlichen 
Rechts Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt oder 
unter der Kontrolle einer Stelle im Sinne von Buchstabe a 
öffentliche Zuständigkeiten hat, öffentliche Aufgaben wahr­
nimmt oder öffentliche Dienstleistungen, einschließlich Maß­
nahmen in den Bereichen Beschäftigung, Konjunktur und In­
flation, erbringt. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, 
S. 94). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. November 2010 
über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der 
Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft 
(ABl. L 302 vom 18.11.2010, S. 1).
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um technische Aspekte der in Absatz 
1 des vorliegenden Artikels festgelegten Begriffsbestimmungen näher 
auszuführen und insbesondere festzulegen, was für die Zwecke der Be­
stimmung des Begriffs Index unter Zugänglichmachung für die Öffent­
lichkeit zu verstehen ist. 

Sofern anwendbar, trägt die Kommission den Marktentwicklungen bzw. 
den technologischen Entwicklungen sowie der internationalen Konver­
genz der Aufsichtspraxis in Bezug auf Referenzwerte Rechnung. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um ein Ver­
zeichnis der unter die Begriffsbestimmung gemäß Absatz 1 Nummer 
29 des vorliegenden Artikels fallenden Behörden in der Union zu er­
stellen und zu überprüfen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Sofern anwendbar, trägt die Kommission den Marktentwicklungen bzw. 
den technologischen Entwicklungen sowie der internationalen Konver­
genz der Aufsichtspraxis in Bezug auf Referenzwerte Rechnung. 

TITEL II 

INTEGRITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT VON REFERENZWERTEN 

KAPITEL 1 

Unternehmensführung und Kontrolle durch Administratoren 

Artikel 4 

Anforderungen mit Blick auf die Unternehmensführung und 
Interessenkonflikte 

(1) Ein Administrator muss über solide Regelungen für die Unter­
nehmensführung verfügen, die eine klare Organisationsstruktur mit ge­
nau abgegrenzten, transparenten und kohärenten Aufgaben und Verant­
wortungsbereichen für alle an der Bereitstellung eines Referenzwerts 
Beteiligten vorsehen. 

Der Administrator unternimmt angemessene Schritte, um Interessenkon­
flikte zwischen ihm selbst, einschließlich seiner Führungskräfte, Mit­
arbeiter und anderer Personen, die direkt oder indirekt mit ihm durch 
Kontrolle verbunden sind, und den Kontributoren oder Nutzern zu er­
kennen und zu vermeiden oder zu regeln, und sorgt dafür, dass eine 
etwaige im Prozess der Bestimmung des Referenzwerts erforderlich 
werdende Ausübung von Beurteilungs- oder Ermessensspielräumen un­
abhängig und redlich erfolgt. 

(2) Die Bereitstellung eines Referenzwerts erfolgt organisatorisch ge­
trennt von jeglichem Geschäftsbereich eines Administrators, der Anlass 
zu einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt geben könnte. 

(3) Wenn es beim Administrator aufgrund von dessen Eigentümer­
struktur, aufgrund der Mehrheitsbeteiligungen oder anderer Tätigkeiten, 
die von einem Unternehmen durchgeführt werden, das Eigentümer des 
Administrators ist oder diesen kontrolliert oder das im Eigentum oder 
unter der Kontrolle des Administrators oder eines verbundenen Unter­
nehmens des Administrators steht, zu einem Interessenkonflikt kommt, 
der nicht angemessen geregelt werden kann, kann die jeweils zuständige 
Behörde verlangen, dass der Administrator eine unabhängige Aufsichts­
funktion einrichtet, die eine ausgewogene Vertretung von Interessenträ­
gern, einschließlich Nutzern und Kontributoren, umfasst. 

▼B
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(4) Ist eine angemessene Regelung eines derartigen Interessenkon­
flikts nicht möglich, kann die jeweils zuständige Behörde verlangen, 
dass der Administrator entweder die Tätigkeiten oder Beziehungen, 
die den Interessenkonflikt bewirken, beendet oder die Bereitstellung 
des Referenzwerts einstellt. 

(5) Ein Administrator veröffentlicht alle bestehenden oder potenziel­
len Interessenkonflikte oder legt sie Referenzwert-Nutzern, der jeweils 
zuständigen Behörde sowie bei Bedarf den Kontributoren offen, ein­
schließlich Interessenkonflikten aufgrund der Eigentums- oder Kontroll­
verhältnisse beim Administrator. 

(6) Ein Administrator legt geeignete Strategien und Verfahren sowie 
wirksame organisatorische Regelungen für die Ermittlung, Offenlegung, 
Verhinderung, Regelung, und Minderung von Interessenkonflikten fest 
und wendet sie an, um die Integrität und Unabhängigkeit der Bestim­
mung des Referenzwerts zu schützen. Diese Strategien und Verfahren 
sind regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Die Strategien und 
Verfahren müssen Interessenkonflikte angehen und ihnen Rechnung 
tragen, dem Ermessensspielraum beim Prozess der Bestimmung des 
Referenzwerts und den Risiken im Zusammenhang mit dem Referenz­
wert Rechnung tragen und 

a) die Vertraulichkeit der dem Administrator zur Verfügung gestellten 
oder von ihm erzeugten Informationen unter Berücksichtigung der 
Offenlegungs- und Transparenzpflichten aufgrund dieser Verordnung 
sicherstellen und 

b) insbesondere Interessenkonflikte aufgrund der Eigentums- oder Kon­
trollverhältnisse beim Administrator oder infolge anderer Interessen 
an seiner Gruppe oder infolge der möglichen Einflussnahme oder 
Kontrolle anderer Personen auf bzw. über den Administrator in Be­
zug auf die Bestimmung von Referenzwerten mindern. 

(7) Der Administrator sorgt dafür, dass Mitarbeiter und andere natür­
liche Personen, deren Leistungen von ihm in Anspruch genommen 
werden können oder von ihm kontrolliert werden und die direkt an 
der Bereitstellung eines Referenzwerts beteiligt sind, 

a) über die zur Wahrnehmung der ihnen zugewiesenen Aufgaben er­
forderlichen Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen 
und einem wirksamen Management und einer wirksamen Beaufsich­
tigung unterliegen, 

b) keiner ungebührlichen Einflussnahme und keinen Interessenkonflik­
ten unterliegen und sich nicht aufgrund der Vergütung und Bewer­
tung der Leistung dieser Personen in einem Interessenkonflikt oder 
einer anderen Situation befinden, die sich auf die Integrität des Pro­
zesses der Bestimmung des Referenzwerts auswirkt, 

c) keine Interessen oder Geschäftsbeziehungen haben, durch die die 
Tätigkeiten des betreffenden Administrators gefährdet werden, 

d) nicht die Erlaubnis besitzen, durch Gebote, Offerten und Handel auf 
eigene Rechnung oder im Namen von Marktteilnehmern einen Bei­
trag zur Bestimmung des Referenzwerts zu leisten, es sei denn, eine 
solche Art des Beitrags ist als Teil der Referenzwert-Methodik aus­
drücklich erforderlich und unterliegt speziellen darin festgelegten 
Vorschriften, und 

e) wirksamen Kontrollverfahren unterliegen hinsichtlich des Austauschs 
von Informationen mit anderen Mitarbeitern, wenn aufgrund von 
deren Tätigkeiten das Risiko von Interessenkonflikten besteht, oder 
mit Dritten, wenn diese Informationen sich auf den Referenzwert 
auswirken können. 

▼B
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(8) Ein Administrator legt zur Sicherstellung der Integrität und Zu­
verlässigkeit der Mitarbeiter oder Personen, die den Referenzwert be­
stimmen, spezifische Verfahren der internen Kontrolle fest und verlangt 
vor Verbreitung des Referenzwerts zumindest eine interne Abzeichnung 
durch die Geschäftsleitung. 

Artikel 5 

Anforderungen an die Aufsichtsfunktion 

(1) Ein Administrator schafft und unterhält eine ständige und wirk­
same Aufsichtsfunktion, um die Überwachung aller Aspekte der Bereit­
stellung seiner Referenzwerte zu gewährleisten. 

(2) Ein Administrator entwickelt und unterhält solide Verfahren in 
Bezug auf seine Aufsichtsfunktion und stellt sie den jeweils zuständigen 
Behörden zur Verfügung. 

(3) Die Aufsichtsfunktion arbeitet integer und umfasst die folgenden 
Zuständigkeiten, die vom Administrator entsprechend der Komplexität, 
Verwendung und Anfälligkeit des Referenzwerts angepasst werden: 

a) die mindestens jährliche Überprüfung der Referenzwert-Definition 
und -Methodik, 

b) die Überwachung etwaiger Änderungen der Referenzwert-Methodik 
und die Möglichkeit, vom Administrator eine Konsultation bezüglich 
dieser Änderungen zu verlangen, 

c) die Überwachung des Kontrollrahmens, des Referenzwert-Manage­
ments und der Referenzwert-Anwendung des Administrators und — 
falls der Referenzwert auf Eingabedaten von Kontributoren basiert 
— des Verhaltenskodex des Administrators im Sinne des Arti­
kels 15, 

d) die Überprüfung und Genehmigung von Verfahren für die Einstel­
lung des Referenzwerts und Konsultationen über die Einstellung, 

e) die Beaufsichtigung von Dritten, die an der Bereitstellung des Refe­
renzwerts einschließlich Berechnung und Verbreitung beteiligt sind, 

f) die Bewertung interner und externer Prüfungen oder Überprüfungen 
sowie die Überwachung der Umsetzung ermittelter Abhilfemaßnah­
men, 

g) wenn der Referenzwert auf Eingabedaten von Kontributoren basiert, 
die Überwachung der Eingabedaten und der Kontributoren sowie der 
Maßnahmen des Administrators zur Überprüfung oder Validierung 
des Beitragens von Eingabedaten, 

h) wenn der Referenzwert auf Eingabedaten von Kontributoren basiert, 
wirksame Maßnahmen bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex im 
Sinne des Artikels 15 und 

i) die Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörden über von der 
Aufsichtsfunktion festgestelltes Fehlverhalten von Kontributoren, 
wenn der Referenzwert auf Eingabedaten von Kontributoren basiert, 
oder von Administratoren sowie über ungewöhnliche oder verdäch­
tige Eingabedaten. 

(4) Die Aufsichtsfunktion wird von einem gesonderten Ausschuss 
wahrgenommen oder durch andere geeignete Regelungen zur Unterneh­
mensführung sichergestellt. 

▼B
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(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, durch die die Verfahren für die Aufsichtsfunktion und die Merk­
male, die die Aufsichtsfunktion hinsichtlich Zusammensetzung und Po­
sitionierung innerhalb der Organisationsstruktur des Administrators ha­
ben muss, präzisiert werden, um die Integrität der Funktion sicherzustel­
len und dafür Sorge zu tragen, dass es keine Interessenkonflikte gibt. 
Die ESMA arbeitet insbesondere eine nicht erschöpfende Liste geeig­
neter Regelungen für die Unternehmensführung gemäß Absatz 4 aus. 

Die ESMA unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Referenz­
werten und Sektoren entsprechend der Regelung in dieser Verordnung 
und berücksichtigt die Unterschiede bei den Eigentums- und Kontroll­
strukturen von Administratoren, die Art, den Umfang und die Komple­
xität der Bereitstellung des Referenzwerts sowie die Risiken und Aus­
wirkungen des Referenzwerts auch im Lichte der internationalen Kon­
vergenz der Aufsichtspraxis in Bezug auf die für die Referenzwerte 
geltenden Anforderungen an die Unternehmensführung. Die Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der ESMA beziehen sich jedoch 
nicht auf Administratoren nicht signifikanter Referenzwerte und gelten 
auch nicht für diese. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(6) Die ESMA kann in Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 Leitlinien herausgeben, die sich an Administratoren nicht 
signifikanter Referenzwerte richten, um die in Absatz 5 des vorliegen­
den Artikels genannten Elemente näher auszuführen. 

Artikel 6 

Anforderungen an den Kontrollrahmen 

(1) Der Administrator muss einen Kontrollrahmen vorhalten, durch 
den sichergestellt wird, dass seine Referenzwerte in Einklang mit dieser 
Verordnung bereitgestellt und veröffentlicht oder zugänglich gemacht 
werden. 

(2) Der Kontrollrahmen muss dem Umfang der festgestellten Interes­
senkonflikte, dem Ermessensspielraum bei der Bereitstellung des Refe­
renzwerts und der Art der Referenzwert-Eingabedaten angemessen sein. 

(3) Der Kontrollrahmen umfasst: 

a) Steuerung operationeller Risiken, 

b) angemessene und wirksame Pläne für die Fortführung des Geschäfts­
betriebs und die Notfallbewältigung, 

c) vorhandene Notfallverfahren für den Fall von Störungen im Prozess 
der Bereitstellung des Referenzwerts. 

(4) Ein Administrator muss Maßnahmen zur 

a) Sicherstellung der Einhaltung des Verhaltenskodex im Sinne des 
Artikels 15 und der Erfüllung der geltenden Standards für Eingabe­
daten durch die Kontributoren treffen, 

▼B
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b) Überwachung der Eingabedaten, nach Möglichkeit einschließlich der 
Überwachung der Eingabedaten vor der Referenzwert-Veröffent­
lichung und der Validierung der Eingabedaten nach der Veröffent­
lichung, treffen, um Fehler und Anomalien zu ermitteln. 

(5) Der Kontrollrahmen wird dokumentiert, überprüft und gegebe­
nenfalls aktualisiert sowie den jeweils zuständigen Behörden und auf 
Anfrage den Nutzern zur Verfügung gestellt. 

Artikel 7 

Anforderungen an den Rahmen für die Rechenschaftslegung 

(1) Der Administrator muss über einen Rahmen für die Rechen­
schaftslegung verfügen, der die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, 
externe und interne Überprüfungen und ein Beschwerdeverfahren regelt 
und mit dem die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung nach­
gewiesen werden kann. 

(2) Der Administrator benennt eine interne Stelle, die ausreichend 
dazu befähigt ist, die Einhaltung der Referenzwert-Methodik und dieser 
Verordnung durch den Administrator zu überprüfen und darüber Bericht 
zu erstatten. 

(3) Im Fall kritischer Referenzwerte benennt der Administrator einen 
unabhängigen externen Prüfer, der die Einhaltung der Referenzwert-Me­
thodik und dieser Verordnung durch den Administrator mindestens jähr­
lich überprüft und darüber Bericht erstattet. 

(4) Auf Ersuchen der jeweils zuständigen Behörde stellt der Ad­
ministrator der jeweils zuständigen Behörde die Einzelheiten der Über­
prüfungen und Berichte gemäß Absatz 2 zur Verfügung. Auf Ersuchen 
der jeweils zuständigen Behörde oder eines Referenzwert-Nutzers ver­
öffentlicht der Administrator die Einzelheiten der in Absatz 3 vorgese­
henen Überprüfungen. 

Artikel 8 

Anforderungen an das Führen von Aufzeichnungen 

(1) Der Administrator führt Aufzeichnungen über 

a) alle Eingabedaten und die Verwendung dieser Daten, 

b) die für die Bestimmung des Referenzwerts verwendete Methodik, 

c) jede Ausübung von Beurteilungs- oder Ermessensspielraum bei der 
Bestimmung des Referenzwerts durch den Administrator und gege­
benenfalls durch die Prüfer, einschließlich der Begründung für die 
Ausübung eines solchen Beurteilungs- oder Ermessensspielraums, 

d) die Nichtbeachtung von Eingabedaten, insbesondere wenn sie den 
Anforderungen der Referenzwert-Methodik entsprechen, und die 
Gründe hierfür, 

e) andere Änderungen der oder Abweichungen von den Standardver­
fahren und der Methodik, einschließlich derjenigen, die während 
Stressphasen oder Störungen des Marktes vorgenommen wurden, 

f) die Identität der Submittenten und natürlichen Personen, die vom 
Administrator für die Bestimmung des Referenzwerts beschäftigt 
werden, 

g) alle Unterlagen über Beschwerden, einschließlich der vom Be­
schwerdeführer vorgelegten Unterlagen, und 

▼B
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h) Telefongespräche oder elektronische Mitteilungen zwischen Beschäf­
tigten des Administrators und den Kontributoren oder Submittenten 
in Bezug auf einen Referenzwert. 

(2) Der Administrator bewahrt die in Absatz 1 genannten Aufzeich­
nungen während mindestens fünf Jahren so auf, dass es möglich ist, die 
Bestimmung des Referenzwerts erneut vorzunehmen und vollständig 
nachzuvollziehen und Eingabedaten, Berechnungen sowie Beurteilungs- 
und Ermessensspielräume einer Prüfung oder Bewertung zu unterziehen. 
Die in Einklang mit Absatz 1 Buchstabe h geführten Aufzeichnungen 
von Telefongesprächen und elektronischen Mitteilungen werden den an 
den Gesprächen oder Mitteilungen beteiligten Personen auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt und drei Jahre aufbewahrt. 

Artikel 9 

Mechanismus zur Bearbeitung von Beschwerden 

(1) Der Administrator unterhält und veröffentlicht Verfahren für die 
Entgegennahme und Untersuchung von Beschwerden sowie für die Füh­
rung von Aufzeichnungen über Beschwerden, einschließlich über Be­
schwerden über den Prozess des Administrators zur Referenzwert-Be­
stimmung. 

(2) Durch diesen Mechanismus zur Bearbeitung von Beschwerden 
muss sichergestellt werden, dass: 

a) der Administrator die Verfahren zur Behandlung von Beschwerden 
zur Verfügung stellt, mittels deren Beschwerden darüber, ob eine 
bestimmte Bestimmung des Referenzwerts für den Marktwert reprä­
sentativ ist, über vorgeschlagene Änderungen des Verfahrens zur 
Bestimmung des Referenzwerts, über die Anwendung der Methodik 
auf eine bestimmte Bestimmung der Berechnung und über sonstige 
Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Prozess der Bestim­
mung des Referenzwerts eingelegt werden können; 

b) Beschwerden innerhalb eines angemessenen Zeitraums und fair un­
tersucht werden und das Ergebnis der Ermittlung dem Beschwerde­
führer innerhalb eines angemessenen Zeitraums mitgeteilt wird, es 
sei denn, eine solche Mitteilung widerspräche den Zielen der öffent­
lichen Ordnung oder der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; und 

c) die Untersuchung unabhängig von einer Person, die an dem Gegen­
stand der Beschwerde beteiligt oder beteiligt gewesen sein kann, 
durchgeführt wird. 

Artikel 10 

Auslagerung 

(1) Ein Administrator lagert bei der Bereitstellung eines Referenz­
werts Aufgaben nicht in einer Weise aus, dass seine Kontrolle über 
die Bereitstellung des Referenzwerts oder die Möglichkeit der jeweils 
zuständigen Behörde, den Referenzwert zu beaufsichtigen, wesentlich 
beeinträchtigt wird. 

(2) Lagert ein Administrator Aufgaben oder relevante Dienstleistun­
gen und Tätigkeiten bei der Bereitstellung eines Referenzwerts an einen 
Dienstleister aus, bleibt er in vollem Umfang für die Erfüllung aller ihm 
aus dieser Verordnung erwachsenden Pflichten verantwortlich. 

▼B
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(3) Im Fall von Auslagerungen sorgt der Administrator dafür, dass 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Dienstleister verfügt über die notwendigen Fähigkeiten und Ka­
pazitäten sowie alle gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen für 
eine zuverlässige und professionelle Wahrnehmung der ausgelagerten 
Aufgaben, Dienstleistungen oder Tätigkeiten. 

b) Der Administrator stellt der jeweils zuständigen Behörde die Identität 
und die Aufgaben des Dienstleisters, der am Prozess zur Bestim­
mung des Referenzwerts beteiligt ist, zur Verfügung. 

c) Der Administrator leitet angemessene Schritte ein, falls Zweifel da­
ran bestehen, dass der Dienstleister die ausgelagerten Aufgaben wir­
kungsvoll und unter Einhaltung aller geltenden Rechts- und Verwal­
tungsvorschriften wahrnimmt. 

d) Der Administrator verfügt weiterhin über die notwendigen Fach­
kenntnisse, um die ausgelagerten Aufgaben wirksam zu überwachen 
und die mit der Auslagerung verbundenen Risiken zu bewältigen. 

e) Der Dienstleister unterrichtet den Administrator über jede Entwick­
lung, die seine Fähigkeit, die ausgelagerten Aufgaben wirkungsvoll 
und unter Einhaltung aller geltenden Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften wahrzunehmen, wesentlich beeinträchtigen könnte. 

f) Der Dienstleister arbeitet in Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten 
mit der jeweils zuständigen Behörde zusammen, der Administrator 
und die jeweils zuständige Behörde haben tatsächlichen Zugang zu 
Daten, die einen Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten haben, 
sowie zu den Geschäftsräumen des Dienstleisters, und die jeweils 
zuständige Behörde kann diese Zugangsrechte ausüben. 

g) Der Administrator kann die Vereinbarungen über die Auslagerung 
erforderlichenfalls beenden. 

h) Der Administrator trifft geeignete Maßnahmen, darunter Notfallplä­
ne, um unnötige operationelle Risiken im Zusammenhang mit der 
Beteiligung des Dienstleisters am Prozess der Bestimmung des Re­
ferenzwerts zu vermeiden. 

KAPITEL 2 

Eingabedaten, Methodik sowie Meldung von Verstößen 

Artikel 11 

Eingabedaten 

(1) Bei der Bereitstellung eines Referenzwerts gelten in Bezug auf 
deren Eingabedaten folgende Anforderungen: 

a) Die Eingabedaten müssen ausreichen, um den Markt oder die wirt­
schaftliche Realität, den/die der Referenzwert messen soll, genau und 
zuverlässig wiederzugeben. 

Bei den Eingabedaten muss es sich, falls verfügbar und angemessen, 
um Transaktionsdaten handeln. Reichen die Transaktionsdaten nicht 
aus oder sind sie nicht geeignet, den Markt oder die wirtschaftliche 
Realität, den der Referenzwert messen soll, genau und zuverlässig 
wiederzugeben, können Eingabedaten verwendet werden, die keine 
Transaktionsdaten sind, darunter geschätzte Preise, Quotierungen und 
verbindliche Quotierungen oder sonstige Werte. 

b) Die unter Buchstabe a genannten Eingabedaten müssen nachprüfbar 
sein. 

▼B
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c) Der Administrator erstellt und veröffentlicht klare Leitlinien über die 
Arten von Eingabedaten, die Priorität der Nutzung der einzelnen 
Arten von Eingabedaten und die Ausübung von Sachverständigen­
einschätzungen, um die Übereinstimmung mit Buchstabe a und der 
Methodik zu gewährleisten. 

d) Wenn ein Referenzwert auf Eingabedaten von Kontributoren grün­
det, muss der Administrator die Eingabedaten, sofern angemessen, 
von einem zuverlässigen und repräsentativen Ausschuss oder einer 
zuverlässigen und repräsentativen Auswahl von Kontributoren erhal­
ten, um zu gewährleisten, dass der resultierende Referenzwert den 
Markt oder die wirtschaftliche Realität, den bzw. die er messen soll, 
zuverlässig und repräsentativ wiedergibt. 

e) Der Administrator verwendet Eingabedaten von Kontributoren nicht, 
wenn ihm Hinweise darauf vorliegen, dass diese Kontributoren den 
Verhaltenskodex gemäß Artikel 15 nicht befolgen, und beschafft in 
einem solchen Fall repräsentative öffentlich verfügbare Daten. 

(2) Der Administrator sorgt dafür, dass seine Kontrollen im Hinblick 
auf die Eingabedaten Folgendes umfassen: 

a) Kriterien zur Bestimmung möglicher Kontributoren von Eingabe­
daten für den Administrator und ein Verfahren für die Auswahl 
der Kontributoren, 

b) ein Verfahren zur Bewertung der Eingabedaten der Kontributoren 
und gegebenenfalls zur Beendigung weiterer Eingabedatenbeiträge 
des Kontributors oder zur Anwendung anderer Sanktionen bei Ver­
stößen durch den Kontributor und 

c) ein Verfahren zur Validierung der Eingabedaten, einschließlich Ver­
gleichen mit anderen Indikatoren oder Daten, um Integrität und Ge­
nauigkeit sicherzustellen. 

(3) Wenn Eingabedaten für einen Referenzwert vom Frontoffice bei­
getragen werden, d. h. von jeder beliebigen Abteilung, Unterabteilung 
oder Gruppe oder von Mitarbeitern von Kontributoren oder verbunde­
nen Unternehmen, die an Preisbildung, Handel, Vertrieb, Marketing, 
Werbung, Einholung von Angeboten, Strukturierung oder Maklertätig­
keiten beteiligt sind, ist der Administrator verpflichtet, 

a) Daten aus anderen Quellen einzuholen, durch die diese Eingabedaten 
untermauert werden, und 

b) sicherzustellen, dass die Kontributoren über angemessene interne 
Aufsichts- und Verifizierungsverfahren verfügen. 

(4) Ist ein Administrator der Ansicht, dass die Eingabedaten nicht 
den Markt oder die wirtschaftliche Realität abbilden, der bzw. die mit 
dem Referenzwert gemessen werden soll, verändert er entweder inner­
halb eines angemessenen Zeitraums die Eingabedaten, die Kontributoren 
oder die Methoden, um zu gewährleisten, dass die Eingabedaten einen 
solchen Markt oder eine solche wirtschaftliche Realität abbilden, oder er 
stellt die Bereitstellung dieses Referenzwerts ein. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um näher auszuführen, wie gewährleistet werden kann, dass die 
Eingabedaten gemäß den Anforderungen in Absatz 1 Buchstabe a und b 
geeignet und nachprüfbar sind, und um auszuführen, welches die inter­
nen Aufsichts- und Verifizierungsverfahren eines Kontributors sind, de­
ren Vorhandensein der Administrator gemäß Absatz 3 Buchstabe b zu 
gewährleisten hat, um die Integrität und Genauigkeit der Eingabedaten 
zu gewährleisten. Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 
ESMA beziehen sich jedoch nicht auf Administratoren nicht signifikan­
ter Referenzwerte und gelten auch nicht für diese. 

▼B
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Die ESMA berücksichtigt die einzelnen Arten von Referenzwerten und 
Sektoren gemäß dieser Verordnung, die Art der Eingabedaten, die 
Merkmale des zugrunde liegenden Marktes bzw. der zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen Realität und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die 
Anfälligkeit der Referenzwerte für Manipulation sowie die internationale 
Konvergenz der Aufsichtspraxis in Bezug auf Referenzwerte. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(6) Die ESMA kann in Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 Leitlinien herausgeben, die sich an Administratoren nicht 
signifikanter Referenzwerte richten, und darin die in Absatz 5 des vor­
liegenden Artikels genannten Elemente näher ausführen. 

Artikel 12 

Methodik 

(1) Der Administrator wendet zur Bestimmung eines Referenzwerts 
eine Methodik an, die 

a) robust und zuverlässig ist, 

b) klare Vorschriften dazu enthält, wie und wann bei der Bestimmung 
dieses Referenzwerts ein Ermessensspielraum ausgeübt werden kann, 

c) genau und kontinuierlich ist und einer Validierung, einschließlich 
gegebenenfalls Rückvergleichen mit verfügbaren Transaktionsdaten, 
unterzogen werden kann, 

d) belastbar ist und sicherstellt, dass der Referenzwert vor dem Hinter­
grund eines möglichst breiten Spektrums unterschiedlicher Umstände 
berechnet werden kann, ohne dass seine Integrität gefährdet wird, 

e) nachvollziehbar und nachprüfbar ist. 

(2) Bei der Entwicklung einer Referenzwert-Methodik 

a) berücksichtigt der Referenzwert-Administrator Faktoren wie Größe 
und normale Liquidität des Marktes, Transparenz des Handels und 
die Positionen von Marktteilnehmern, Marktkonzentration, Markt­
dynamik und Angemessenheit von Stichproben im Hinblick auf 
den Markt oder die wirtschaftliche Realität, der bzw. die durch 
den Referenzwert gemessen werden soll; 

b) legt der Referenzwert-Administrator fest, was für die Zwecke des 
Referenzwerts als aktiver Markt zu betrachten ist; 

c) bestimmt der Referenzwert-Administrator die Prioritäten für die ein­
zelnen Arten von Eingabedaten. 

(3) Der Administrator muss über eindeutige, veröffentlichte Regelun­
gen verfügen, in denen festgelegt ist, unter welchen Umständen Menge 
oder Qualität der Eingabedaten nicht mehr den Standards entsprechen, 
die die Methodik zur genauen und zuverlässigen Bestimmung des Re­
ferenzwerts erfüllen muss, und in denen angegeben ist, ob und wie der 
Referenzwert in solchen Fällen berechnet werden soll. 

▼B
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Artikel 13 

Transparenz der Methodik 

(1) Der Administrator lässt in Bezug auf die Entwicklung, Verwen­
dung und Verwaltung des Referenzwerts und der Referenzwert-Metho­
dik Transparenz walten. Zu diesem Zweck muss der Administrator fol­
gende Informationen veröffentlichen oder zur Verfügung stellen: 

a) die wichtigsten Elemente der Methodik, die er für jeden bereitgestell­
ten und veröffentlichten Referenzwert oder gegebenenfalls für jede 
bereitgestellte oder veröffentlichte Referenzwert-Familie verwendet, 

b) Einzelheiten über die interne Überprüfung und Genehmigung einer 
bestimmten Methodik und die Häufigkeit einer solchen Überprüfung, 

c) die Verfahren zur Konsultation über alle vorgeschlagenen wesentli­
chen Änderungen der Methodik des Administrators und die Gründe 
für solche Änderungen, einschließlich einer Definition wesentlicher 
Änderungen und der Umstände, unter denen der Administrator die 
Nutzer über etwaige Änderungen zu unterrichten hat , 

▼M1 
d) eine Erläuterung, wie bei allen Referenzwerten oder Referenzwert- 

Familien, abgesehen von Zinssatz- und Wechselkurs-Referenzwerten, 
die wichtigsten Elemente der unter Buchstabe a festgelegten Me­
thode den ESG-Faktoren Rechnung tragen. 

Referenzwert-Administratoren müssen die Anforderung des Unterabsat­
zes 1 Buchstabe d bis zum 30. April 2020 erfüllen. 

▼B 
(2) Bei den gemäß Absatz 1 Buchstabe c erforderlichen Verfahren 

a) werden vorgeschlagene wesentliche Änderungen innerhalb eindeuti­
ger Fristen im Voraus mitgeteilt, um mögliche Auswirkungen ana­
lysieren und kommentieren zu können, und 

b) werden die unter Buchstabe a dieses Absatzes genannten Kommen­
tare und die entsprechende Stellungnahme des Administrators nach 
jeder Konsultation zugänglich gemacht, es sei denn, der Verfasser 
der Kommentare hat um Vertraulichkeit ersucht. 

▼M1 
(2a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Fest­
legung der Mindestangaben der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben 
d des vorliegenden Artikels genannten Erklärung und des zu verwen­
denden Standardformats zu ergänzen. 

▼B 
(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um näher auszuführen, welche Informationen von einem Adminis­
trator zur Erfüllung der in Absatz 1 und 2 genannten Anforderungen zur 
Verfügung gestellt werden müssen, und unterscheidet dabei zwischen 
einzelnen Arten von Referenzwerten und Sektoren gemäß dieser Ver­
ordnung. Die ESMA berücksichtigt die Notwendigkeit, die Elemente der 
Methodik offenzulegen, die hinreichende Detailangaben enthalten, damit 
die Nutzer nachvollziehen können, wie ein Referenzwert bereitgestellt 
wird, und seinen Repräsentationsgrad, seine Relevanz für bestimmte 
Nutzer und seine Eignung als Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente 
und -kontrakte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beurteilen 
können. Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards der ESMA 
beziehen sich jedoch nicht auf Administratoren nicht signifikanter Re­
ferenzwerte und gelten auch nicht für diese. 

▼B
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Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu­
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(4) Die ESMA kann in Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 Leitlinien herausgeben, die sich an Administratoren nicht 
signifikanter Referenzwerte richten, um die in Absatz 3 des vorliegen­
den Artikels genannten Elemente näher auszuführen. 

Artikel 14 

Meldung von Verstößen 

(1) Der Administrator schafft angemessene Systeme und wirksame 
Kontrollen, um für die Integrität der Eingabedaten zu sorgen, damit er 
Verhaltensweisen, die mit Manipulation oder versuchter Manipulation 
eines Referenzwerts im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ver­
bunden sein könnten, ermitteln und der zuständigen Behörde melden 
kann. 

(2) Der Administrator überwacht die Eingabedaten und Kontributo­
ren, damit er die zuständige Behörde benachrichtigen und ihr alle rele­
vanten Informationen mitteilen kann, falls er den Verdacht hegt, dass in 
Bezug auf den Referenzwert eine Verhaltensweise, die mit Manipulation 
oder versuchter Manipulation des Referenzwerts im Sinne der Verord­
nung (EU) Nr. 596/2014, einschließlich einer Absprache darüber, ver­
bunden sein könnte, aufgetreten ist. 

Die zuständige Behörde des Administrators übermittelt derartige Infor­
mationen gegebenenfalls der einschlägigen Behörde gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014. 

(3) Der Administrator verfügt über Verfahren für seine Führungskräf­
te, Mitarbeiter und alle anderen natürlichen Personen, deren Leistungen 
von ihm in Anspruch genommen werden können oder seiner Kontrolle 
unterliegen, um Verstöße gegen diese Verordnung intern zu melden. 

KAPITEL 3 

Verhaltenskodex und Anforderungen an Kontributoren 

Artikel 15 

Verhaltenskodex 

(1) In Fällen, in denen ein Referenzwert auf Eingabedaten von Kon­
tributoren beruht, arbeitet dessen Administrator für jeden Referenzwert 
einen Verhaltenskodex aus, in dem genau geregelt ist, welche Verant­
wortlichkeiten die Kontributoren in Bezug auf das Beitragen von Ein­
gabedaten haben, und stellt sicher, dass ein solcher Verhaltenskodex mit 
dieser Verordnung in Einklang steht. Der Administrator überzeugt sich 
fortlaufend und mindestens einmal jährlich und im Fall von Änderungen 
davon, dass die Kontributoren den Verhaltenskodex einhalten. 

(2) Der Verhaltenskodex umfasst mindestens folgende Elemente: 

a) eine klare Beschreibung der bereitzustellenden Eingabedaten und die 
Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit Eingabedaten nach 
Maßgabe der Artikel 11 und 14 bereitgestellt werden, 

▼B



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 21 

b) die Bezeichnung der Personen, die Eingabedaten für den Adminis­
trator beisteuern können, und Verfahren zur Überprüfung der Iden­
tität der Kontributoren und jeglicher Submittenten sowie die Berech­
tigung jeglicher Submittenten, die im Auftrag eines Kontributors 
Eingabedaten beitragen, 

c) Strategien, mit denen sichergestellt wird, dass ein Kontributor alle 
relevanten Eingabedaten bereitstellt, 

d) die Systeme und Kontrollen, die ein Kontributor einrichten muss, 
dazu zählen: 

i) Verfahren für die Bereitstellung von Eingabedaten, einschließlich 
der Pflicht des Kontributors zu der Angabe, ob es sich bei den 
Eingabedaten um Transaktionsdaten handelt und ob die Eingabe­
daten den Anforderungen des Administrators entsprechen, 

ii) Regeln für die Nutzung des Ermessensspielraums bei der Bereit­
stellung von Eingabedaten, 

iii) alle Anforderungen an die Validierung von Eingabedaten vor der 
Bereitstellung für den Administrator, 

iv) Regeln für das Führen von Aufzeichnungen, 

v) die Pflicht zur Meldung verdächtiger Eingabedaten, 

vi) Anforderungen an den Umgang mit Interessenkonflikten. 

(3) Der Administrator kann für jede Referenzwert-Familie, die er 
bereitstellt, einen eigenen Verhaltenskodex ausarbeiten. 

(4) Stellt die jeweils zuständige Behörde in Ausübung ihrer Befug­
nisse gemäß Artikel 41 fest, dass Elemente des Verhaltenskodexes vor­
liegen, die dieser Verordnung nicht entsprechen, teilt sie dies dem 
betreffenden Administrator mit. Der Administrator passt den Verhaltens­
kodex innerhalb von 30 Tagen nach einer derartigen Mitteilung so an, 
dass der Verhaltenskodex dieser Verordnung entspricht. 

(5) Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Geltungsbeginn des Be­
schlusses zur Aufnahme eines kritischen Referenzwerts in die Liste 
gemäß Artikel 20 Absatz 1 setzt der Administrator dieses kritischen 
Referenzwerts die jeweils zuständige Behörde von dem Verhaltens­
kodex in Kenntnis. Die jeweils zuständige Behörde prüft innerhalb 
von 30 Tagen, ob der Inhalt des Verhaltenskodexes dieser Verordnung 
entspricht. Stellt die jeweils zuständige Behörde fest, dass bestimmte 
Elemente nicht dieser Verordnung entsprechen, findet Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels Anwendung. 

(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die in Absatz 2 genannten Elemente des Verhaltenskodexes für 
die einzelnen Arten von Referenzwerten näher auszuführen und den 
Entwicklungen bei Referenzwerten und an den Finanzmärkten Rech­
nung zu tragen. 

Die ESMA berücksichtigt die unterschiedlichen Eigenschaften der Re­
ferenzwerte und Kontributoren, insbesondere in Bezug auf Unterschiede 
bei Eingabedaten und Methodik, die Manipulationsrisiken der Eingabe­
daten und die internationalen Konvergenz der Aufsichtspraxis in Bezug 
auf Referenzwerte. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

▼B
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 16 

Anforderungen an die Unternehmensführung und Kontrolle 
beaufsichtigter Kontributoren 

(1) Für die Unternehmensführung und Kontrolle eines beaufsichtig­
ten Kontributors gelten folgende Anforderungen: 

a) Der beaufsichtigte Kontributor stellt sicher, dass die Bereitstellung 
der Eingabedaten nicht durch bestehende oder potenzielle Interessen­
konflikte beeinflusst wird und dass eine etwaige erforderliche Ermes­
sensausübung unabhängig und wahrheitsgetreu auf der Grundlage 
relevanter Informationen im Einklang mit dem in Artikel 15 genann­
ten Verhaltenskodex erfolgt. 

b) Der beaufsichtigte Kontributor verfügt über einen Kontrollrahmen, 
mit dem die Integrität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Eingabe­
daten sichergestellt und dafür gesorgt wird, dass die Eingabedaten in 
Einklang mit dieser Verordnung und dem in Artikel 15 genannten 
Verhaltenskodex bereitgestellt werden. 

(2) Ein beaufsichtigter Kontributor muss über wirksame Systeme und 
Kontrollen zur Wahrung der Integrität und Zuverlässigkeit aller Beiträge 
von Eingabedaten für den Administrator verfügen; dazu zählen: 

a) Kontrollen möglicher Submittenten von Eingabedaten für den Ad­
ministrator und, sofern angemessen, ein Verfahren zur Abzeichnung 
durch eine natürliche Person, die Vorgesetzte des Submittenten ist, 

b) geeignete Schulungsmaßnahmen für Submittenten, in denen mindes­
tens diese Verordnung und die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 be­
handelt werden, 

c) Maßnahmen zum Umgang mit Interessenkonflikten, falls notwendig 
auch durch eine organisatorische Trennung der Mitarbeiter, und 
Überlegungen dazu, wie sich Anreize zur Referenzwert-Manipulie­
rung, die durch die Vergütungspolitik geschaffen wurden, beseitigen 
lassen, 

d) über einen angemessenen Zeitraum das Führen von Aufzeichnungen 
über die Kommunikation in Bezug auf die Bereitstellung von Ein­
gabedaten, über sämtliche Informationen, die dem Kontributor Ein­
gaben ermöglichen, und über alle bestehenden oder potenziellen In­
teressenkonflikte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Risi­
koposition des Kontributors gegenüber Finanzinstrumenten, bei de­
nen der Referenzwert als Bezugsgrundlage verwendet wird, 

e) das Führen von Aufzeichnungen über interne und externe Prüfungen. 

(3) Handelt es sich bei den Eingabedaten um Experteneinschätzun­
gen, legen beaufsichtigte Kontributoren über die Systeme und Kontrol­
len gemäß Absatz 2 hinaus Strategien für die Wahrnehmung von Beur­
teilungsspielräumen oder die Ausübung von Ermessen fest und bewah­
ren Aufzeichnungen über die Gründe für diese Wahrnehmung von Beur­
teilungsspielräumen oder die Ausübung von Ermessen auf. Sofern an­
gemessen, sollten beaufsichtigte Kontributoren der Art des Referenz­
werts und seiner Eingabedaten Rechnung tragen. 

▼B
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(4) Ein beaufsichtigter Kontributor arbeitet bei der Prüfung und Be­
aufsichtigung der Bereitstellung eines Referenzwerts uneingeschränkt 
mit dem Administrator und der jeweils zuständigen Behörde zusammen 
und stellt die gemäß den Absätzen 2 und 3 aufbewahrten Informationen 
und Aufzeichnungen zur Verfügung. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die in den Absätzen 1, 2 und 3 niedergelegten Anforderungen 
an die Unternehmensführung, die Systeme und Kontrollen und Strate­
gien näher auszuführen. 

Die ESMA berücksichtigt die unterschiedlichen Eigenschaften der Re­
ferenzwerte und der beaufsichtigten Kontributoren, insbesondere in Be­
zug auf Unterschiede bei bereitgestellten Eingabedaten und der verwen­
deten Methodik, Manipulationsrisiken der Eingabedaten und die Art der 
von den beaufsichtigten Kontributoren ausgeübten Tätigkeiten sowie die 
Entwicklungen bei Referenzwerten und an den Finanzmärkten im Lichte 
der internationalen Konvergenz der Aufsichtspraxis in Bezug auf Refe­
renzwerte. Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards der ESMA 
beziehen sich jedoch nicht auf beaufsichtigte Kontributoren nicht sig­
nifikanter Referenzwerte und gelten auch nicht für sie. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(6) Die ESMA kann in Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 Leitlinien herausgeben, die sich an beaufsichtigte Kon­
tributoren zu nicht signifikanten Referenzwerten richten, und darin die 
in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten Elemente angeben. 

TITEL III 

ANFORDERUNGEN AN VERSCHIEDENE ARTEN VON REFERENZ­
WERTEN 

KAPITEL 1 

Referenzwerte aus regulierten Daten 

Artikel 17 

Referenzwerte aus regulierten Daten 

(1) Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben d und e, Artikel 11 Absätze 2 
und 3, Artikel 14 Absätze 1 und 2 und Artikel 15 und Artikel 16 finden 
keine Anwendung auf die Bereitstellung von und das Beitragen zu 
Referenzwerten aus regulierten Daten. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a 
findet keine Anwendung auf die Bereitstellung von Referenzwerten aus 
regulierten Daten mit Bezug zu Eingabedaten, die vollständig und direkt 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 beigetragen werden. 

(2) Artikel 24 und 25 oder Artikel 26 gelten, soweit anwendbar, für 
die Bereitstellung von und das Beitragen zu Referenzwerten aus regu­
lierten Daten, die direkt oder indirekt in einer Kombination von Refe­
renzwerten als Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente oder Finanzkon­
trakte oder für die Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds 
mit einem Gesamtwert von bis zu 500 Mrd. EUR verwendet werden, 
soweit anwendbar berechnet auf der Grundlage der gesamten Bandbreite 
der Laufzeiten bzw. Fälligkeiten im Zusammenhang mit dem Referenz­
wert. 

▼B
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KAPITEL 2 

Referenzzinssätze 

Artikel 18 

Referenzzinssätze 

Für die Bereitstellung von und das Beitragen zu Referenzzinssätzen 
gelten die besonderen Anforderungen des Anhangs I zusätzlich zu den 
oder anstelle der Anforderungen des Titels II. 

Die Artikel 24, 25 und 26 gelten nicht für die Bereitstellung von und 
das Beitragen zu Referenzzinsätzen. 

KAPITEL 3 

Rohstoff- Referenzwerte 

Artikel 19 

Rohstoff- Referenzwerte 

(1) Die im Anhang II festgelegten besonderen Anforderungen finden 
anstelle der Anforderungen des Titels II, ausgenommen Artikel 10, auf 
die Bereitstellung von und Beiträge zu Rohstoff- Referenzwerten An­
wendung, es sei denn, der betreffende Referenzwert beruht auf regulier­
ten Daten oder auf Eingaben von Kontributoren, bei denen es sich 
mehrheitlich um beaufsichtigte Unternehmen handelt. 

Die Artikel 24, 25 und 26 gelten nicht für die Bereitstellung von und 
Beiträge zu Rohstoff- Referenzwerten. 

(2) Ist ein Rohstoff- Referenzwert ein kritischer Referenzwert und 
der Basisvermögenswert Gold, Silber oder Platin, gelten die Anforde­
rungen des Titels II anstelle von Anhang II. 

▼M1 

KAPITEL 3a 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel sowie Paris- 
abgestimmte EU-Referenzwerte 

Artikel 19a 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel sowie Paris- 
abgestimmte EU-Referenzwerte 

(1) Für die Bereitstellung von und das Beitragen zu EU-Referenz­
werten für den klimabedingten Wandel und Paris-abgestimmten 
EU-Referenzwerten gelten die Anforderungen des Anhangs III zusätz­
lich zu den Anforderungen der Titel II, III und IV. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Fest­
legung der Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabe­
dingten Wandel und Pari- abgestimmte EU-Referenzwerte zu ergänzen 
und Folgendes genauer zu bestimmen: 

▼B
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a) die Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögens­
werte und gegebenenfalls auch etwaige Ausschlusskriterien für be­
stimmte Vermögenswerte; 

b) die Kriterien und Methoden für die Gewichtung der dem Referenz­
wert zugrunde liegenden Vermögenswerte; 

c) die Berechnung des Dekarbonisierungszielpfads für die EU-Refe­
renzwerte für den klimabedingten Wandel. 

(3) Referenzwert-Administratoren, die einen EU-Referenzwert für 
den klimabedingten Wandel oder einen Paris-abgestimmten EU-Refe­
renzwert bereitstellen, muss bis zum 30. April 2020 die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllen. 

Artikel 19b 

Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabedingten 
Wandel 

Die Anbieter von EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel 
müssen bis zum 31. Dezember 2022 gemäß den folgenden Anforderun­
gen zugrunde liegende Vermögenswerte auswählen, gewichten oder aus­
schließen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die einen Dekar­
bonisierungszielpfad verfolgen: 

i) Die Unternehmen legen messbare Unternehmensziele für die Ver­
ringerung der CO 2 -Emissionen offen, die innerhalb bestimmter Fris­
ten zu erreichen sind, 

ii) Die Unternehmen legen Daten über die Verringerung der CO 2 -Emis­
sionen offen, die bis zu der Ebene maßgeblicher operativer Toch­
tergesellschaften aufgeschlüsselt sind, 

iii) Die Unternehmen legen jährliche Informationen über die Fortschritte 
bei der Verwirklichung dieser Unternehmensziele offen, 

iv) Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden 
Vermögenswerten beeinträchtigen nicht erheblich andere ESG-Ziele; 

Artikel 19c 

Ausschließungen für EU-Referenzwerte für den klimabedingten 
Wandel 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, bis zum 1. Januar 2021 einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 49 zu erlassen, um diese Verord­
nung durch Benennung der Wirtschaftszweige zu ergänzen, die ange­
sichts/wegen/aufgrund/anhand der Paris- abgestimmten EU-Referenz­
werte auszuschließen sind, weil sie keine messbaren Unternehmensziele 
zur Verringerung von CO 2 -Emissionen mit bestimmten Fristen haben, 
die mit den Zielen des Übereinkommens von Paris vereinbar sind. Die 
Kommission erlässt diesen delegierten Rechtsakt bis zum 1, Januar 2021 
und aktualisiert ihn alle drei Jahre. 

(2) Die Kommission berücksichtigt bei der Ausarbeitung des in Ab­
satz 1 genannten delegierten Rechtsakts die Arbeiten der Gruppe tech­
nischer Sachverständiger für nachhaltiges Finanzwesen. 

▼M1



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 26 

Artikel 19d 

Bestreben zur Bereitstellung von EU-Referenzwerten für den 
klimabedingten Wandel 

In der Union ansässige Administratoren, die signifikante Referenzwerte 
bereitstellen, die auf der Grundlage des Werts eines oder mehrerer zu­
grunde liegender Vermögenswerte oder Preise ermittelt wurden, bemü­
hen sich, bis zum 1. Januar 2022 einen oder mehrere EU-Referenzwerte 
für den klimabedingten Wandel bereitzustellen. 

▼B 

KAPITEL 4 

Kritische Referenzwerte 

Artikel 20 

Kritische Referenzwerte 

(1) Die Kommission erlässt gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 ge­
nannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte, um eine Liste der kri­
tischen Referenzwerte, die von Administratoren, die in der Union ange­
siedelt sind, bereitgestellt werden, zu erstellen und mindestens alle zwei 
Jahre zu überprüfen, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Der Referenzwert wird direkt oder indirekt in einer Kombination von 
Referenzwerten als Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente oder Fi­
nanzkontrakte oder für die Messung der Wertentwicklung von In­
vestmentfonds verwendet, die einen Gesamtwert von mindestens 500 
Mrd. EUR haben — berechnet auf der Grundlage der gesamten 
Bandbreite der Laufzeiten bzw. Fälligkeiten im Zusammenhang mit 
dem Referenzwert. 

b) Der Referenzwert beruht auf Beiträgen von mehrheitlich in einem 
Mitgliedstaat angesiedelten Kontributoren und ist in diesem Mit­
gliedstaat gemäß dem Verfahren der Absätze 2, 3, 4 und 5 des 
vorliegenden Artikels als kritisch eingestuft. 

c) Der Referenzwert erfüllt alle der folgenden Kriterien: 

i) Der Referenzwert wird direkt oder indirekt in einer Kombination 
von Referenzwerten als Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente 
oder Finanzkontrakte oder für die Messung der Wertentwicklung 
von Investmentfonds verwendet, die einen Gesamtwert von min­
destens 400 Mrd. EUR haben, aber den unter Buchstabe a fest­
gelegten Wert nicht übersteigen — berechnet auf der Grundlage 
der gesamten Bandbreite der Laufzeiten bzw. Fälligkeiten im 
Zusammenhang mit dem Referenzwert. 

ii) Für den Referenzwert gibt es keinen oder nur in sehr wenigen 
Fällen einen marktbestimmten Ersatz. 

iii) Wenn der Referenzwert nicht mehr oder auf der Grundlage von 
für den zugrunde liegenden Markt oder die zugrunde liegende 
wirtschaftliche Realität nicht mehr vollständig repräsentativen 
oder unzuverlässigen Eingabedaten bereitgestellt würde, gäbe 
es erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Integrität der 
Märkte, die Finanzstabilität, die Verbraucher, die Realwirtschaft 
oder die Finanzierung der Haushalte oder Unternehmen in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten. 

▼M1
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Wenn ein Referenzwert die in Buchstabe c Ziffern ii und iii genann­
ten Kriterien erfüllt, aber das in Buchstabe c Ziffer i genannte Kri­
terium nicht erfüllt, können die zuständigen Behörden der betroffe­
nen Mitgliedstaaten und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, 
in dem der Administrator angesiedelt ist, vereinbaren, dass dieser 
Referenzwert als im Sinne dieses Unterabsatzes kritischer Referenz­
wert eingestuft werden sollte. In allen Fällen konsultiert die zustän­
dige Behörde des Administrators die zuständigen Behörden der be­
troffenen Mitgliedstaaten. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den zuständigen Behörden entscheidet die zuständige Behörde des 
Administrators, ob der Referenzwert als kritisch im Sinne dieses 
Unterabsatzes eingestuft werden sollte, und trägt dabei den Gründen 
der Meinungsverschiedenheiten Rechnung. Die zuständigen Behör­
den oder bei Meinungsverschiedenheiten die zuständige Behörde des 
Administrators übermitteln der Kommission eine Bewertung. Nach 
Eingang der Bewertung erlässt die Kommission gemäß diesem Ab­
satz einen Durchführungsrechtsakt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
übermittelt die zuständige Behörde des Administrators ihre Bewer­
tung darüber hinaus an die ESMA, die eine Stellungnahme veröffent­
lichen kann. 

(2) Ist die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, auf den in Absatz 
1 Buchstabe b Bezug genommen wird, der Ansicht, dass ein von ihr 
beaufsichtigter Administrator einen Referenzwert bereitstellt, der als 
kritisch eingestuft werden sollte, benachrichtigt sie die ESMA und über­
mittelt ihr eine dokumentierte Bewertung. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 bewertet die zuständige Behörde, 
ob die Einstellung des Referenzwerts oder die Bereitstellung des Refe­
renzwerts auf der Grundlage von Eingabedaten oder einer Kontributo­
rengruppe, die für den zugrunde liegenden Markt oder die zugrunde 
liegende wirtschaftliche Realität nicht mehr repräsentativ sind bzw. ist, 
nachteilige Auswirkungen auf die Integrität der Märkte, die Finanzsta­
bilität, die Verbraucher, die Realwirtschaft oder die Finanzierung der 
Haushalte oder Unternehmen in ihrem Mitgliedstaat hat. Bei der Be­
wertung berücksichtigt die zuständige Behörde: 

a) den Wert der Finanzinstrumente und Finanzkontrakte, bei denen 
dieser Referenzwert innerhalb des Mitgliedstaats als Bezugsgrund­
lage dient, und den Wert der Investmentfonds, für die dieser Refe­
renzwert innerhalb des Mitgliedstaats als Bezugsgrundlage für die 
Messung der Wertentwicklung dient, und deren Relevanz für den 
Gesamtwert der in diesem Mitgliedstaat ausstehenden Finanzinstru­
mente und Finanzkontrakte; und für den Gesamtwert der Investment­
fonds in diesem Mitgliedstaat; 

b) den Wert der Finanzinstrumente und Finanzkontrakte, bei denen 
dieser Referenzwert innerhalb des Mitgliedstaats als Bezugsgrund­
lage dient und ded Wert von Investmentfonds, für die dieser Refe­
renzwert innerhalb des Mitgliedstaats als Bezugsgrundlage für die 
Messung der Wertentwicklung dient, und deren Relevanz für das 
Bruttosozialprodukt des Mitgliedstaats; 

c) sonstige Angaben zur objektiven Bewertung der potenziellen Aus­
wirkungen einer Diskontinuität oder Unzuverlässigkeit des Referenz­
werts auf die Integrität der Märkte, die Finanzstabilität, die Verbrau­
cher, die Realwirtschaft oder die Finanzierung der Haushalte und 
Unternehmen in dem Mitgliedstaat. 

Die zuständige Behörde überprüft mindestens alle zwei Jahre ihre Be­
wertung der Gefährlichkeit des Referenzwerts, benachrichtigt die ESMA 
und übermittelt ihr die neue Bewertung. 

▼B
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(4) Binnen sechs Wochen nach Eingang der in Absatz 2 genannten 
Mitteilung gibt die ESMA eine Stellungnahme dazu ab, ob die Bewer­
tung der zuständigen Behörde den Voraussetzungen des Absatzes 3 ge­
nügt, und übermittelt der Kommission eine solche Stellungnahme zu­
sammen mit der Bewertung der zuständigen Behörde. 

(5) Nach Eingang der Stellungnahme gemäß Absatz 4 erlässt die 
Kommission Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 1. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

a) zum Zweck des Vergleichs mit den Schwellenwerten gemäß Absatz 
1 dieses Artikels und Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a festzulegen, 
wie der Nennwert von Finanzinstrumenten mit Ausnahme von Deri­
vaten, der nominelle Wert von Derivaten und der Nettoinventarwert 
von Investmentfonds bewertet werden muss, auch im Fall einer in­
direkten Bezugnahme auf einen Referenzwert in einer Kombination 
von Referenzwerten; 

b) die Berechnungsmethode für die Festlegung der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Schwellenwerte zu überprüfen und 
dabei den Entwicklungen des Marktes, der Preise und der Rechts­
vorschriften Rechnung zu tragen sowie die Angemessenheit der Ein­
stufung von Referenzwerten mit einem in der Nähe des Schwellen­
werts liegenden Gesamtwert der Finanzinstrumente, -kontrakte oder 
Investmentfonds, für die diese Referenzwerte als Bezugsgrundlage 
dienen, zu überprüfen. Diese Überprüfung erfolgt mindestens alle 
zwei Jahre ab dem 1. Januar 2018; 

c) festzulegen, wie die Kriterien gemäß Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii 
des vorliegenden Artikels anzuwenden sind, wobei allen Daten, die 
die objektive Bewertung der potenziellen Auswirkungen einer Dis­
kontinuität oder Unzuverlässigkeit des Referenzwerts auf die Integri­
tät der Märkte, die Finanzstabilität, die Verbraucher, die Realwirt­
schaft oder die Finanzierung der Haushalte und Unternehmen in dem 
Mitgliedstaat ermöglichen, Rechnung zu tragen ist. 

Die Kommission trägt den relevanten Markt- und Technologieentwick­
lungen gegebenenfalls Rechnung. 

Artikel 21 

Pflicht zur Verwaltung eines kritischen Referenzwerts 

(1) Beabsichtigt der Administrator eines kritischen Referenzwerts, 
dessen Bereitstellung einzustellen, muss er: 

a) seine zuständige Behörde unverzüglich benachrichtigen und 

b) innerhalb von vier Wochen nach einer derartigen Benachrichtigung 
eine Einschätzung vorlegen, wie: 

i) der Referenzwert auf einen neuen Administrator zu übertragen ist 
oder 

ii) die Bereitstellung des Referenzwerts einzustellen ist, wobei das 
Verfahren des Artikels 28 Absatz 1 zu berücksichtigen ist. 

Während des in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Zeitraums darf 
der Administrator die Bereitstellung des Referenzwerts nicht einstellen. 

▼B
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(2) Nach Eingang der in Absatz 1 genannten Einschätzung des Ad­
ministrators des Referenzwerts muss die zuständige Behörde 

a) die ESMA und, falls angezeigt, das gemäß Artikel 46 errichtete 
Kollegium unterrichten und 

b) innerhalb von vier Wochen eine eigene Einschätzung vornehmen, 
wie der Referenzwert auf einen neuen Administrator zu übertragen 
ist oder wie die Bereitstellung des Referenzwerts einzustellen ist, 
wobei das Verfahren des Artikels 28 Absatz 1 zu berücksichtigen ist. 

Während des unter Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 
genannten Zeitraums darf der Administrator die Bereitstellung des Re­
ferenzwerts ohne die schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde 
nicht einstellen. 

(3) Nach Vornahme der Einschätzung gemäß Absatz 2 Buchstabe b 
ist die zuständige Behörde befugt, den Administrator dazu zu verpflich­
ten, die Veröffentlichung des Referenzwerts fortzusetzen, bis 

a) die Bereitstellung des Referenzwerts auf einen neuen Administrator 
übertragen worden ist, 

b) die Bereitstellung des Referenzwerts auf geordnete Weise eingestellt 
werden kann oder 

c) der Referenzwert kein kritischer Referenzwert mehr ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 beträgt der Zeitraum, für den die 
zuständige Behörde den Administrator dazu verpflichten kann, den Re­
ferenzwert weiterhin zu veröffentlichen, höchstens 12 Monate. 

▼M1 
Bis zum Ende dieses Zeitraums überprüft die zuständige Behörde ihren 
Beschluss, den Administrator dazu zu verpflichten, den Referenzwert 
weiterhin zu veröffentlichen. Die zuständige Behörde kann diesen Zeit­
raum nötigenfalls um einen angemessenen Zeitraum von höchstens 
zwölf Monaten verlängern. Die Pflicht zur Verwaltung darf nicht länger 
als 5 Jahre bestehen. 

▼B 
(4) Unbeschadet des Absatzes 1 nimmt die zuständige Behörde, falls 
der Administrator eines kritischen Referenzwerts aufgrund eines Insol­
venzverfahrens abgewickelt werden soll, eine Einschätzung vor, ob und 
wie dieser kritische Referenzwert auf einen neuen Administrator zu 
übertragen ist oder wie die Bereitstellung des Referenzwerts auf geord­
nete Weise eingestellt werden kann, wobei das Verfahren des Artikels 
28 Absatz 1 zu berücksichtigen ist. 

Artikel 22 

Einschränkung der Marktmacht der Administratoren kritischer 
Referenzwerte 

Unbeschadet der Anwendung des Wettbewerbsrechts der Union trifft 
der Administrator bei der Bereitstellung eines kritischen Referenzwerts 
geeignete Maßnahmen, damit Lizenzen für und Informationen über den 
Referenzwert allen Nutzern auf einer angemessenen, vernünftigen, trans­
parenten und nichtdiskriminierenden Grundlage zur Verfügung gestellt 
werden. 

Artikel 23 

Pflicht zu Beiträgen zu einem kritischen Referenzwert 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung auf kritische Referenzwerte, die 
auf Eingaben von Kontributoren beruhen, bei denen es sich mehrheitlich 
um beaufsichtigte Unternehmen handelt. 

▼B
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(2) Der Administrator eines oder mehrerer kritischer Referenzwerte 
reicht bei seiner zuständigen Behörde alle zwei Jahre eine Einschätzung 
ein, ob jeder von ihm bereitgestellte kritische Referenzwert zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes oder der zugrunde liegenden wirt­
schaftlichen Realität geeignet ist. 

(3) Falls ein beaufsichtigter Kontributor zu einem kritischen Refe­
renzwert beabsichtigt, das Beitragen von Eingabedaten einzustellen, be­
nachrichtigt er umgehend schriftlich den Administrator, der die jeweils 
zuständige Behörde unverzüglich unterrichtet. Ist der beaufsichtigte 
Kontributor in einem anderen Mitgliedstaat angesiedelt, benachrichtigt 
die zuständige Behörde des Administrators unverzüglich die zuständige 
Behörde dieses Kontributors. Der Administrator des Referenzwerts un­
terbreitet seiner zuständigen Behörde so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 14 Tage nach der Benachrichtigung des beaufsichtigten Kontri­
butors eine Einschätzung der Folgen für die Eignung des Referenzwerts 
zur Messung des zugrunde liegenden Marktes bzw. der zugrunde lie­
genden wirtschaftlichen Realität. 

(4) Nach Eingang der in den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden 
Artikels genannten Einschätzung des Administrators des Referenzwerts 
und auf der Grundlage einer solchen Einschätzung unterrichtet die zu­
ständige Behörde umgehend die ESMA und, falls angezeigt, das gemäß 
Artikel 46 errichtete Kollegium und nimmt eine eigene Einschätzung 
der Eignung des Referenzwerts zur Messung des zugrunde liegenden 
Marktes bzw. der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Realität vor, wo­
bei das von dem Administrator nach Artikel 28 Absatz 1 zu befolgende 
Verfahren für die Einstellung eines Referenzwerts zu berücksichtigen 
ist. 

(5) Ab dem Tag, an dem die zuständige Behörde von der Absicht 
eines Kontributors, keine Eingabedaten mehr beizutragen, benachrichtigt 
wird, bis dem Zeitpunkt, an dem die Einschätzung gemäß Absatz 4 
abgeschlossen ist, ist die zuständige Behörde des Administrators befugt, 
die Kontributoren, die eine Benachrichtigung gemäß Absatz 3 abge­
geben haben, auf jeden Fall für einen Zeitraum von höchstens vier 
Wochen zu verpflichten, weiterhin Eingabedaten beizutragen, ohne die 
beaufsichtigten Unternehmen zum Handel oder zur Zusage zum Handel 
zu verpflichten. 

(6) Ist die zuständige Behörde nach dem in Absatz 5 genannten 
Zeitraum auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzung gemäß Absatz 
4 der Ansicht, dass die Repräsentativität eines kritischen Referenzwerts 
gefährdet wird, erhält sie folgende Befugnisse: 

a) Sie darf von den gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels aus­
gewählten beaufsichtigten Unternehmen, einschließlich derjenigen, 
die noch nicht als Kontributor zu dem jeweiligen kritischen Refe­
renzwert beitragen, verlangen, dass sie in Einklang mit der Methodik 
des Administrators, dem Verhaltenskodex nach Artikel 15 und an­
deren Regeln Eingabedaten für den Administrator beitragen. Eine 
solche Anforderung besteht während eines angemessenen Zeitraums, 
der zwölf Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem die ursprüngliche Ent­
scheidung über eine Beitragspflicht nach Absatz 5 getroffen wurde, 
bzw. für diejenigen Unternehmen, bei denen es sich noch nicht um 
Kontributoren handelt, ab dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung 
über eine Beitragspflicht getroffen wird, nicht überschreiten darf. 

b) Sie darf nach einer Überprüfung der gemäß Buchstabe a dieses Ab­
satzes erlassenen Maßnahmen gemäß Absatz 9 den Zeitraum für die 
Erbringung von Pflichtbeiträgen um einen angemessenen Zeitraum 
zu verlängern, jedoch um nicht mehr als zwölf Monate. 

▼B
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c) Sie darf festlegen, in welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt 
die Eingabedaten beizutragen sind, ohne dass damit den beaufsich­
tigten Unternehmen eine Verpflichtung zum Handel oder zur Zusage 
zum Handel auferlegt wird. 

d) Sie darf den Administrator verpflichten, die Methodik, den in Arti­
kel 15 genannten Verhaltenskodex oder andere Regeln des kritischen 
Referenzwerts zu ändern. 

▼M1 
Die Beitragspflicht gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b darf nicht 
länger als 5 Jahre bestehen. 

▼B 
(7) Die beaufsichtigten Unternehmen, die gemäß Absatz 6 zu Beiträ­
gen verpflichtet sind, werden von der zuständigen Behörde des Ad­
ministrators mit Unterstützung der zuständigen Behörden der beaufsich­
tigten Unternehmen auf der Grundlage des Umfangs der tatsächlichen 
und potenziellen Beteiligung der beaufsichtigten Unternehmen an dem 
Markt, den der Referenzwert messen soll, ausgewählt. 

(8) Die zuständige Behörde eines beaufsichtigten Kontributors, der 
durch Maßnahmen gemäß Absatz 6 Buchstabe a, b oder c zu Beiträgen 
zu einem Referenzwert verpflichtet wurde, arbeitet mit der zuständigen 
Behörde des Administrators bei der Durchsetzung derartiger Maßnah­
men zusammen. 

(9) Bis zum Ablauf des in Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
genannten Zeitraums überprüft die zuständige Behörde des Administra­
tors die nach Absatz 6 erlassenen Maßnahmen. Sie widerruft die jewei­
ligen Maßnahmen, wenn sie der Auffassung ist, dass 

a) die Kontributoren im Fall der Aufhebung der Maßnahme mindestens 
noch ein Jahr lang Eingabedaten beitragen würden, was mindestens 
durch Folgendes nachgewiesen wird: 

i) schriftliche Verpflichtung der Kontributoren gegenüber dem Ad­
ministrator und der zuständigen Behörde, mindestens noch ein 
Jahr lang Eingabedaten zu dem kritischen Referenzwert beizutra­
gen, wenn die Maßnahme aufgehoben wird; 

ii) schriftlicher Bericht des Administrators an die zuständige Behör­
de, der die Einschätzung belegt, dass der Fortbestand des kriti­
schen Referenzwerts nach Aufhebung der Beitragspflicht gewähr­
leistet werden kann; 

b) der Referenzwert weiterhin bereitgestellt werden kann, nachdem die 
Kontributoren, die verpflichtet sind, Eingabedaten beizutragen, die 
Beiträge eingestellt haben; 

c) ein akzeptabler Referenzwert-Ersatz zur Verfügung steht und die 
Nutzer des kritischen Referenzwerts zu minimalen Kosten auf diesen 
Ersatz umstellen können, was mindestens durch einen schriftlichen 
Bericht des Administrators belegt wird, der Einzelheiten zu den 
Mitteln und Wegen der Umstellung auf einen Referenzwert-Ersatz 
und zu den Umstellungsmöglichkeiten und -kosten der Referenzwert- 
Nutzer enthält, oder 

d) keine geeigneten alternativen Kontributoren bestimmt werden kön­
nen und die Einstellung der Beiträge der entsprechenden beaufsich­
tigten Unternehmen den Referenzwert so weit schwächen würde, 
dass er eingestellt werden müsste. 

▼B
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(10) Falls die Bereitstellung eines kritischen Referenzwerts eingestellt 
wird, trägt jeder beaufsichtigte Kontributor zu diesem Referenzwert 
Eingabedaten während eines Zeitraums bei, der von der zuständigen 
Behörde bestimmt wird, aber den in Absatz 6 Unterabsatz 2 festgesetz­
ten Zeitraum von höchstens 5 Jahren nicht übersteigt. 

▼B 
(11) Verstößt ein Kontributor gegen die Anforderungen des Absatzes 
6, benachrichtigt der Administrator die jeweils zuständige Behörde so 
bald wie angemessenerweise möglich. 

(12) Ist ein Referenzwert gemäß dem Verfahren des Artikels 20 Ab­
sätze 2, 3, 4 und 5 als ein kritischer Referenzwert anerkannt, ist die 
zuständige Behörde des Administrators befugt, nur beaufsichtigte Kon­
tributoren, die in ihrem Mitgliedstaat angesiedelt sind, zum Beitragen 
von Eingabedaten gemäß Absatz 5 und Absatz 6 Buchstaben a, b und c 
dieses Artikels zu verpflichten. 

KAPITEL 5 

Signifikante Referenzwerte 

Artikel 24 

Signifikante Referenzwerte 

(1) Ein Referenzwert, der keine der in Artikel 20 Absatz 1 festgeleg­
ten Bedingungen erfüllt, ist signifikant, wenn 

a) er direkt oder indirekt in einer Kombination von Referenzwerten als 
Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente oder Finanzkontrakte oder 
für die Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwen­
det wird, die einen Gesamtdurchschnittswert von mindestens 50 Mrd. 
EUR haben — berechnet auf der Grundlage der gesamten Bandbreite 
der Laufzeiten bzw. Fälligkeiten in Bezug auf den Referenzwert, 
soweit anwendbar, über einen Zeitraum von sechs Monaten, oder 

b) es keinen oder einen nur in sehr geringem Maße geeigneten markt­
bestimmten Ersatz gibt und es, falls der Referenzwert nicht mehr 
oder auf der Grundlage von für den zugrunde liegenden Markt 
oder die zugrunde liegende wirtschaftliche Realität nicht mehr voll­
ständig repräsentativen oder unzuverlässigen Eingabedaten bereit­
gestellt wird, es eine erhebliche und nachteilige Auswirkung auf 
die Integrität der Märkte, die Finanzstabilität, die Verbraucher, die 
Realwirtschaft oder die Finanzierung der Haushalte oder Unterneh­
men in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gäbe. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Berechnungsmethode für die 
Festlegung des in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels ge­
nannten Schwellenwerts zu überprüfen und dabei den Entwicklungen 
des Marktes, der Preise und der Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen 
sowie die Angemessenheit der Einstufung von Referenzwerten mit ei­
nem in der Nähe dieses Schwellenwerts liegenden Gesamtwert der Fi­
nanzinstrumente, Finanzkontrakte, oder Investmentfonds, für die diese 
Referenzwerte als Bezugsgrundlage dienen, zu überprüfen. Eine solche 
Überprüfung erfolgt mindestens alle zwei Jahre ab dem 1. Januar 2018. 

(3) Der Administrator benachrichtigt umgehend seine zuständige Be­
hörde, wenn sein signifikanter Referenzwert unter den in Absatz 1 
Buchstabe a genannten Schwellenwert fällt. 

▼M1
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Artikel 25 

Ausnahmen von den spezifischen Anforderungen für signifikante 
Referenzwerte 

(1) Der Administrator kann entscheiden, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 4 
Absatz 7 Buchstaben c, d und e, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b oder 
Artikel 15 Absatz 2 auf seinen signifikanten Referenzwert nicht an­
zuwenden, wenn dieser Administrator der Ansicht ist, dass die Anwen­
dung einer oder mehrerer dieser Bestimmungen unter Berücksichtigung 
der Art oder der Auswirkungen des Referenzwerts oder der Größe des 
Administrators unverhältnismäßig wäre. 

(2) Entscheidet der Administrator, eine oder mehrere der in Absatz 
1 genannten Bestimmungen nicht anzuwenden, so teilt er dies unver­
züglich der zuständigen Behörde mit und unterbreitet ihr alle einschlä­
gigen Informationen, mit denen die Einschätzung des Administrators 
belegt wird, dass die Anwendung einer oder mehrerer dieser Bestim­
mungen unter Berücksichtigung der Art oder der Auswirkungen der 
Referenzwerte oder der Größe des Administrators unverhältnismäßig 
wäre. 

(3) Die zuständige Behörde kann entscheiden, dass der Administrator 
eines signifikanten Referenzwerts dennoch eine oder mehrere der in 
Artikel 4 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 7 Buchstaben c, d und e, Artikel 11 
Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 15 Absatz 2 festgelegten Anforde­
rungen anwendet, wenn sie der Ansicht ist, dass dies unter Berücksich­
tigung der Art oder der Auswirkungen der Referenzwerte oder der 
Größe des Administrators angemessen wäre. In ihrer Einschätzung be­
rücksichtigt die zuständige Behörde auf der Grundlage der vom Ad­
ministrator bereitgestellten Informationen folgende Kriterien: 

a) die Manipulationsanfälligkeit des Referenzwerts; 

b) die Art der Eingabedaten; 

c) den Umfang der Interessenkonflikte; 

d) den Ermessensspielraum des Administrators; 

e) die Auswirkungen des Referenzwerts auf die Märkte; 

f) die Art, den Umfang und die Komplexität der Bereitstellung des 
Referenzwerts; 

g) die Bedeutung des Referenzwerts für die Finanzstabilität; 

h) den Wert der Finanzinstrumente, Finanzkontrakte oder Investment­
fonds, bei denen dieser Referenzwert als Bezugsgrundlage dient; 

i) die Größe, Organisationsform oder Struktur des Administrators. 

(4) Die zuständige Behörde teilt dem Administrator innerhalb von 30 
Tagen nach Eingang der Benachrichtigung des Administrators nach Ab­
satz 2 ihre Entscheidung, eine zusätzliche Anforderung gemäß Absatz 3 
anzuwenden, mit. Erfolgt die Benachrichtigung an die zuständige Be­
hörde während des Zulassungs- oder Registrierungsverfahrens, gelten 
die in Artikel 34 genannten Fristen. 

▼B
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(5) Bei der Ausübung ihrer Aufsichtsbefugnisse gemäß Artikel 41 
überprüft die zuständige Behörde regelmäßig, ob ihre Einschätzung ge­
mäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels noch zutrifft. 

(6) Gelangt die zuständige Behörde zu der hinreichend begründeten 
Auffassung, dass die ihr gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
übermittelten Informationen unvollständig sind oder es ergänzender In­
formationen bedarf, gilt die in Absatz 4 des vorliegenden Artikels ge­
nannte Frist von 30 Tagen erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Adminis­
trator diese ergänzenden Informationen vorlegt, es sei denn, die Fristen 
nach Artikel 34 gelten gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels. 

(7) Erfüllt der Administrator eines signifikanten Referenzwerts eine 
oder mehrere der in Artikel 4 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 7 Buchstaben 
c, d und e, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 15 Absatz 2 
festgelegten Anforderungen nicht, veröffentlicht und pflegt er eine Kon­
formitätserklärung, in der klar angegeben ist, warum nichts dagegen 
einzuwenden ist, dass er diese Bestimmungen nicht einhält. 

(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um ein Muster für die in Absatz 7 genannte Konformitätserklärung 
zu entwickeln. 

Die ESMA legt der Kommission bis zum 1. April 2017 die in Unter­
absatz 1 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(9) Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstan­
dards, in denen die in Absatz 3 genannten Kriterien näher ausgeführt 
werden. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

KAPITEL 6 

Nicht signifikante Referenzwerte 

Artikel 26 

Nicht signifikante Referenzwerte 

(1) Der Administrator kann entscheiden, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 4 
Absatz 7 Buchstaben c, d und e, Artikel 4 Absatz 8, Artikel 5 Absätze 
2, 3 und 4, Artikel 6 Absätze 1, 3 und 5, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 11 
Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben b und c und 
Artikel 11 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 
Absatz 2 und Artikel 16 Absätze 2 und 3 auf seine nicht signifikanten 
Referenzwerte nicht anzuwenden. 

▼B
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(2) Der Administrator benachrichtigt umgehend die zuständige Be­
hörde, wenn der nicht signifikante Referenzwert des Administrators den 
in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a genannten Schwellenwert übersteigt. 
In diesem Fall erfüllt er die für signifikante Referenzwerte geltenden 
Anforderungen innerhalb von drei Monaten. 

(3) Entscheidet der Administrator eines nicht signifikanten Referenz­
werts, eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten Bestimmungen 
nicht anzuwenden, veröffentlicht und pflegt er eine Konformitätserklä­
rung, in der klar angegeben ist, warum nichts dagegen einzuwenden ist, 
dass er diese Bestimmungen nicht einhält. Der Administrator legt seiner 
zuständigen Behörde die Konformitätserklärung vor. 

(4) Die jeweils zuständige Behörde überprüft die Konformitätserklä­
rung nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels. Die zuständige Behörde 
kann vom Administrator zusätzliche Informationen in Bezug auf seine 
nicht signifikanten Referenzwerte gemäß Artikel 41 anfordern und kann 
Änderungen verlangen, um die Einhaltung dieser Verordnung 
sicherzustellen. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, um ein Muster für die Konformitätserklärung nach Absatz 3 zu 
entwickeln. 

Die ESMA legt der Kommission bis zum 1. April 2017 die in Unter­
absatz 1 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

TITEL IV 

TRANSPARENZ UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

Artikel 27 

Referenzwert-Erklärung 

(1) Innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme des Adminis­
trators in das in Artikel 36 genannte Register veröffentlicht der Ad­
ministrator für jeden Referenzwert bzw. für jede Referenzwert-Familie, 
die gemäß Artikel 29 in der Union verwendet werden darf, eine 
Referenzwert-Erklärung mit Mitteln, die den fairen und mühelosen Zu­
gang sicherstellen. 

Wenn der Administrator beginnt, einen neuen Referenzwert oder eine 
neue Referenzwert-Familie, der bzw. die gemäß Artikel 29 in der Union 
verwendet werden darf, bereitzustellen, veröffentlicht er innerhalb von 
zwei Wochen mit Mitteln, die einen fairen und mühelosen Zugang 
sicherstellen, eine Referenzwert-Erklärung für jeden neuen Referenzwert 
bzw. jede neue Referenzwert-Familie. 

Der Administrator überprüft und aktualisiert, falls notwendig, die Refe­
renzwert-Erklärung für jeden Referenzwert bzw. jede Referenzwert-Fa­
milie im Fall von Änderungen an den gemäß diesem Artikel bereit­
zustellenden Informationen und mindestens alle zwei Jahre. 

▼B
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In der Referenzwert-Erklärung: 

a) werden der Markt oder die wirtschaftliche Realität, der bzw. die 
durch den Referenzwert gemessen wird, sowie die Umstände, unter 
denen eine solche Messung möglicherweise an Zuverlässigkeit ver­
liert, klar und unmissverständlich festgelegt; 

b) werden die technischen Spezifikationen festgelegt, aus denen klar 
und unmissverständlich hervorgeht, bei welchen Elementen der Be­
rechnung des Referenzwerts Ermessensspielraum besteht, nach wel­
chen Kriterien dieser Ermessensspielraum ausgeübt wird, welche 
Stellung die Personen innehaben, die über den Ermessensspielraum 
verfügen können, und wie die Ermessensausübung nachfolgend be­
wertet werden kann; 

c) wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Faktoren — auch ex­
terne Faktoren, die sich der Kontrolle des Administrators entziehen 
— eine Änderung des Referenzwerts oder dessen Einstellung erfor­
derlich machen könnten; und 

d) werden die Benutzer darauf hingewiesen, dass Änderungen des Re­
ferenzwerts oder dessen Einstellung die Finanzkontrakte und die 
Finanzinstrumente, bei denen der Referenzwert oder die Messung 
der Wertentwicklung von Investmentfonds als Bezugsgrundlage 
dient, beeinträchtigen können. 

(2) Eine Referenzwert-Erklärung umfasst mindestens folgende Ele­
mente: 

a) die Definitionen aller für den Referenzwert relevanten Schlüssel­
begriffe, 

b) die Gründe für die Festlegung der Referenzwert-Methodik und von 
Verfahren für die Überprüfung und Genehmigung der Methodik, 

c) die Kriterien und Prozesse der Bestimmung des Referenzwerts, ein­
schließlich einer Beschreibung der Eingabedaten, der Prioritäten der 
verschiedenen Arten von Eingabedaten, des für eine Referenzwert- 
Bestimmung benötigten Mindestumfangs an Daten, der Nutzung von 
Extrapolationsmodellen oder -verfahren sowie jeglicher Verfahren 
für eine Neugewichtung der Bestandteile eines Referenzwert-Inde­
xes, 

d) Kontrollen und Regeln für die Wahrnehmung von Beurteilungs- oder 
Ermessensspielraum durch den Administrator oder Kontributoren zur 
Wahrung von Kohärenz bei der Ausübung von Beurteilungs- oder 
Ermessensspielräumen, 

e) die Verfahren für die Bestimmung des Referenzwerts in Stressphasen 
oder Zeiten, in denen die Quellen für Transaktionsdaten möglicher­
weise nicht ausreichen, ungenau oder unzuverlässig sind, und die 
Angabe möglicher Referenzwert-Einschränkungen in solchen Phasen 
oder Zeiten, 

f) Verfahren für den Umgang mit Fehlern bei Eingabedaten oder bei 
der Bestimmung des Referenzwerts und Angabe, wann eine Neu­
bestimmung des Referenzwerts erforderlich ist, und 

g) die Ermittlung potenzieller Einschränkungen des Referenzwerts ein­
schließlich seiner Anwendung im Fall illiquider oder fragmentierter 
Märkte und der möglichen Konzentration von Eingaben. 

▼B
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(2a) Bis zum 30. April 2020 wird für jede der in Absatz 2 genannten 
Anforderungen in einer Referenzwert-Erklärung erläutert, wie den 
ESG-Faktoren in allen bereitgestellten und veröffentlichten Referenz­
werten oder Referenzwert-Familien Rechnung getragen wird. Bei Refe­
renzwerten oder Referenzwert-Familien, mit denen keine ESG-Ziele ver­
folgt werden, ist es ausreichend, dass die Referenzwert-Administratoren 
in der Referenzwert-Erklärung eindeutig angeben, dass sie keine solchen 
Ziele verfolgen. 

Ist in dem Portfolio des betreffenden Referenzwert-Administrators kein 
EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel oder kein Paris-abge­
stimmter EU-Referenzwert verfügbar oder hat der betreffende Referenz­
wert-Administrator keine Referenzwerte, mit denen ESG-Ziele verfolgt 
werden oder in denen ESG-Faktoren berücksichtigt werden, so wird das 
in den Referenzwert-Erklärungen aller von diesem Administrator bereit­
gestellten Referenzwerte angegeben. Für wichtige Eigenkapital- und 
Anleihe-Referenzwerte sowie für EU-Referenzwerte für den klimabe­
dingten Wandel und Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte veröffent­
lichen Referenzwert-Administratoren nach Maßgabe der Offenlegungs­
vorschriften für Finanzprodukte des Artikels 9 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) in ihren 
Referenzwert-Erklärungen Einzelheiten darüber, ob und in welchem 
Maß die Ausrichtung auf das Ziel der Verringerung der CO 2 -Emissio­
nen oder die Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris 
insgesamt sichergestellt ist. 

Bis zum 31. Dezember 2021 erläutern die Referenzwert-Administratoren 
für jeden Referenzwert oder gegebenenfalls jede Referenzwertfamilie, 
mit Ausnahme von Zinssatz- und Wechselkurs- Referenzwerten, in ihrer 
Referenzwert-Erklärung, inwiefern ihre Methode dem Ziel der Verrin­
gerung der CO 2 -Emissionen dient oder die Ziele des Übereinkommens 
von Paris verwirklicht. 

(2b) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti­
kel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch 
nähere Bestimmung der in der Referenzwert-Erklärung gemäß Absatz 2a 
zu machenden Angaben sowie des für Verweise auf ESG-Faktoren zu 
verwendenden Standardformats zu ergänzen, um die Marktteilnehmer in 
die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und um die 
technische Durchführbarkeit der Einhaltung des genannten Absatzes 
sicherzustellen. 

▼B 
(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um den Inhalt einer Referenzwert-Erklärung und die Fälle, in denen 
eine Aktualisierung solcher Erklärungen notwendig ist, näher auszufüh­
ren. 

Die ESMA unterscheidet zwischen den einzelnen Referenzwert-Arten 
und Sektoren gemäß dieser Verordnung und berücksichtigt den Grund­
satz der Verhältnismäßigkeit. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1).
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Artikel 28 

Änderung oder Einstellung eines Referenzwerts 

(1) Ein Administrator gibt zusammen mit der in Artikel 27 genannten 
Referenzwert-Erklärung bekannt, welche Maßnahmen er bei Änderung 
oder Einstellung eines Referenzwerts, der gemäß Artikel 29 Absatz 1 in 
der Union verwendet werden darf, zu ergreifen hat. Derartige Maßnah­
men können entsprechend auch für Referenzwert-Familien ausgearbeitet 
werden und werden bei jedem Eintritt einer wesentlichen Änderung 
aktualisiert und veröffentlicht. 

(2) Beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme von Administratoren 
gemäß Absatz 1, die einen Referenzwert verwenden, stellen robuste 
schriftliche Pläne auf, in denen sie die Maßnahmen darlegen, die sie 
ergreifen würden, wenn ein Referenzwert sich wesentlich ändert oder 
nicht mehr bereitgestellt wird, und pflegen diese Pläne. Soweit dies 
möglich und angemessen ist, wird bzw. werden in solchen Plänen ein 
oder mehrere alternative Referenzwerte benannt, die anstelle des nicht 
mehr bereitgestellten Referenzwerts als Bezugsgrundlage verwendet 
werden könnten, und es wird angegeben, warum es sich bei solchen 
Referenzwerten um geeignete Alternativen handeln würde. Die beauf­
sichtigten Unternehmen legen der jeweils zuständigen Behörde diese 
Pläne und eventuelle Aktualisierungen auf Anfrage vor und orientieren 
sich in der Vertragsbeziehung mit Kunden an diesen Plänen. 

TITEL V 

VERWENDUNG DER REFERENZWERTE IN DER UNION 

Artikel 29 

Verwendung eines Referenzwerts 

(1) Ein beaufsichtigtes Unternehmen darf einen Referenzwert oder 
eine Kombination von Referenzwerten in der Union verwenden, wenn 
der Referenzwert von einem Administrator bereitgestellt wird, der in der 
Union angesiedelt und in das Register nach Artikel 36 eingetragen ist, 
oder wenn es ein Referenzwert ist, der in das Register nach Artikel 36 
eingetragen ist. 

(2) Handelt es sich bei dem Gegenstand eines Prospekts, der auf der 
Grundlage der Richtlinie 2003/71/EG oder der Richtlinie 2009/65/EG zu 
veröffentlichen ist, um übertragbare Wertpapiere oder sonstige Invest­
mentprodukte, bei denen ein Referenzwert als Bezugsgrundlage dient, 
stellt der Emittent, Anbieter oder die Person, die die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt beantragt, sicher, dass im Prospekt 
klare und gut sichtbare Informationen enthalten sind, aus denen hervor­
geht, ob der Referenzwert von einem Administrator bereitgestellt wird, 
der in das Register nach Artikel 36 dieser Verordnung eingetragen ist. 

Artikel 30 

Gleichwertigkeit 

(1) Damit ein Referenzwert oder eine Kombination von Referenz­
werten, der bzw. die von einem in einem Drittstaat angesiedelten Ad­
ministrator bereitgestellt wird, in der Union im Einklang mit Artikel 29 
Absatz 1 verwendet werden kann, müssen der Referenzwert und der 
Administrator in das Register nach Artikel 36 eingetragen sein. Für 
eine Aufnahme in das Register müssen die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

a) Ein Beschluss über die Gleichwertigkeit wird von der Kommission 
gemäß Absatz 2 oder 3 des vorliegenden Artikels gefasst; 

▼B
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b) der Administrator ist in dem betreffenden Drittstaat zugelassen oder 
registriert und unterliegt der dortigen Aufsicht; 

c) die ESMA wird vom Administrator darüber unterrichtet, dass er sich 
damit einverstanden erklärt, dass beaufsichtigte Unternehmen seine 
bestehenden oder künftigen Referenzwerte in der Union verwenden, 
er der ESMA die Liste der Referenzwerte, für deren Verwendung in 
der Union er seine Zustimmung erteilt hat, übermittelt und ihr die für 
seine Beaufsichtigung in dem Drittstaat zuständige Behörde mitteilt, 
und 

d) die in Absatz 4 genannten Kooperationsvereinbarungen sind 
wirksam. 

(2) Die Kommission kann einen Durchführungsbeschluss fassen, in 
dem festgestellt wird, dass der Rechtsrahmen und die Aufsichtspraxis 
eines Drittstaats gewährleisten, dass 

a) die in diesem Drittstaat zugelassenen oder registrierten Administra­
toren verbindliche Anforderungen erfüllen, die den Anforderungen 
dieser Verordnung gleichwertig sind, wobei insbesondere berück­
sichtigt wird, ob Rechtsrahmen und Aufsichtspraxis des jeweiligen 
Drittstaats die Einhaltung der IOSCO-Grundsätze für finanzielle Re­
ferenzwerte bzw. der IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen ge­
währleisten, und 

b) die verbindlichen Anforderungen in diesem Drittstaat laufend und 
wirksam beaufsichtigt und durchgesetzt werden. 

Solche Durchführungsbeschlüsse werden nach dem in Artikel 50 Absatz 
2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Alternativ kann die Kommission einen Durchführungsbeschluss 
fassen, in dem erklärt wird, dass 

a) verbindliche Anforderungen in einem Drittstaat in Bezug auf be­
stimmte Administratoren oder bestimmte Referenzwerte oder 
Referenzwert-Familien den Anforderungen dieser Verordnung 
gleichwertig sind, wobei insbesondere berücksichtigt wird, ob 
Rechtsrahmen und Aufsichtspraxis des jeweiligen Drittstaats die Ein­
haltung der IOSCO-Grundsätze für finanzielle Referenzwerte bzw. 
der IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen gewährleisten, und 

b) diese bestimmten Administratoren oder bestimmten Referenzwerte 
oder Referenzwert-Familien in diesem Drittstaat laufend und wirk­
sam beaufsichtigt und durchgesetzt werden. 

Solche Durchführungsbeschlüsse werden nach dem in Artikel 50 Absatz 
2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die ESMA schließt Kooperationsvereinbarungen mit den zustän­
digen Behörden von Drittländern, deren Rechtsrahmen und Aufsicht­
spraxis gemäß Absatz 2 oder 3 als gleichwertig anerkannt wurden. In 
diesen Vereinbarungen wird zumindest Folgendes geregelt: 

a) der Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen der 
ESMA und den zuständigen Behörden der betreffenden Drittländer, 
einschließlich des Zugangs zu allen einschlägigen Angaben, die die 
ESMA zu dem in diesem Drittstaat zugelassenen Administrator 
verlangt; 
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b) der Mechanismus für eine umgehende Benachrichtigung der ESMA 
für den Fall, dass die zuständige Behörde eines Drittstaats der Auf­
fassung ist, dass der in diesem Drittstaat zugelassene, von ihr beauf­
sichtigte Administrator in dem Drittstaat gegen die Voraussetzungen 
für seine Zulassung oder andere nationale Rechtsvorschriften ver­
stößt; 

c) die Verfahren für die Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, ein­
schließlich Prüfungen vor Ort. 

(5) Damit die zuständigen Behörden und die ESMA alle in dieser 
Verordnung für sie vorgesehenen Aufsichtsbefugnisse wahrnehmen kön­
nen, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, in denen der Mindestinhalt der in Absatz 4 genannten Kooperati­
onsvereinbarungen festgelegt wird. 

Die ESMA legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulie­
rungsstandards bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards nach dem Verfahren der 
Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 31 

Entzug der Registrierung eines in einem Drittstaat angesiedelten 
Administrators 

(1) Die ESMA entzieht die Registrierung eines in einem Drittstaat 
angesiedelten Administrators durch Streichung dieses Administrators 
aus dem in Artikel 36 genannten Register, wenn sie aufgrund dokumen­
tierter Nachweise zu dem begründeten Schluss gelangt ist, dass der 
Administrator 

a) in einer Weise handelt, die den Interessen der Nutzer seiner Refe­
renzwerte oder dem ordnungsgemäßen Funktionieren von Märkten 
eindeutig abträglich ist, oder 

b) in gravierender Weise gegen nationale Rechtsvorschriften oder an­
dere für ihn in dem Drittstaat geltende Bestimmungen, auf deren 
Grundlage die Kommission den Durchführungsbeschluss nach Arti­
kel 30 Absatz 2 oder 3 gefasst hat, verstoßen hat. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Entscheidung wird von der ESMA nur 
getroffen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die ESMA hat die Angelegenheit an die zuständige Behörde des 
Drittstaats verwiesen, und diese hat es versäumt, die zum Schutz 
der Anleger und des ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte 
in der Union erforderlichen Maßnahmen zu treffen oder nachzuwei­
sen, dass der betroffene Administrator die für ihn in dem Drittstaat 
geltenden Anforderungen erfüllt. 

b) Die ESMA hat der zuständigen Behörde des Drittstaats mindestens 
30 Tage vor Entzug der Registrierung mitgeteilt, dass sie dem Ad­
ministrator die Registrierung entziehen will. 

(3) Die ESMA teilt den anderen zuständigen Behörden unverzüglich 
jede nach Absatz 1 getroffene Maßnahme mit und gibt ihre Entschei­
dung auf ihrer Website bekannt. 
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Artikel 32 

Anerkennung eines in einem Drittstaat angesiedelten Administrators 

(1) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Beschluss über ihre Gleich­
wertigkeit gemäß Artikel 30 Absatz 2 oder 3 gefasst wurde, darf ein 
Referenzwert, der von einem in einem Drittstaat angesiedelten Adminis­
trator bereitgestellt wird, von beaufsichtigten Unternehmen in der Union 
unter der Voraussetzung verwendet werden, dass der Administrator eine 
vorherige Anerkennung durch die zuständige Behörde seines Referenz­
mitgliedstaats gemäß diesem Artikel erlangt. 

(2) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in 
Absatz 1 genannte vorherige Anerkennung erlangen will, muss die in 
dieser Verordnung festgelegten Anforderungen, mit Ausnahme derjeni­
gen des Artikels 11 Absatz 4 und der Artikel 16, 20, 21 und 23, 
erfüllen. Der Administrator kann diese Bedingung erfüllen, indem er 
die IOSCO-Grundsätze für finanzielle Referenzwerte bzw. die 
IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen anwendet, vorausgesetzt, 
diese Anwendung ist der Erfüllung der in dieser Verordnung festgeleg­
ten Anforderungen, mit Ausnahme derjenigen des Artikels 11 Absatz 4 
und der Artikel 16, 20, 21 und 23, gleichwertig. 

Um festzustellen, ob die Bedingung nach Unterabsatz 1 erfüllt ist, und 
um die Einhaltung der IOSCO-Grundsätze für finanzielle Referenzwerte 
bzw. der IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen zu bewerten, kann 
die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats eine Bewertung 
durch einen unabhängigen externen Prüfer oder, wenn der in einem 
Drittstaat angesiedelte Administrator einer Aufsicht unterliegt, die Zer­
tifizierung durch die zuständige Behörde des Drittstaats, in dem der 
Administrator angesiedelt ist, heranziehen. 

Soweit ein Administrator nachweisen kann, dass ein von ihm bereit­
gestellter Referenzwert auf regulierten Daten beruht oder dass es sich 
dabei um einen Rohstoff-Referenzwert handelt, der nicht auf Eingaben 
von Kontributoren beruht, bei denen es sich mehrheitlich um beaufsich­
tigte Unternehmen handelt, ist der Administrator nicht verpflichtet, An­
forderungen zu erfüllen, die nicht auf die Bereitstellung von Referenz­
werten aus regulierten Daten bzw. von Rohstoff-Referenzwerten An­
wendung finden, wie in Artikel 17 bzw. Artikel 19 Absatz 1 
vorgesehen. 

(3) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in 
Absatz 1 genannte vorherige Anerkennung erlangen will, muss über 
einen in seinem Referenzmitgliedstaat niedergelassenen rechtlichen Ver­
treter verfügen. Der rechtliche Vertreter muss eine natürliche oder ju­
ristische Person sein, die in der Union angesiedelt ist und von dem in 
einem Drittstaat angesiedelten Administrator ausdrücklich dazu bestellt 
worden ist, gegenüber den Behörden und allen sonstigen Personen in 
der Union in Bezug auf die in dieser Verordnung vorgesehenen Pflich­
ten des Administrators in seinem Namen zu handeln. Der rechtliche 
Vertreter übt die Aufsichtsfunktion in Bezug auf die in dieser Verord­
nung vorgesehene Bereitstellung von Referenzwerten durch den Ad­
ministrator gemeinsam mit dem Administrator aus und ist in dieser 
Hinsicht gegenüber der zuständigen Behörde des Referenzmitgliedstaats 
rechenschaftspflichtig. 

(4) Der Referenzmitgliedstaat eines in einem Drittstaat angesiedelten 
Administrators ist wie folgt zu bestimmen: 

a) Gehört der Administrator einer Gruppe an, die ein in der Union 
angesiedeltes beaufsichtigtes Unternehmen umfasst, ist der Referenz­
mitgliedstaat der Mitgliedstaat, in dem das beaufsichtigte Unterneh­
men angesiedelt ist. Das genannte beaufsichtigte Unternehmen ist für 
die Zwecke des Absatzes 3 als rechtlicher Vertreter zu bestellen. 
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b) Findet die Bestimmung unter Buchstabe a nicht Anwendung und 
gehört der Administrator einer Gruppe an, die mehr als ein in der 
Union angesiedeltes beaufsichtigtes Unternehmen umfasst, ist der 
Referenzmitgliedstaat der Mitgliedstaat, in dem die meisten dieser 
beaufsichtigten Unternehmen angesiedelt sind, oder, wenn es eine 
gleiche Anzahl von beaufsichtigten Unternehmen gibt, ist derjenige 
der Referenzmitgliedstaat, in dem der Wert der Finanzinstrumente, 
Finanzkontrakte oder Investmentfonds, bei denen der Referenzwert 
als Bezugsgrundlage dient, am höchsten ist. Eines der gemäß diesem 
Buchstaben bestimmten, in dem Referenzmitgliedstaat angesiedelten 
beaufsichtigten Unternehmen ist für die Zwecke des Absatzes 3 als 
rechtlicher Vertreter zu bestellen. 

c) Findet weder Buchstabe a noch Buchstabe b dieses Absatzes An­
wendung und werden ein oder mehrere von dem Administrator be­
reitgestellte Referenzwerte in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
an einem Handelsplatz im Sinn der Definition in Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 24 der Richtlinie 2014/65/EU als Bezugsgrundlage für Fi­
nanzinstrumente zum Handel verwendet, ist der Referenzmitglied­
staat der Mitgliedstaat, in dem das Finanzinstrument, bei dem einer 
dieser Referenzwerte als Bezugsgrundlage dient, erstmals an einem 
Handelsplatz zum Handel zugelassen oder gehandelt wurde und noch 
immer gehandelt wird. Wurden die einschlägigen Finanzinstrumente 
gleichzeitig an Handelsplätzen in mehreren Mitgliedstaaten erstmals 
zum Handel zugelassen oder gehandelt und werden sie dort noch 
immer gehandelt, ist derjenige der Referenzmitgliedstaat, in dem der 
Wert der Finanzinstrumente, Finanzkontrakte oder Investmentfonds, 
bei denen der Referenzwert als Bezugsgrundlage dient, am höchsten 
ist. 

d) Finden die Bestimmungen unter den Buchstaben a, b und c keine 
Anwendung und werden ein oder mehrere von dem Administrator 
bereitgestellte Referenzwerte von beaufsichtigten Unternehmen in 
mehreren Mitgliedstaaten verwendet, ist der Referenzmitgliedstaat 
der Mitgliedstaat, in dem die meisten dieser beaufsichtigten Unter­
nehmen angesiedelt sind, oder, wenn es eine gleiche Anzahl von 
beaufsichtigten Unternehmen gibt, ist derjenige der Referenzmit­
gliedstaat, in dem der Wert der Finanzinstrumente, Finanzkontrakte 
oder Investmentfonds, bei denen der Referenzwert als Bezugsgrund­
lage dient, am höchsten ist. 

e) Finden die Bestimmungen unter den Buchstaben a, b, c und d keine 
Anwendung und schließt der Administrator mit einem beaufsichtig­
ten Unternehmen eine Vereinbarung, in der er der Verwendung eines 
von ihm bereitgestellten Referenzwerts zustimmt, ist der Referenz­
mitgliedstaat der Mitgliedstaat, in dem ein solches beaufsichtigtes 
Unternehmen angesiedelt ist. 

(5) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in 
Absatz 1 genannte vorherige Anerkennung erlangen will, muss bei der 
zuständigen Behörde seines Referenzmitgliedstaats die Anerkennung 
beantragen. Der antragstellende Administrator stellt sämtliche Informa­
tionen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der zuständigen Be­
hörde nachzuweisen, dass er zum Zeitpunkt der Anerkennung sämtliche 
erforderlichen Vorkehrungen zur Einhaltung der Anforderungen nach 
Absatz 2 getroffen hat, legt eine Liste seiner bestehenden oder künftigen 
Referenzwerte, die in der Union verwendet werden können, vor und gibt 
gegebenenfalls die zuständige Behörde an, die in dem Drittstaat für 
seine Beaufsichtigung zuständig ist. 

Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags nach Unterabsatz 1 
des vorliegenden Absatzes überprüft die zuständige Behörde, dass die 
Bedingungen der Absätze 2, 3 und 4 erfüllt sind. 
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Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die in den Absätzen 2, 
3 und 4 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, lehnt sie den An­
trag auf Anerkennung ab und legt die Gründe für diese Ablehnung dar. 
Darüber hinaus ist die Anerkennung erst dann zu erteilen, wenn fol­
gende zusätzliche Bedingungen erfüllt sind: 

a) Wenn der in einem Drittstaat angesiedelte Administrator einer Auf­
sicht unterliegt, besteht zwischen der zuständigen Behörde des Re­
ferenzmitgliedstaats und der zuständigen Behörde des Drittstaats, in 
dem der Administrators angesiedelt ist, eine angemessene Koope­
rationsvereinbarung, die den gemäß Artikel 30 Absatz 5 angenom­
menen technischen Regulierungsstandards entspricht und durch die 
ein wirksamer Informationsaustausch sichergestellt ist, der der zu­
ständigen Behörde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung ermöglicht. 

b) Die Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften des Dritt­
staats, in dem der Administrator angesiedelt ist, und gegebenenfalls 
die Beschränkungen der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse der 
Aufsichtsbehörde dieses Drittstaats hindern die zuständige Behörde 
nicht an der wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen 
aufgrund dieser Verordnung. 

(6) Ist die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats der Auf­
fassung, dass ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator einen 
Referenzwert bereitstellt, der die Voraussetzungen eines signifikanten 
oder nicht signifikanten Referenzwerts gemäß Artikel 24 bzw. Artikel 26 
erfüllt, unterrichtet sie unverzüglich die ESMA davon. Sie begründet 
diese Einschätzung mit den Informationen, die der Administrator in dem 
betreffenden Antrag auf Anerkennung vorgelegt hat. 

Binnen einem Monat nach Eingang der in Unterabsatz 1 genannten 
Mitteilung gibt die ESMA gegenüber der zuständigen Behörde eine 
Empfehlung ab bezüglich der Art des Referenzwerts und der aufgrund 
von Artikel 24, Artikel 25 und Artikel 26 für seine Bereitstellung gel­
tenden Anforderungen. In der Empfehlung kann insbesondere darauf 
eingegangen werden, ob die ESMA der Auffassung ist, dass die Voraus­
setzungen für eine solche Art aufgrund der Informationen, die der Ad­
ministrator in dem Antrag auf Anerkennung vorgelegt hat, erfüllt sind. 

Die Frist nach Absatz 5 wird ab dem Eingang der Mitteilung bei der 
ESMA bis zu dem Zeitpunkt, an dem die ESMA die im vorliegenden 
Absatz genannte Empfehlung abgibt, ausgesetzt. 

Wenn die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats entgegen der 
Empfehlung der ESMA gemäß Unterabsatz 2 beabsichtigt, die Anerken­
nung zu erteilen, setzt sie die ESMA unter Angabe ihrer Gründe davon 
in Kenntnis. Die ESMA gibt öffentlich bekannt, dass eine zuständige 
Behörde ihre Empfehlung nicht befolgt oder beabsichtigt, sie nicht zu 
befolgen. Die ESMA kann zudem von Fall zu Fall beschließen, die von 
der zuständigen Behörde angegebenen Gründe für das Nichtbefolgen der 
Empfehlung öffentlich bekannt zu geben. Die betroffene zuständige 
Behörde wird im Voraus über die Bekanntgabe informiert. 

(7) Die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats unterrichtet 
binnen fünf Arbeitstagen die ESMA von einer Entscheidung über die 
Anerkennung eines in einem Drittstaat angesiedelten Administrators und 
übermittelt dabei die Liste der von dem Administrator bereitgestellten 
Referenzwerte, die in der Union verwendet werden können, und gege­
benenfalls die Angabe der zuständigen Behörde, die die Aufsicht in dem 
Drittstaat wahrzunehmen hat. 

▼B



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 44 

(8) Die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats setzt die ge­
mäß Absatz 5 erteilte Anerkennung aus oder zieht sie, falls angemessen, 
zurück, wenn sie aufgrund dokumentierter Nachweise zu dem begrün­
deten Schluss gelangt ist, dass die Handlungsweise des Administrators 
den Interessen der Nutzer seiner Referenzwerte oder dem ordnungs­
gemäßen Funktionieren von Märkten eindeutig abträglich ist oder dass 
der Administrator in gravierender Weise gegen die in dieser Verordnung 
festgelegten einschlägigen Anforderungen verstoßen hat oder dass er 
falsche Angaben gemacht oder sonstige rechtswidrige Mittel eingesetzt 
hat, um die Anerkennung zu erhalten. 

(9) Die ESMA kann Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
ausarbeiten, um die Form und den Inhalt des Antrags nach Absatz 5 
und insbesondere die Darstellung der gemäß Absatz 6 erforderlichen 
Informationen festzulegen. 

Werden solche Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausgearbei­
tet, legt die ESMA sie der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regu­
lierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren der Arti­
kel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 33 

Übernahme von in einem Drittstaat bereitgestellten Referenzwerten 

(1) Ein in der Union angesiedelter Administrator, der gemäß Arti­
kel 34 zugelassen oder registriert ist, oder jedes sonstige in der Union 
angesiedelte beaufsichtigte Unternehmen mit einer eindeutigen und ge­
nau abgegrenzten Aufgabe in dem Kontroll- oder Rahmen für die Re­
chenschaftslegung des in einem Drittstaat angesiedelten Administrators, 
durch den die genannte Person die Bereitstellung eines Referenzwerts 
wirkungsvoll überwachen kann, kann bei der jeweils zuständigen Be­
hörde die Übernahme eines Referenzwerts oder einer Referenzwert-Fa­
milie, der bzw. die in einem Drittstaat zur Verwendung in der Union 
bereitgestellt wird, beantragen, sofern alle der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Der übernehmende Administrator oder das beaufsichtigte Unterneh­
men hat sich vergewissert und kann seiner zuständigen Behörde 
laufend nachweisen, dass die Bereitstellung des zu übernehmenden 
Referenzwerts oder der zu übernehmenden Referenzwert-Familie auf 
der Grundlage von Verpflichtungen oder der Freiwilligkeit Anforde­
rungen entspricht, die mindestens so streng wie oder strenger als die 
Anforderungen dieser Verordnung sind; 

b) Der übernehmende Administrator oder das übernehmende beaufsich­
tigte Unternehmen verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse, um 
die in einem Drittstaat durchgeführte Tätigkeit der Bereitstellung 
eines Referenzwerts wirkungsvoll zu überwachen und die damit ver­
bundenen Risiken zu bewältigen; 

c) Es bestehen objektive Gründe dafür, den Referenzwert oder die 
Referenzwert-Familie in einem Drittstaat bereitzustellen und zwecks 
Verwendung des genannten Referenzwerts oder der genannten 
Referenzwert-Familie in der Union zu übernehmen. 

Wenn die zuständige Behörde für die Zwecke des Buchstabens a prüft, 
ob die Bereitstellung des zu übernehmenden Referenzwerts oder der zu 
übernehmenden Referenzwert-Familie Anforderungen entspricht, die 
mindestens so streng wie oder strenger als die Anforderungen nach 
dieser Verordnung sind, kann sie berücksichtigen, ob bei der Bereit­
stellung des Referenzwerts oder der Referenzwert-Familie die Einhal­
tung der IOSCO-Grundsätze für finanzielle Referenzwerte bzw. der 
IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen der Einhaltung der Anforde­
rungen nach dieser Verordnung gleichwertig wäre. 
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(2) Der Administrator oder das beaufsichtigte Unternehmen, der bzw. 
das einen Antrag auf Übernahme nach Absatz 1 stellt, stellt alle not­
wendigen Informationen zur Verfügung, um der zuständigen Behörde 
nachzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung alle Bedingungen 
dieses Absatzes erfüllt sind. 
(3) Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang des in Absatz 1 genannten 
Antrags auf Übernahme prüft die jeweils zuständige Behörde den Antrag 
und fasst einen Beschluss, entweder der Übernahme stattzugeben oder sie 
abzulehnen. Ein übernommener Referenzwert oder eine übernommene Re­
ferenzwert-Familie wird der ESMA von der zuständigen Behörde gemeldet. 
(4) Ein übernommener Referenzwert oder eine übernommene Refe­
renzwert-Familie gilt als Referenzwert oder Referenzwert-Familie, die 
von dem übernehmenden Administrator oder dem übernehmenden be­
aufsichtigten Unternehmen bereitgestellt wird. Der übernehmende Ad­
ministrator oder das übernehmende beaufsichtigte Unternehmen darf die 
Übernahme nicht in der Absicht heranziehen, die Anforderungen dieser 
Verordnung zu umgehen. 
(5) Der Administrator, der, oder das beaufsichtigte Unternehmen, das 
einen in einem Drittstaat bereitgestellten Referenzwert oder eine in ei­
nem Drittstaat bereitgestellte Referenzwert-Familie übernommen hat, 
bleibt in vollem Umfang für den Referenzwert oder die Referenzwert- 
Familie und die Einhaltung der Verpflichtungen aufgrund dieser Ver­
ordnung verantwortlich. 
(6) Wenn die zuständige Behörde des übernehmenden Administrators 
oder des übernehmenden beaufsichtigten Unternehmens Grund zu der 
Annahme hat, dass die Bedingungen des Absatzes 1 des vorliegenden 
Artikels nicht mehr erfüllt sind, ist sie befugt, von dem übernehmenden 
Administrator oder dem übernehmenden beaufsichtigten Unternehmen die 
Einstellung der Übernahme zu verlangen, und informiert die ESMA da­
rüber. Bei einer Einstellung der Übernahme findet Artikel 28 Anwendung. 
(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte über Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen 
zu erlassen, unter denen die jeweils zuständigen Behörden prüfen kön­
nen, ob ein objektiver Grund für die Bereitstellung eines Referenzwerts 
oder einer Referenzwert-Familie in einem Drittstaat und für deren Über­
nahme zur Verwendung in der Union gegeben sind. Die Kommission 
berücksichtigt dabei Elemente wie die Besonderheiten des zugrunde 
liegenden Marktes oder der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Reali­
tät, den bzw. die der Referenzwert messen soll, die Notwendigkeit der 
räumlichen Nähe zu dem Markt oder der wirtschaftlichen Realität bei 
der Bereitstellung des Referenzwerts, die Notwendigkeit der räumlichen 
Nähe zu den Kontributoren bei der Bereitstellung des Referenzwerts, die 
konkrete Verfügbarkeit von Eingabedaten in Abhängigkeit von verschie­
denen Zeitzonen und besondere Kompetenzen, die zur Bereitstellung 
des Referenzwerts erforderlich sind. 

TITEL VI 

ZULASSUNG, REGISTRIERUNG UND BEAUFSICHTIGUNG VON 
ADMINISTRATOREN 

KAPITEL 1 

Zulassung und Registrierung 

Artikel 34 

Zulassung und Registrierung eines Administrators 

(1) Eine in der Union angesiedelte natürliche oder juristische Person, 
die beabsichtigt, als Administrator tätig zu sein, beantragt bei der gemäß 
Artikel 40 benannten zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
diese Person angesiedelt ist, 
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a) eine Zulassung, wenn sie Indizes bereitstellt oder bereitzustellen be­
absichtigt, die als Referenzwerte im Sinne dieser Verordnung genutzt 
werden oder genutzt werden sollen; 

b) eine Registrierung, wenn es sich um ein beaufsichtigtes Unterneh­
men abgesehen von einem Administrator handelt, das Indizes bereit­
stellt oder bereitzustellen beabsichtigt, die im Sinne dieser Verord­
nung als Referenzwerte genutzt werden oder genutzt werden sollen, 
sofern die Tätigkeit der Bereitstellung eines Referenzwerts nicht 
durch die für das beaufsichtigte Unternehmen geltenden sektorspezi­
fischen Vorschriften verhindert wird und keiner der bereitgestellten 
Indizes als kritischer Referenzwert im Sinne dieser Verordnung gel­
ten würde; oder 

c) eine Registrierung, wenn sie nur Indizes bereitstellt oder bereitzustel­
len beabsichtigt, die als nicht signifikante Referenzwerte gelten wür­
den. 

(2) Ein zugelassener oder registrierter Administrator erfüllt jederzeit 
die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen und teilt der 
zuständigen Behörde jede diesbezügliche wesentliche Änderung mit. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 wird innerhalb von 30 Arbeitstagen 
nach einer Vereinbarung mit einem beaufsichtigten Unternehmen ge­
stellt, einen vom Antragsteller bereitgestellten Index als Bezugsgrund­
lage für ein Finanzinstrument oder einen Finanzkontrakt oder zur Mes­
sung der Wertentwicklung eines Investmentfonds zu verwenden. 

(4) Der Antragsteller liefert alle notwendigen Informationen, um der 
zuständigen Behörde gegenüber nachzuweisen, dass er zum Zeitpunkt 
seiner Zulassung oder Registrierung alle erforderlichen Vorkehrungen 
getroffen hat, um die Anforderungen dieser Verordnung zu erfüllen. 

(5) Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bewer­
tet die zuständige Behörde dessen Vollständigkeit und unterrichtet den 
Antragsteller entsprechend. Ist der Antrag unvollständig, legt der An­
tragsteller die von der jeweils zuständigen Behörde verlangten zusätzli­
chen Angaben vor. Die in diesem Absatz genannte Frist gilt ab dem 
Zeitpunkt, an dem der Antragsteller diese zusätzlichen Informationen 
vorlegt. 

(6) Die jeweils zuständige Behörde 

a) prüft den Zulassungsantrag und entscheidet innerhalb von vier Mo­
naten nach Eingang eines vollständigen Antrags, ob sie die Zulas­
sung des Antragstellers gewährt oder verweigert; 

b) prüft den Registrierungsantrag und entscheidet innerhalb von 45 
Arbeitstagen nach Eingang eines vollständigen Antrags, ob sie die 
Registrierung des Antragstellers gewährt oder verweigert. 

Die zuständige Behörde teilt dem betreffenden Antragsteller innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach der Annahme der in Unterabsatz 1 genann­
ten Entscheidung diese mit. Verweigert die zuständige Behörde dem 
Antragsteller die Zulassung oder Registrierung, so begründet sie dies. 

(7) Die zuständige Behörde unterrichtet die ESMA über jede Ent­
scheidung, einen antragstellenden Administrator zuzulassen oder zu re­
gistrieren, innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt des Erlas­
ses der genannten Entscheidung. 

▼B
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(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
aus, um die Angaben näher zu bestimmen, die beim Antrag auf Zu­
lassung und beim Antrag auf Registrierung vorzulegen sind, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die Zulassung und Registrierung unterschiedli­
che Verfahren sind und die Zulassung eine gründlichere Bewertung des 
Antrags des Administrators erfordert, sowie unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der Art der beaufsichtigten Unter­
nehmen, die die Registrierung gemäß Absatz 1 Buchstabe b beantragen, 
und der Kosten für Antragsteller und zuständige Behörden. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum 1. April 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß dem in Artikel 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen. 

Artikel 35 

Entzug oder Aussetzung der Zulassung oder Registrierung 

(1) Die zuständige Behörde kann einem Administrator die Zulassung 
oder Registrierung entziehen oder diese aussetzen, wenn der Adminis­
trator 

a) ausdrücklich auf die Zulassung oder Registrierung verzichtet oder 
seit zwölf Monaten keinen Referenzwert bereitgestellt hat; 

b) aufgrund falscher Angaben oder auf sonstige rechtswidrige Weise 
die Zulassung oder Registrierung erhalten oder einen Referenzwert 
übernommen hat; 

c) die Voraussetzungen, unter denen er zugelassen oder registriert wur­
de, nicht mehr erfüllt oder 

d) in gravierender Weise oder wiederholt gegen die Bestimmungen 
dieser Verordnung verstoßen hat. 

(2) Die zuständige Behörde teilt der ESMA ihre Entscheidung inner­
halb von fünf Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt des Erlasses der genannten 
Entscheidung mit. 

Die ESMA aktualisiert umgehend das in Artikel 36 genannte Register. 

(3) Nach dem Erlass einer Entscheidung, die Zulassung oder Regis­
trierung eines Administrators auszusetzen, sowie in den Fällen, in denen 
die Einstellung des Referenzwerts zu einem Ereignis höherer Gewalt, 
zur Umgehung oder einem anderweitigen Verstoß gegen die Bestim­
mungen eines Finanzkontrakts oder eines Finanzinstruments oder die 
Regeln eines Investmentfonds führen würde, bei dem der betreffende 
Referenzwert, wie in dem gemäß Artikel 51 Absatz 6 erlassenen dele­
gierten Rechtsakt angegeben, als Bezugsgrundlage dient, kann die Be­
reitstellung des Referenzwerts von der jeweils zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der Administrator angesiedelt ist, so lange ge­
stattet werden, bis die Entscheidung über die Aussetzung zurückgezogen 
wird. Während dieses Zeitraums ist die Verwendung dieses Referenz­
werts durch beaufsichtigte Unternehmen nur für Finanzkontrakte, Fi­
nanzinstrumente und Investmentfonds zulässig, bei denen der Referenz­
wert bereits als Bezugsgrundlage dient. 

▼B
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(4) Nach dem Erlass einer Entscheidung, die Zulassung oder Regis­
trierung eines Administrators zurückzuziehen, findet Artikel 28 Absatz 2 
Anwendung. 

Artikel 36 

Register der Administratoren und Referenzwerte 

(1) Die ESMA erstellt und führt ein öffentliches Register mit den 
folgenden Angaben: 

a) die Identität der gemäß Artikel 34 zugelassenen oder registrierten 
Administratoren sowie die für deren Aufsicht jeweils zuständigen 
Behörden; 

b) die Identität der Administratoren, die die in Artikel 30 Absatz 1 
genannten Voraussetzungen erfüllen, die in Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe c genannte Liste der Referenzwerte sowie die für deren 
Aufsicht jeweils zuständigen Behörden eines Drittstaats; 

c) die Identität der Administratoren, die gemäß Artikel 32 die An­
erkennung erlangt haben, die in Artikel 32 Absatz 7 genannte Liste 
der Referenzwerte sowie gegebenenfalls die für deren Aufsicht je­
weils zuständigen Behörden eines Drittstaats; 

(d) die Referenzwerte, die gemäß dem in Artikel 33 festgelegten Ver­
fahren übernommen werden, und die Identität ihrer Administratoren 
sowie die Identität der übernehmenden Administratoren oder der 
übernehmenden beaufsichtigten Unternehmen. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Register ist auf der Website der ESMA 
frei zugänglich und wird gegebenenfalls umgehend aktualisiert. 

KAPITEL 2 

Zusammenarbeit bei der Aufsicht 

Artikel 37 

Übertragung von Aufgaben zwischen zuständigen Behörden 

(1) Gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann eine 
zuständige Behörde ihre Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung auf 
die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats mit deren vorheri­
ger Zustimmung übertragen. 

Die zuständigen Behörden teilen der ESMA jede beabsichtigte Über­
tragung 60 Tage vor deren Wirksamwerden mit. 

(2) Eine zuständige Behörde kann einige ihrer Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung auf die ESMA übertragen, wenn diese ihre Zustim­
mung gegeben hat. 

(3) Die ESMA unterrichtet die Mitgliedstaaten innerhalb von sieben 
Tagen über jede geplante Übertragung. Innerhalb von fünf Arbeitstagen 
nach einer solchen Unterrichtung veröffentlicht die ESMA die Einzel­
heiten jeder vereinbarten Übertragung. 

▼B
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Artikel 38 

Offenlegung von Angaben aus einem anderen Mitgliedstaat 

Die zuständige Behörde darf Angaben, die sie von einer anderen zu­
ständigen Behörde erhalten hat, nur offenlegen, wenn 

a) sie hierfür das schriftliche Einverständnis dieser zuständigen Behörde 
erhalten hat und die Angaben nur für die durch diese Einverständnis­
erklärung abgedeckten Zwecke offengelegt werden, oder 

b) eine solche Offenlegung für Gerichtsverfahren erforderlich ist. 

Artikel 39 

Zusammenarbeit bei Prüfungen und Untersuchungen vor Ort 

(1) Eine zuständige Behörde kann eine andere zuständige Behörde in 
Bezug auf Prüfungen oder Untersuchungen vor Ort um Amtshilfe er­
suchen. Die zuständige Behörde, bei der ein solches Ersuchen eingeht, 
kooperiert, soweit dies möglich und sachgerecht ist. 

(2) Eine zuständige Behörde, die ein Amtshilfeersuchen nach Absatz 
1 stellt, teilt dies der ESMA mit. Bei einer Untersuchung oder Prüfung 
mit grenzübergreifender Wirkung können die zuständigen Behörden die 
ESMA um Koordinierung der Prüfung oder Untersuchung vor Ort 
ersuchen. 

(3) Wird eine zuständige Behörde von einer anderen zuständigen 
Behörde um eine Prüfung oder Untersuchung vor Ort ersucht, so 
kann sie 

a) die Prüfung oder Untersuchung vor Ort selbst durchführen; 

b) der ersuchenden zuständigen Behörde gestatten, sich an der Über­
prüfung oder Untersuchung vor Ort zu beteiligen; 

c) Prüfer oder Sachverständige mit der Unterstützung oder Durchfüh­
rung der Prüfung oder Untersuchung vor Ort beauftragen. 

KAPITEL 3 

Aufgaben der zuständigen Behörden 

Artikel 40 

Zuständige Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die für Administratoren und beauf­
sichtigte Unternehmen jeweils zuständige Behörde, die für die Erfüllung 
der Pflichten nach dieser Verordnung verantwortlich ist, und teilt diese 
der Kommission und der ESMA mit. 

(2) Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zuständige Behörde, so 
legt er die jeweiligen Aufgaben klar fest und benennt eine einzige 
Behörde, die für die Koordinierung der Zusammenarbeit und den Infor­
mationsaustausch mit der Kommission, der ESMA und den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten verantwortlich ist. 

▼B
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(3) Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der 
gemäß Absatz 1 und 2 benannten zuständigen Behörden. 

Artikel 41 

Befugnisse der zuständigen Behörden 

(1) Um die Pflichten, die ihnen aus dieser Verordnung erwachsen, 
erfüllen zu können, verfügen die zuständigen Behörden gemäß nationa­
lem Recht zumindest über die folgenden Aufsichts- und Untersuchungs­
befugnisse: 

a) Sie können Unterlagen und Daten gleich welcher Form einsehen und 
hiervon Kopien erhalten oder anfertigen. 

b) Sie können von jeder Person, die an der Bereitstellung eines Refe­
renzwerts beteiligt ist und dazu beiträgt, einschließlich der Dienst­
leister, an die Aufgaben, Dienstleistungen oder Tätigkeiten gemäß 
Artikel 10 ausgelagert wurden, sowie von deren Auftraggebern Aus­
künfte verlangen oder anfordern und erforderlichenfalls zum Erhalt 
von Informationen eine solche Person vorladen und befragen. 

c) Sie können in Bezug auf Rohstoff-Referenzwerte von Kontributoren 
gegebenenfalls in standardisierten Formaten Informationen über ver­
bundene Spotmärkte und Transaktionsmeldungen anfordern und di­
rekt auf die Systeme der Händler zugreifen. 

d) Sie können an anderen Orten als den privaten Wohnräumen natürli­
cher Personen Prüfungen oder Untersuchungen vor Ort vornehmen. 

e) Sie können sich unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
Zugang zu den Räumlichkeiten juristischer Personen verschaffen, 
um Unterlagen und sonstige Daten gleich welcher Form zu beschlag­
nahmen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass Unterlagen und 
andere Daten vorhanden sind, die mit dem Prüfungs- oder Ermitt­
lungsgegenstand in Zusammenhang stehen und Beweismittel für ei­
nen Verstoß gegen diese Verordnung sein können. Ist nach einzel­
staatlichem Recht eine vorherige Genehmigung der Justizbehörde des 
betreffenden Mitgliedstaats notwendig, wird von dieser Befugnis erst 
bei Vorliegen dieser vorherigen Genehmigung Gebrauch gemacht. 

f) Sie können bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprä­
chen, elektronischer Kommunikation oder andere Datenverkehrsauf­
zeichnungen, die sich im Besitz beaufsichtigter Unternehmen befin­
den, anfordern. 

g) Sie können das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögens­
werten oder beides verlangen. 

h) Sie können die vorübergehende Einstellung von Praktiken verlangen, 
die ihres Erachtens gegen diese Verordnung verstoßen. 

i) Sie können ein vorübergehendes Berufsverbot verhängen. 

j) Sie können alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit die Öffent­
lichkeit korrekt über die Bereitstellung eines Referenzwerts unter­
richtet wird, und zu diesem Zweck unter anderem von dem jeweili­
gen Administrator oder einer Person, die den Referenzwert veröffent­
licht oder verbreitet hat, oder von beiden die Veröffentlichung einer 
korrigierten Erklärung zu vergangenen Beiträgen zu dem Referenz­
wert oder den Referenzwert-Werten verlangen. 

▼B
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(2) Die zuständigen Behörden nehmen ihre in Absatz 1 des vorlie­
genden Artikels genannten Aufgaben und Befugnisse sowie die Befug­
nisse, gemäß ihren nationalen Rechtsrahmen die in Artikel 42 genannten 
Sanktionen zu verhängen, auf eine der folgenden Arten wahr: 

a) direkt; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder mit Marktteilneh­
mern; 

c) indem sie als verantwortliche Behörde Aufgaben an solche Behörden 
oder Marktteilnehmer delegieren; 

d) indem sie bei den zuständigen Justizbehörden einen Antrag stellen. 

Für die Ausübung dieser Befugnisse verfügen die zuständigen Behörden 
über angemessene und wirksame Schutzvorkehrungen in Bezug auf das 
Verteidigungsrecht und die Grundrechte. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, 
dass die zuständigen Behörden über alle zur Wahrnehmung ihrer Auf­
gaben notwendigen Aufsichts- und Untersuchungsbefugnisse verfügen. 

(4) Wenn ein Administrator oder ein anderes beaufsichtigtes Unter­
nehmen der zuständigen Behörde gemäß Absatz 1 Informationen mel­
det, gilt das nicht als Verstoß gegen jedwede durch vertragliche Be­
stimmungen oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte 
Einschränkung der Offenlegung von Informationen. 

Artikel 42 

Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen 

▼M1 
(1) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 41 und der Befugnis der Mitgliedstaaten, strafrechtliche 
Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, statten die Mitgliedstaaten 
die zuständigen Behörden nach ihrem nationalen Recht mit der Befugnis 
aus, angemessene Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaß­
nahmen zumindest für die folgenden Verstöße zu verhängen: 

a) wenn gegen die Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19a, 19b, 19c, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oder 34 verstoßen wird, 
soweit jeweils anwendbar, und 

b) wenn bei einer Untersuchung oder Prüfung nicht zusammengearbei­
tet oder einem unter Artikel 41 fallenden Ersuchen nicht nachgekom­
men wird. 

▼B 
Solche Verwaltungssanktionen und Verwaltungsmaßnahmen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Bei einem der in Absatz 1 genannten Verstöße übertragen die 
Mitgliedstaaten den zuständigen Behörden in Einklang mit ihrem na­
tionalen Recht die Befugnis, zumindest die folgenden Verwaltungssank­
tionen und andere Verwaltungsmaßnahmen zu verhängen: 

a) eine Anordnung, wonach der für den Verstoß verantwortliche Ad­
ministrator oder das für den Verstoß verantwortliche beaufsichtigte 
Unternehmen die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wie­
derholung abzusehen hat; 

▼B
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b) den Einzug der infolge des Verstoßes erzielten Gewinne oder der 
vermiedenen Verluste, soweit sich diese beziffern lassen; 

c) ein öffentliche Warnung betreffend den für den Verstoß verantwort­
lichen Administrator oder das verantwortliche beaufsichtige Unter­
nehmen und die Art des Verstoßes; 

d) den Entzug oder die Aussetzung der Zulassung oder der Registrie­
rung eines Administrators; 

e) ein vorübergehendes Verbot der Wahrnehmung von Führungsauf­
gaben bei einem Administrator oder beaufsichtigten Kontributor für 
jede natürliche Person, die für solch einen Verstoß verantwortlich 
gemacht wird; 

f) Verhängung maximaler verwaltungsrechtlicher finanzieller Sanktio­
nen, die mindestens bis zur dreifachen Höhe der durch den Verstoß 
erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste gehen können, sofern 
sich diese beziffern lassen; 

g) bei einer natürlichen Person maximale verwaltungsrechtliche finan­
zielle Sanktionen von mindestens: 

i) bei Verstößen gegen Artikel 4, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a, 
b, c und e, Artikel 11 Absatz 2 und 3 und Artikel 12, Artikel 13, 
Artikel 14, Absatz 15, Artikel 16, Artikel 21, Artikel 23, Arti­
kel 24, Artikel 25, Artikel 26, Artikel 27, Artikel 28, Artikel 29 
und Artikel 34 500 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren 
amtliche Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in entsprechen­
der Höhe in der Landeswährung am 30. Juni 2016; oder 

ii) bei Verstößen gegen Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d oder Ar­
tikel 11 Absatz 4 100 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, 
deren amtliche Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in ent­
sprechender Höhe in der Landeswährung am 30. Juni 2016; 

h) bei einer juristischen Person maximale verwaltungsrechtliche finan­
zielle Sanktionen von mindestens: 

i) bei Verstößen gegen Artikel 4, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a, 
b, c und e, Artikel 11 Absatz 2 und 3, Artikel 12, Artikel 13, 
Artikel 14, Artikel 15, Artikel 16, Artikel 21, Artikel 23, Arti­
kel 24, Artikel 25, Artikel 26, Artikel 27, Artikel 28, Artikel 29 
und Artikel 34 1 000 000 EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren 
amtliche Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in entsprechen­
der Höhe in der Landeswährung am 30. Juni 2016 oder 10 % des 
im letzten verfügbaren, vom Leitungsorgangenehmigten Ab­
schluss ausgewiesenen jährlichen Gesamtumsatzes, je nachdem, 
welcher Wert höher ist; oder 

ii) bei Verstößen gegen Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d oder Ar­
tikel 11 Absatz 4 250 000 EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren 
amtliche Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in entsprechen­
der Höhe in der Landeswährung am 30. Juni 2016 oder — falls 
höher — 2 % des im letzten verfügbaren, vom Leitungsorgan 
genehmigten Abschluss ausgewiesenen jährlichen Gesamtumsat­
zes, je nachdem, welcher Wert höher ist; 

▼B
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Für die Zwecke des Buchstabens h Ziffern i und ii ist — wenn die 
juristische Person ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen 
eines Mutterunternehmens ist, das gemäß der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) einen konsolidierten Ab­
schluss erstellen muss — der maßgebliche jährliche Gesamtumsatz der 
im letzten verfügbaren, vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an 
der Spitze genehmigten konsolidierten Abschluss ausgewiesene jährliche 
Gesamtumsatz oder die in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates ( 2 ) für 
Banken oder in der Richtlinie 91/674/EWG des Rates ( 3 ) für Versiche­
rungsunternehmen genannte Art von Einkünften oder — wenn es sich 
um eine sonstige Vereinigung handelt — 10 % des aggregierten Um­
satzes der Anteilseigner. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA ihre 
die Absätze 1 und 2 betreffenden Vorschriften bis zum 1. Januar 2018 
mit. 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, in Bezug auf die in Absatz 
1 genannten Verstöße, die nach ihrem nationalen Recht strafrechtlich 
verfolgt werden, keine wie in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften 
über Verwaltungssanktionen festzulegen. In diesem Fall teilen die Mit­
gliedstaaten der Kommission und der ESMA zusammen mit der in 
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Benachrichtigung 
die einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen mit. 

Sie setzen die Kommission und die ESMA unverzüglich über jede 
nachfolgende Änderung dieser Bestimmungen in Kenntnis. 

(4) Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht die zuständi­
gen Behörden mit zusätzlichen, über die Aufstellung in Absatz 1 hi­
nausgehenden Sanktionsbefugnissen ausstatten und können schwerere 
Sanktionen als in Absatz 2 festlegen. 

Artikel 43 

Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse und Verhängung von 
Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden 
bei der Bestimmung von Art und Schwere der Verwaltungssanktionen 
und anderen Verwaltungsmaßnahmen allen maßgeblichen Umständen 
Rechnung tragen, wozu — soweit relevant — Folgende zählen: 

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) die Gefährlichkeit des Referenzwerts für die finanzielle Stabilität und 
die Realwirtschaft; 

c) der Grad an Verantwortung der verantwortlichen Person; 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und 
damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und 
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

( 2 ) Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahres­
abschluss und den Konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Fi­
nanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1). 

( 3 ) Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahres­
abschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen 
(ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7).



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 54 

d) die Finanzkraft der verantwortlichen Person, wie sie insbesondere 
aus dem Gesamtjahresumsatz der verantwortlichen juristischen Per­
son oder den Jahreseinkünften der verantwortlichen natürlichen Per­
son hervorgeht; 

e) die Höhe der von der verantwortlichen Person erzielten Gewinne 
oder verhinderten Verluste, sofern diese sich beziffern lassen; 

f) der Umfang der Zusammenarbeit der verantwortlichen Person mit 
der zuständigen Behörde, unbeschadet des Erfordernisses, die von 
dieser Person erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste 
einzuziehen; 

g) frühere Verstöße der betreffenden Person; 

h) die Maßnahmen, die nach dem Verstoß von einer verantwortlichen 
Person getroffen wurden, um eine Wiederholung des Verstoßes zu 
vermeiden. 

(2) Um sicherzustellen, dass die Aufsichts- und Ermittlungsbefug­
nisse und die Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnah­
men zu den mit dieser Verordnung beabsichtigten Ergebnissen führen, 
arbeiten die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Befug­
nisse zur Verhängung von Verwaltungssanktionen und zum Erlass an­
derer Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 42 eng zusammen. Auch 
koordinieren sie ihre Maßnahmen, um doppelte Sanktionierung und 
Überschneidungen in Fällen zu vermeiden, in denen sie ihre 
Aufsichts- und Untersuchungsbefugnisse grenzüberschreitend wahrneh­
men und in diesem Rahmen Verwaltungssanktionen, einschließlich 
Geldbußen, verhängen und andere Verwaltungsmaßnahmen erlassen. 

Artikel 44 

Pflicht zur Zusammenarbeit 

(1) Mitgliedstaaten, die in Einklang mit Artikel 42 strafrechtliche 
Sanktionen für Verstöße im Sinne dieses Artikels festgelegt haben, 
stellen durch angemessene Vorkehrungen sicher, dass die zuständigen 
Behörden alle notwendigen Befugnisse haben, um mit den Justizbehör­
den in ihrem Hoheitsgebiet in Kontakt zu treten und spezifische Infor­
mationen in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen oder Verfahren zu 
erhalten, die aufgrund mutmaßlicher Verstöße gegen diese Verordnung 
eingeleitet wurden. Diese zuständigen Behörden stellen anderen zustän­
digen Behörden und der ESMA diese Informationen zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtung, für die Zwecke dieser Verordnung untereinander sowie 
mit der ESMA zusammenzuarbeiten, zur Verfügung. 

(2) Die zuständigen Behörden leisten den zuständigen Behörden an­
derer Mitgliedstaaten Amtshilfe. Sie tauschen insbesondere Informatio­
nen aus und arbeiten bei Ermittlungen oder der Überwachung zusam­
men. Die zuständigen Behörden können auch mit den zuständigen Be­
hörden anderer Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um die Einziehung 
von Geldbußen zu erleichtern. 

Artikel 45 

Veröffentlichungen von Entscheidungen 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 veröffentlicht die zuständige Be­
hörde jede Entscheidung über die Verhängung einer verwaltungsrecht­
lichen Sanktion oder anderen verwaltungsrechtlichen Maßnahme in Be­
zug auf Verstöße gegen diese Verordnung auf ihrer offiziellen Website 
unverzüglich, nachdem die von der Entscheidung betroffene Person 
darüber informiert wurde. Dabei werden mindestens Art und Charakter 
des Verstoßes und die Identität der Personen, an die die Entscheidung 
gerichtet wurde, bekannt gemacht. 

▼B
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Unterabsatz 1 gilt nicht für Entscheidungen, mit denen Maßnahmen mit 
Ermittlungscharakter verhängt werden. 

(2) Ist jedoch eine zuständige Behörde der Ansicht, dass die Be­
kanntmachung der Identität einer juristischen Personen oder der per­
sonenbezogenen Daten einer natürlichen Person einer einzelfallbezoge­
nen Bewertung der Verhältnismäßigkeit dieser Daten zufolge unverhält­
nismäßig wäre, oder würde die Bekanntmachung die Stabilität der Fi­
nanzmärkte oder laufende Ermittlungen gefährden, so handelt die zu­
ständige Behörde wie folgt: 

a) Sie schiebt die Veröffentlichung so lange auf, bis die Gründe für das 
Aufschieben wegfallen; 

b) sie veröffentlicht die Entscheidung in Einklang mit nationalem Recht 
in anonymisierter Fassung, wenn diese anonyme Fassung einen wirk­
samen Schutz der betreffenden personenbezogenen Daten gewähr­
leistet; 

c) sie veröffentlicht die Entscheidung nicht, wenn die zuständige Be­
hörde der Auffassung ist, dass eine Veröffentlichung gemäß den 
Buchstaben a oder b nicht ausreichend ist, um sicherzustellen, dass 

i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet würde oder 

ii) die Verhältnismäßigkeit der Veröffentlichung derartiger Entschei­
dungen in Bezug auf unerhebliche Maßnahmen gewahrt bliebe. 

Trifft die zuständige Behörde die Entscheidung, die Entscheidung in 
anonymer Fassung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b zu veröffent­
lichen, so kann sie die Veröffentlichung der relevanten Daten um einen 
angemessenen Zeitraum aufschieben, wenn vorhersehbar ist, dass die 
Gründe für die anonyme Veröffentlichung innerhalb dieses Zeitraums 
entfallen werden. 

(3) Werden gegen die Entscheidung bei der nationalen Justiz-, 
Verwaltungs- oder sonstigen Behörde Rechtsbehelfe eingelegt, so macht 
die zuständige Behörde auch diesen Sachverhalt und alle weiteren In­
formationen über das Ergebnis des Rechtsbehelfsverfahrens unverzüg­
lich auf ihrer offiziellen Website bekannt. Jede Entscheidung zur Auf­
hebung einer früheren Entscheidung zur Verhängung einer Sanktion 
oder Maßnahme wird ebenfalls bekannt gemacht. 

(4) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass jede veröffentlichte 
Entscheidung in Einklang mit diesem Artikel vom Zeitpunkt ihrer Ver­
öffentlichung an während eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren 
auf ihrer Website zugänglich bleibt. Enthält die Veröffentlichung per­
sonenbezogene Daten, so bleiben diese nur so lange auf der Website der 
zuständigen Behörde einsehbar, wie dies nach den geltenden Daten­
schutzbestimmungen erforderlich ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der ESMA jährlich eine Zusam­
menfassung von Informationen über alle gemäß Artikel 42 verhängten 
Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen. Diese Ver­
pflichtung gilt nicht für Maßnahmen mit Ermittlungscharakter. Die 
ESMA veröffentlicht diese Informationen in einem Jahresbericht. 

Haben sich die Mitgliedstaaten dafür entschieden, in Einklang mit Ar­
tikel 42 strafrechtliche Sanktionen für Verstöße gegen Bestimmungen 
des genannten Artikels festzulegen, übermitteln ihre zuständigen Behör­
den der ESMA jedes Jahr anonymisierte und aggregierte Daten über alle 
durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrecht­
lichen Sanktionen. Die ESMA veröffentlicht die Daten zu den verhäng­
ten strafrechtlichen Sanktionen in einem Jahresbericht. 

▼B
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Artikel 46 

Kollegien 

(1) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufnahme eines Referenz­
werts gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c in die Liste 
kritischer Referenzwerte — mit Ausnahme von Referenzwerten, bei 
denen die Mehrheit der Kontributoren nichtbeaufsichtigte Unternehmen 
sind — richtet die zuständige Behörde ein Kollegium ein. 

(2) Das Kollegium umfasst die für den Administrator zuständige 
Behörde, die ESMA und die für die beaufsichtigten Kontributoren zu­
ständigen Behörden. 

(3) Auch zuständige Behörden anderer Mitgliedstaaten haben ein 
Anrecht auf Mitgliedschaft in dem Kollegium, wenn für den Fall, 
dass der betreffende kritische Referenzwert nicht mehr bereitgestellt 
würde, dies die Marktintegrität, Finanzstabilität oder die Finanzierung 
der Haushalte und Unternehmen in diesen Mitgliedstaaten erheblich 
beeinträchtigen würde. 

Will eine zuständige Behörde Mitglied eines Kollegiums werden, legt 
sie der für den Administrator zuständigen Behörde einen entsprechenden 
Antrag vor und weist darin nach, dass die Anforderungen des Unter­
absatzes 1 dieses Absatzes erfüllt sind. Die für den Administrator zu­
ständige Behörde prüft den Antrag und teilt der antragstellenden Be­
hörde innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags mit, ob 
sie diese Anforderungen als erfüllt betrachtet. Hält sie diese Anforde­
rungen für nicht erfüllt, kann die antragstellende Behörde gemäß Absatz 
9 die ESMA mit der Angelegenheit befassen. 

(4) Die ESMA trägt gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zur Förderung und Überwachung eines effizienten, wirk­
samen und kohärenten Funktionierens der in diesem Artikel genannten 
Kollegien bei. Hierzu beteiligt sie sich in angemessenem Umfang an 
den Arbeiten und wird zu diesem Zweck als zuständige Behörde 
betrachtet. 

Wenn die ESMA in Bezug auf einen kritischen Referenzwert gemäß 
Artikel 17 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 tätig wird, 
sorgt sie für einen angemessenen Informationsaustausch und eine an­
gemessene Zusammenarbeit mit den übrigen Mitgliedern des Kollegi­
ums. 

(5) Die für einen Administrator zuständige Behörde führt bei den 
Sitzungen des Kollegiums den Vorsitz, koordiniert dessen Arbeiten 
und stellt einen effizienten Informationsaustausch zwischen den Mitglie­
dern des Kollegiums sicher. 

Stellt ein Administrator mehr als einen kritischen Referenzwert bereit, 
kann die für ihn zuständige Behörde für alle von ihm bereitgestellten 
Referenzwerte ein einziges Kollegium einrichten. 

(6) Die für einen Administrator zuständige Behörde legt im Rahmen 
des Kollegiums schriftliche Vereinbarungen zu folgenden Punkten fest: 

a) den zwischen den zuständigen Behörden auszutauschenden Informa­
tionen; 

b) dem Entscheidungsprozess zwischen den zuständigen Behörden und 
dem Zeitrahmen, in dem jede einzelne Entscheidung zu treffen ist; 

c) den Fällen, in denen die zuständigen Behörden einander konsultieren 
müssen; 

d) der Zusammenarbeit, die gemäß Artikel 23 Absätze 7 und 8 zu 
erfolgen hat. 

▼B
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(7) Die für einen Administrator zuständige Behörde trägt jeder Emp­
fehlung, die die ESMA zu den schriftlichen Vereinbarungen gemäß 
Absatz 6 abgibt, vor Vereinbarung des endgültigen Textes gebührend 
Rechnung. Die schriftlichen Vereinbarungen werden in einem Doku­
ment zusammengefasst, in dem jede wesentliche Abweichung von der 
Empfehlung der ESMA umfassend begründet wird. Die für den Ad­
ministrator zuständige Behörde leitet die schriftlichen Vereinbarungen 
an die Mitglieder des Kollegiums und die ESMA weiter. 

(8) Bevor die für den Administrator zuständige Behörde eine der in 
Artikel 23 Absätze 6, 7 und 9 sowie in den Artikeln 34, 35 und 42 
genannten Maßnahmen ergreift, konsultiert sie die Mitglieder des Kol­
legiums. Die Mitglieder des Kollegiums unternehmen alles ihnen nach 
vernünftigem Ermessen Mögliche, um innerhalb des in den schriftlichen 
Vereinbarungen gemäß Absatz 6 des vorliegenden Artikels festgelegten 
Zeitrahmens zu einer Einigung zu gelangen. 

Jede Entscheidung der für den Administrator zuständigen Behörde zur 
Ergreifung derartiger Maßnahmen trägt den Auswirkungen auf die an­
deren betroffenen Mitgliedstaaten, insbesondere den möglichen Auswir­
kungen auf die Stabilität ihrer Finanzsysteme, Rechnung. 

In Bezug auf die Entscheidung, gemäß Artikel 35 einem Administrator 
die Zulassung oder Registrierung zu entziehen, wenn die Einstellung der 
Bereitstellung eines Referenzwerts zu einem Ereignis höherer Gewalt, 
zur Umgehung oder einem anderweitigen Verstoß gegen die Bestim­
mungen eines Finanzkontrakts oder eines Finanzinstruments oder der 
Regeln eines Investmentfonds führen würde, bei dem dieser Referenz­
wert in der Union als Bezugsgrundlage in der von der Kommission 
durch einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 51 Absatz 6 festgeleg­
ten Bedeutung dient, prüfen die zuständigen Behörden innerhalb des 
Kollegiums, ob Maßnahmen zu ergreifen sind, um die in diesem Absatz 
genannten Auswirkungen zu mildern, u. a.: 

a) Änderung des in Artikel 15 genannten Verhaltenskodexes, der Me­
thodik oder anderer Regeln des Referenzwerts; 

b) ein Übergangszeitraum, während dem die Verfahren gemäß Arti­
kel 28 Absatz 2 gelten. 

(9) Können sich die Mitglieder eines Kollegiums nicht einigen, kön­
nen die zuständigen Behörden die ESMA anrufen, wenn 

a) eine zuständige Behörde wesentliche Informationen nicht übermittelt 
hat; 

b) die für den Administrator zuständige Behörde der antragstellenden 
Behörde nach einem gemäß Absatz 3 gestellten Antrag mitgeteilt 
hat, dass die dort festgelegten Anforderungen nicht erfüllt sind, 
oder nicht in einer vertretbaren Zeitspanne auf einen solchen Antrag 
reagiert hat; 

c) die zuständigen Behörden keine Einigung auf die in Absatz 6 ge­
nannten Punkte erzielen können; 

d) es eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die gemäß den Ar­
tikeln 34, 35 und 42 zu treffenden Maßnahme gibt; 

e) es eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die gemäß Artikel 23 
Absatz 6 zu treffenden Maßnahme gibt; 

f) es eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Absatz 8 Unter­
absatz 3 dieses Artikels zu treffenden Maßnahme gibt. 

(10) Kann die Angelegenheit in den in Absatz 9 Buchstaben a, b, c, 
d und f genannten Fällen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Befassung 
der ESMA beigelegt werden, trifft die zuständige Behörde des Adminis­
trators die endgültige Entscheidung und begründet sie gegenüber den 
zuständigen Behörden nach jenem Absatz und der ESMA ausführlich 
schriftlich. 

▼B
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Die in Artikel 34 Absatz 6 Buchstabe a genannte Frist wird ab der 
Befassung der ESMA so lange ausgesetzt, bis eine Entscheidung gemäß 
Unterabsatz 1 dieses Absatzes getroffen wird. 

Ist die ESMA der Auffassung, dass die zuständige Behörde des Ad­
ministrators eine Maßnahme gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels 
ergriffen hat, die möglicherweise nicht dem Unionsrecht entspricht, wird 
sie in Einklang mit Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
tätig. 

(11) In den in Absatz 9 Buchstabe e des vorliegenden Artikels ge­
nannten Fällen und unbeschadet des Artikels 258 AEUV kann die 
ESMA im Rahmen der ihr durch Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig werden. 

Die Befugnis der zuständigen Behörde des Administrators gemäß Ar­
tikel 23 Absatz 6 kann bis zu dem Zeitpunkt ausgeübt werden, an dem 
die ESMA ihre Entscheidung veröffentlicht. 

Artikel 47 

Zusammenarbeit mit der ESMA 

(1) Die zuständigen Behörden arbeiten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 für die Zwecke dieser Verordnung mit der ESMA 
zusammen. 

(2) Die zuständigen Behörden stellen der ESMA gemäß Artikel 35 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüglich alle für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
aus, in denen Verfahren und Form des in Absatz 2 genannten Informa­
tionsaustauschs festgelegt werden. 

Die ESMA legt der Kommission bis zum 1. April 2017 die in Unter­
absatz 1 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 48 

Berufsgeheimnis 

(1) Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Verordnung emp­
fangen, ausgetauscht oder übermittelt werden, unterliegen den in Absatz 
2 festgelegten Bestimmungen zum Berufsgeheimnis. 

(2) Zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet sind alle Per­
sonen, die bei der zuständigen Behörde oder bei einer Behörde, einem 
Marktteilnehmer oder einer natürlichen oder juristischen Person beschäf­
tigt sind oder waren, an die bzw. den die zuständige Behörde ihre 
Befugnisse delegiert hat, einschließlich der von der zuständigen Behörde 
unter Vertrag genommenen Prüfer und Sachverständigen. 

(3) Die unter das Berufsgeheimnis fallenden Informationen dürfen 
nicht an andere Personen oder Behörden weitergegeben werden, es sei 
denn, dies geschieht aufgrund Unionsrechts oder nationalen Rechts. 

(4) Alle im Rahmen dieser Verordnung zwischen den zuständigen 
Behörden ausgetauschten Informationen, die Geschäfts- oder Betriebs­
bedingungen und andere wirtschaftliche oder persönliche Angelegenhei­
ten betreffen, sind als vertraulich zu betrachten und unterliegen dem 
Berufsgeheimnis, es sein denn, ihre Weitergabe wird von den zuständi­
gen Behörden zum Zeitpunkt der Übermittlung für zulässig erklärt oder 
ist für Gerichtsverfahren erforderlich. 

▼B
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TITEL VII 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

▼M1 

Artikel 49 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom­
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra­
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 
Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2b, Artikel 33 Absatz 
7, Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 Absatz 3 genannten Rechtsakte 
wird der Kommission für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem 10. De­
zember 2019 übertragen. Die Kommission erstellt bis zum 11. März 
2024 einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisüber­
tragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 
es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des je­
weiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 
Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2b, Artikel 33 Absatz 
7, Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 Absatz 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in dem Beschluss an­
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom­
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän­
digen gemäß den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegten Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über­
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Arti­
kel 13 Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 
Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, Artikel 33 Absatz 7, 
Artikel 51 Absatz 6 oder Artikel 54 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als 
auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

▼B 

Artikel 50 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird vom Europäischen Wertpapierausschuss 
unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

▼B
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 unter Beachtung von deren Artikel 8. 

TITEL VIII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 51 

Übergangsbestimmungen 

(1) Ein Index-Anbieter, der am 30. Juni 2016 einen Referenzwert 
bereitstellt, beantragt bis zum 1. Januar 2020 eine Zulassung oder Re­
gistrierung gemäß Artikel 34. 

(2) Ab dem 1. Januar 2020 ist die zuständige Behörde des Mitglied­
staats, in dem der Index-Anbieter angesiedelt ist, der gemäß Artikel 34 
eine Zulassung beantragt, befugt, zu entscheiden, den Index-Anbieter 
unter den folgenden Bedingungen als Administrator zu registrieren, 
selbst wenn es sich nicht um ein beaufsichtigtes Unternehmen handelt: 

a) Der Index-Anbieter stellt keinen kritischen Referenzwert bereit. 

b) Der zuständigen Behörde ist in ausreichendem Umfang bewusst, 
dass der von dem Index-Anbieter bereitgestellte Index bzw. die 
dem Index-Anbieter bereitgestellten Indizes im Sinne dieser Verord­
nung weder in dem Mitgliedstaat, in dem der Index-Anbieter ange­
siedelt ist, noch in anderen Mitgliedstaaten weithin verwendet wird 
bzw. werden. 

Die zuständige Behörde teilt der ESMA ihre gemäß Unterabsatz 1 ge­
troffene Entscheidung mit. 

Die zuständige Behörde bewahrt Nachweise für die Gründe für ihre 
gemäß Unterabsatz 1 getroffene Entscheidung in einer Form auf, die 
es ermöglicht, die von der zuständigen Behörde vorgenommene Bewer­
tung, dass der Index oder die Indizes, die von dem Index-Anbieter 
bereitgestellt werden, nicht weithin verwendet wird bzw. werden, ein­
schließlich etwaiger Marktdaten, Beurteilungen oder sonstiger Informa­
tionen, einschließlich jener Informationen, die der registrierte 
Index-Anbieter erhalten hat, vollständig nachzuvollziehen. 

(3) Ein Index-Anbieter kann einen bestehenden Referenzwert, der 
von beaufsichtigten Unternehmen verwendet werden kann, bis zum 
1. Januar 2020 bereitstellen oder wenn der Index-Anbieter einen Antrag 
auf Zulassung oder Registrierung gemäß Absatz 1 stellt, es sei denn, der 
Antrag wird abgelehnt, in diesem Fall darf er ihn nur bis zur Entschei­
dung über die Ablehnung seines Antrags bereitstellen. 

(4) Wenn ein bestehender Referenzwert nicht den Anforderungen 
dieser Verordnung entspricht, eine Einstellung der Bereitstellung oder 
eine Änderung des Referenzwerts mit dem Ziel der Anpassung an die 
Anforderungen dieser Verordnung jedoch zu einem Ereignis höherer 
Gewalt, zur Umgehung oder einem anderweitigen Verstoß gegen die 
Bestimmungen eines Finanzkontrakts oder eines Finanzinstruments 
oder die Regeln eines Investmentfonds mit Bezug auf diesen Referenz­
wert führen würde, wird die Verwendung des Referenzwerts von der 
zuständigen Behörde desjenigen Mitgliedstaats gestattet, in dem der 
Index-Anbieter angesiedelt ist. Nach dem 1. Januar 2020 können Fi­
nanzinstrumente, Finanzkontrakte oder Messungen der Wertentwicklung 
von Investmentfonds nicht auf einen solchen bestehenden Referenzwert 
Bezug nehmen. 

▼B
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(4a) Ein Index-Anbieter darf einen bestehenden Referenzwert, der 
durch einen von der Kommission gemäß Artikel 20 erlassenen Durch­
führungsrechtsakt als kritischer Referenzwert anerkannt wurde, bis zum 
31. Dezember 2021 weiterhin bereitstellen; stellt der Index-Anbieter 
einen Antrag auf Genehmigung gemäß Absatz 1, so darf er den Refe­
renzwert weiterhin bereitstellen, wenn und solange die Genehmigung 
nicht abgelehnt wird. 

(4b) Ein bestehender Referenzwert, der durch einen von der Kom­
mission gemäß Artikel 20 angenommenen Durchführungsrechtsakt als 
kritischer Referenzwert anerkannt worden ist, darf noch bis zum 31. De­
zember 2021- in bestehenden und neuen Finanzinstrumenten, Finanz­
kontrakten oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investment­
fonds verwendet werden; stellt ein Index-Anbieter einen Antrag auf 
Genehmigung gemäß Absatz 1, so darf der Referenzwert verwendet 
werden, wenn und solange die Genehmigung nicht abgelehnt wird. 

(5) Hat die Kommission keinen Beschluss über die Gleichwertigkeit 
gemäß Artikel 30 Absatz 2 oder 3 gefasst oder ist ein Administrator 
nicht gemäß Artikel 32 anerkannt worden oder ist ein Referenzwert 
nicht gemäß Artikel 33 übernommen worden, so ist die Verwendung 
eines Referenzwerts, der von einem in einem Drittstaat ansässigen Ad­
ministrator bereitgestellt wurde und der in der Union bereits als Bezugs­
grundlage für Finanzinstrumente und Finanzkontrakte oder zur Messung 
der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet wird, durch be­
aufsichtigte Unternehmen in der Union nur im Fall derjenigen Finanz­
instrumente, Finanzkontrakte und Messungen der Wertentwicklung von 
Investmentfonds gestattet, die am 31. Dezember 2021 bereits auf diesen 
Referenzwert in der Union Bezug nehmen oder die vor dem 31. Dezem­
ber 2021 einen Bezug auf einen solchen Referenzwert hinzufügen. 

▼B 
(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen über Maßnahmen zur Festlegung der 
Bedingungen, anhand deren die jeweilige zuständige Behörde bewerten 
kann, ob die Einstellung oder Änderung eines bestehenden Referenz­
werts mit dem Ziel der Anpassung an die Anforderungen dieser Ver­
ordnung nach vernünftigem Ermessen zu einem Ereignis höherer Ge­
walt, zur Umgehung oder einem anderweitigen Verstoß gegen die Be­
stimmungen eines Finanzkontrakts oder eines Finanzinstruments oder 
die Regeln eines Investmentfonds, bei dem dieser Referenzwert als Be­
zugsgrundlage dient, führen könnte. 

Artikel 52 

Frist für die Aktualisierung der Prospekte und der wichtigsten 
Informationsunterlagen 

Artikel 29 Absatz 2 berührt nicht ausstehende Prospekte, die gemäß der 
Richtlinie 2003/71/EG vor dem 1. Januar 2018 genehmigt wurden. Im 
Fall der vor dem 1. Januar 2018 gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
genehmigten Prospekte werden die zugrunde liegenden Dokumente 
bei erster Gelegenheit oder spätestens zwölf Monate nach jenem Zeit­
punkt aktualisiert. 

Artikel 53 

Überprüfung durch die ESMA 

(1) Die ESMA ist bemüht, eine gemeinsame europäische Aufsichts­
kultur und eine kohärente Aufsichtspraxis zu schaffen und bei den zu­
ständigen Behörden für kohärente Ansätze hinsichtlich der Anwendung 
der Artikel 32 und 33 zu sorgen. Zu diesem Zweck werden die gemäß 
Artikel 32 erteilten Anerkennungen und die gemäß Artikel 33 genehmig­
ten Übernahmen alle zwei Jahre durch die ESMA überprüft. 

▼M1
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Die ESMA übermittelt jeder zuständigen Behörde, die einen Adminis­
trator aus einem Drittstaat anerkannt oder einen Referenzwert aus einem 
Drittstaat übernommen hat, eine Stellungnahme, in der sie bewertet, wie 
die zuständige Behörde die anwendbaren Anforderungen der Artikel 32 
bzw. 33 sowie der Anforderungen der einschlägigen delegierten Rechts­
akte und der technischen Regulierungs- oder technischen Durchfüh­
rungsstandards, die sich auf diese Verordnung stützen, anwendet. 

(2) Die ESMA ist befugt, in Bezug auf jede Entscheidung, die gemäß 
Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 25 
Absatz 2 getroffen wurde, die dokumentierten Nachweise einer zustän­
digen Behörde zu verlangen. 

Artikel 54 

Überprüfung 

(1) Die Kommission überprüft diese Verordnung bis zum 1. Januar 
2020 und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen entspre­
chenden Bericht vor, insbesondere über: 

a) die Funktionsweise und Wirksamkeit der Regelung über kritische 
Referenzwerte, Pflichtverwaltung und Pflichtbeiträge gemäß den Ar­
tikeln 20, 21 und 23 sowie die Definition des kritischen Referenz­
werts gemäß Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 25, 

b) die Wirksamkeit der Regelung über die Zulassung, Registrierung und 
Beaufsichtigung von Administratoren nach Titel VI und der Kolle­
gien gemäß Artikel 46 sowie die Zweckmäßigkeit der Beaufsichti­
gung bestimmter Referenzwerte durch eine Einrichtung der Union, 

c) die Anwendung und Wirksamkeit von Artikel 19 Absatz 2, insbeson­
dere dessen Geltungsbereich. 

(2) Die Kommission überprüft die Entwicklung der auf Referenz­
werte anwendbaren internationalen Grundsätze sowie der Rechtsrahmen 
und der Aufsichtspraxis in Drittländern in Bezug auf die Bereitstellung 
von Referenzwerten und erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat ab dem 1. Januar 2018 alle fünf Jahre Bericht. In dem Bericht wird 
insbesondere bewertet, ob es erforderlich ist, diese Verordnung zu än­
dern, und es wird ihm gegebenenfalls ein Legislativvorschlag beifügt. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um den Zeitraum von 42 Monaten 
gemäß Artikel 51 Absatz 2 um 24 Monate zu verlängern, wenn in dem 
Bericht gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels nachgewiesen 
wird, dass sich die Übergangsregelung für die Registrierung gemäß 
Artikel 51 Absatz 2 nicht nachteilig auf eine gemeinsame europäische 
Aufsichtskultur und auf kohärente Aufsichtspraxis und Ansätze bei den 
zuständigen Behörden auswirkt. 

▼M1 
(4) Bis zum 31. Dezember 2022 überprüft die Kommission die Min­
deststandards für die EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel 
und für die Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte, damit die Auswahl 
der zugrunde liegenden Vermögenswerte mit ökologisch nachhaltigen 
Investitionen, die in einem unionsweiten Rahmen festgelegt werden, 
vereinbar ist. 

▼B
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(5) Vor dem 31. Dezember 2022 legt die Kommission dem Europäi­
schen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Auswirkungen 
dieser Verordnung und die Realisierbarkeit eines „ESG-Referenzwertes“ 
vor, wobei sie der ständigen Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsindi­
katoren und den Methoden zu ihrer Messung Rechnung trägt. Dem 
Bericht wird erforderlichenfalls ein Legislativvorschlag beigefügt. 

(6) Bis zum 1. April 2020 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über die Auswirkungen dieser 
Verordnung Anwendung der Referenzwerte von Drittstaaten in der 
Union vor, einschließlich darüber, ob Referenzwert-Administratoren 
aus Drittstaaten auf Billigung, Anerkennung oder Gleichwertigkeit zu­
rückgreifen, sowie über potenzielle Mängel des derzeitigen Rahmens. In 
diesem Bericht werden die Auswirkungen der Anwendung von Arti­
kel 51 Absätze 4a, 4b und 4c auf Referenzwert-Administratoren in 
der Union und in Drittstaaten- untersucht, auch unter dem Gesichtspunkt 
gleicher Wettbewerbsbedingungen. In dem Bericht wird insbesondere 
bewertet, ob eine Änderung dieser Verordnung erforderlich ist, und 
gegebenenfalls wird ihm ein Legislativvorschlag beigefügt. 

▼B 

Artikel 55 

Meldung der als Bezugsgrundlage dienenden Referenzwerte und 
ihrer Administratoren 

Wenn ein Referenzwert in einem unter Artikel 4 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 596/2014 fallenden Finanzinstrument als Bezugsgrund­
lage dient, umfassen die Meldungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
genannten Verordnung auch den Namen des als Bezugsgrundlage die­
nenden Referenzwerts und seines Administrators. 

Artikel 56 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Die in Absatz 1 genannte Meldepflicht gilt nicht für Ge­
schäfte mit Finanzinstrumenten in Verbindung mit in jenem Ab­
satz genannten Anteilen oder Schuldtiteln des Emittenten, wenn 
zum Zeitpunkt des Geschäfts eine der folgenden Voraussetzung 
vorliegt: 

▼C1 
a) Das Finanzinstrument ist ein Anteil oder eine Aktie an einem 

Organismus für gemeinsame Anlagen, bei dem die Risiko­
position gegenüber den Anteilen oder Schuldtiteln des Emit­
tenten 20 % der von dem Organismus für gemeinsame An­
lagen gehaltenen Vermögenswerte nicht übersteigt; 

▼B 
b) Das Finanzinstrument stellt eine Risikoposition gegenüber ei­

nem Portfolio von Vermögenswerten dar, bei dem die Risiko­
position gegenüber den Anteilen oder Schuldtiteln des Emit­
tenten 20 % der Vermögenswerte des Portfolios nicht über­
steigt; 

▼M1
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c) Das Finanzinstrument ist ein Anteil oder eine Aktie an einem 
Organismus für gemeinsame Anlagen oder stellt eine Risiko­
position gegenüber einem Portfolio von Vermögenswerten 
dar, und die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, 
oder eine zu ihr in enger Beziehung stehende Person kennt 
und konnte die Anlagezusammensetzung oder die Risikoposi­
tion eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen bzw. 
eines solchen Portfolios von Vermögenswerten gegenüber den 
Anteilen oder Schuldtiteln des Emittenten nicht kennen, und 
darüber hinaus besteht für diese Person kein Grund zu der 
Annahme, dass die Anteile oder Schuldtitel des Emittenten 
die in Buchstabe a oder Buchstabe b genannten Schwellen­
werte überschreiten. 

Sind Informationen über die Anlagezusammensetzung des Orga­
nismus für gemeinsame Anlagen oder die Risikoposition gegen­
über dem Portfolio von Vermögenswerten verfügbar, unternimmt 
die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, oder eine zu ihr in 
enger Beziehung stehende Person alle zumutbaren Anstrengun­
gen, um diese Informationen zu erhalten.“ 

b) In Absatz 7 wird folgender Unterabsatz nach Unterabsatz 2 einge­
fügt: 

„Für die Zwecke von Buchstabe b brauchen Geschäfte, die in 
Anteilen oder Schuldtiteln eines Emittenten bzw. Derivaten oder 
anderen damit verbundenen Finanzinstrumenten von Führungs­
kräften eines Organismus für gemeinsame Anlagen ausgeführt 
wurden, bei denen die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, 
oder eine zu ihr in enger Beziehung stehende Person investiert 
hat, nicht gemeldet zu werden, wenn die Führungskraft des Or­
ganismus für gemeinsame Anlagen bei ihren Transaktionen über 
vollen Ermessensspielraum verfügt, was ausschließt, dass die 
Führungskraft von Anlegern in diesem Organismus für gemein­
same Anlagen irgendwelche direkten oder indirekten Anweisun­
gen oder Empfehlungen bezüglich der Zusammensetzung des 
Portfolios erhält.“ 

2. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 2 und 3 werden die Worte „und Artikel 19 
Absätze 13 und 14“ durch die Worte „Artikel 19 Absätze 13 
und 14 und Artikel 38“ ersetzt. 

b) Absatz 5 wird durch Folgendes ersetzt: 

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absätze 5 
oder 6, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3, 
Artikel 17 Absatz 3, Artikel 19 Absätze 13 oder 14 oder Arti­
kel 38 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn das Europäische 
Parlament und der Rat binnen drei Monaten nach seiner Über­
mittlung keine Einwände gegen ihn erheben oder wenn sowohl 
das Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission vor 
Ablauf dieser Frist mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Dieser Zeitraum wird auf Initiative des Europäi­
schen Parlaments oder des Rates um drei Monate verlängert.“ 

▼C1 
3. In Artikel 38 werden die folgenden Absätze eingefügt: 

„Bis zum 3. Juli 2019 legt die Kommission nach Anhörung der 
ESMA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht 
über das in Artikel 19 Absatz 1a Buchstaben a und b festgelegte 
Niveau der Schwellenwerte betreffend die von Führungskräften 
durchgeführten Geschäfte vor, bei denen die Anteile oder Schuldtitel 
des Emittenten Teil eines Organismus für gemeinsame Anlagen sind 
oder eine Risikoposition gegenüber einem Portfolio von Vermögens­
werten darstellen, um zu bewerten, ob dieses Niveau angemessen ist 
oder angepasst werden sollte. 

▼B
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Die Kommission wird ermächtigt, die Anpassung der Schwellen­
werte nach Artikel 19 Absatz 1a Buchstaben a und b mittels eines 
delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 35 vorzunehmen, wenn die 
Kommission in diesem Bericht zu dem Schluss kommt, dass diese 
Schwellenwerte angepasst werden sollten.“ 

▼B 

Artikel 57 

Änderungen der Richtlinie 2008/48/EG 

Die Richtlinie 2008/48/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz nach Unterabsatz 2 
eingefügt: 

„Wird in dem Kreditvertrag auf einen Referenzwert im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) Bezug genommen, teilt 
der Kreditgeber oder gegebenenfalls der Kreditvermittler dem Ver­
braucher in einem eigenen Dokument, das dem Formular ‚Europäi­
sche Standardinformationen für Verbraucherkredite‘ beigefügt wer­
den kann, den Namen des Referenzwerts und seines Administrators 
sowie dessen mögliche Auswirkungen auf den Verbraucher mit. 

___________ 
(*) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstru­
menten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Mes­
sung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet wer­
den, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).“ 

2. In Artikel 27 Absatz 1 wird nach dem zweiten Unterabsatz folgender 
Unterabsatz eingefügt: 

„Bis zum 1. Juli 2018 beschließen und veröffentlichen die Mitglied­
staaten die erforderlichen Vorschriften zur Erfüllung von Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 3 und teilen sie der Kommission mit. Sie 
wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2018 an.“ 

Artikel 58 

Änderungen der Richtlinie 2014/17/EU 

Die Richtlinie 2014/17/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird folgender Buchstabe 
eingefügt: 

„ea) falls Verträge verfügbar sind, in denen auf einen Referenzwert 
im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 3 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*) Bezug genommen wird, die Namen der Re­
ferenzwerte und ihrer Administratoren sowie die möglichen 
Auswirkungen auf den Verbraucher; 

___________ 
(*) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstru­
menten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Mes­
sung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet wer­
den, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).“ 

▼C1
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2. In Artikel 42 Absatz 2 wird nach Unterabsatz 1 folgender Unter­
absatz eingefügt: 

„Bis zum 1. Juli 2018 beschließen und veröffentlichen die Mitglied­
staaten die erforderlichen Vorschriften zur Erfüllung von Artikel 13 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe ea und teilen sie der Kommission 
mit. Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2018 an.“ 

3. In Artikel 43 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe ea findet keine An­
wendung auf vor dem 1. Juli 2018 bereits bestehende Kreditverträ­
ge.“ 

Artikel 59 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2018. 

Ungeachtet von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten die Artikel 3 
Absatz 2, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 13 Absatz 3, 
Artikel 15 Absatz 6, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 20 (mit Ausnahme 
von Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 21 und 23, Artikel 25 Absatz 8, 
Artikel 25 Absatz 9, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 27 Absatz 3, Artikel 30 
Absatz 5, Artikel 32 Absatz 9, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 34 Absatz 8, 
Artikel 46, Artikel 47 Absatz 3 und Artikel 51 Absatz 6 ab dem 30. Juni 
2016. 

Ungeachtet des Absatzes 2 dieses Artikels gilt Artikel 56 ab dem 3. Juli 
2016. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG I 

REFERENZZINSSÄTZE 

Genaue und ausreichende Daten 

1. Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a und c gilt hinsichtlich 
der Rangfolge der Eingabedaten folgende Priorität: 

a) Transaktionen eines Kontributors auf dem zugrunde liegenden Markt, die 
mit einem Referenzwert gemessen werden sollen, oder, falls diese nicht 
ausreichen, seine Transaktionen auf verbundenen Märkten, wie etwa: 

— auf dem Markt für ungesicherte Interbankeneinlagen, 

— auf sonstigen Märkten für ungesicherte Einlagen, einschließlich Ein­
lagenzertifikaten und Commercial Papers, und 

— auf anderen Märkten wie für Tagesgeldsatz-Swaps (Overnight Index 
Swaps), Rückkaufvereinbarungen, Devisentermingeschäfte, Zinster­
minkontrakte und -optionen, sofern diese Transaktionen mit den Ein­
gabedatenanforderungen des Verhaltenskodex vereinbar sind; 

b) die Beobachtungen der Transaktionen Dritter auf den in Buchstabe a 
beschriebenen Märkten durch den Kontributor; 

c) verbindliche Quotierungen; 

d) unverbindliche Quotierungen oder Experteneinschätzungen. 

2. Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 Absatz 
4 können Eingabedaten angepasst werden. 

Die Eingabedaten können insbesondere anhand folgender Kriterien angepasst 
werden: 

a) zeitliche Nähe der Transaktionen zum Zeitpunkt der Bereitstellung der 
Eingabedaten und Auswirkungen von Marktereignissen im Zeitraum zwi­
schen den Transaktionen und der Bereitstellung der Eingabedaten; 

b) Interpolation oder Extrapolation von Transaktionsdaten; 

c) Anpassungen an Änderungen der Bonität von Kontributoren und anderen 
Marktteilnehmern. 

Aufsichtsfunktion 

3. Die folgenden Voraussetzungen gelten anstelle der Anforderungen des Ar­
tikels 5 Absatz 4 und Absatz 5: 

a) Der Administrator eines Referenzzinssatzes richtet einen unabhängigen 
Aufsichtsausschuss ein. Einzelheiten der Mitgliedschaft dieses Ausschus­
ses werden zusammen mit etwaigen Erklärungen über Interessenkonflikte 
und den Verfahren für die Wahl oder Benennung seiner Mitglieder ver­
öffentlicht. 

b) Der Aufsichtsausschuss hält mindestens alle vier Monate eine Sitzung ab 
und verfasst ein Protokoll über jede dieser Sitzungen. 

c) Der Aufsichtsausschuss wahrt bei seinen Handlungen Integrität und ver­
fügt über alle in Artikel 5 Absatz 3 geregelten Zuständigkeiten. 

Prüfungen 

4. Der Administrator eines Referenzzinssatzes benennt einen unabhängigen ex­
ternen Prüfer, der die Einhaltung der Referenzwert-Methodik und der Be­
stimmungen dieser Verordnung durch den Administrator überprüft und da­
rüber Bericht erstattet. Die externe Prüfung des Administrators erfolgt erst­
mals sechs Monate nach Einführung des Verhaltenskodexes und anschlie­
ßend alle zwei Jahre. 

▼B
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Der Aufsichtsausschuss kann eine externe Prüfung des Kontributors eines 
Referenzzinsatzes verlangen, wenn Aspekte seines Geschäftsgebarens Anlass 
zu Unzufriedenheit geben. 

Kontributorsysteme und -kontrollen 

5. Die folgenden Anforderungen gelten für Kontributoren von Referenzzinssät­
zen ergänzend zu den Anforderungen von Artikel 16. Artikel 16 Absatz 5 
findet keine Anwendung. 

6. Jeder Submittent eines Kontributors und die direkten Vorgesetzten dieses 
Submittenten bestätigen schriftlich, dass sie den Verhaltenskodex gelesen 
haben und einhalten. 

7. Die Systeme und Kontrollen von Kontributoren beinhalten: 

a) eine Übersicht über die Zuständigkeiten innerhalb jedes Unternehmens, 
einschließlich interner Hierarchieverhältnisse und Rechenschaftspflichten, 
des Standorts von Submittenten und Managern sowie der Namen der 
betreffenden Personen und ihrer Stellvertreter; 

b) interne Verfahren für die Abzeichnung von Eingabedatenbeiträgen; 

c) Disziplinarverfahren für Manipulationsversuche oder das Unterlassen der 
Meldung tatsächlicher oder versuchter externer Manipulationen; 

d) wirksame Verfahren für den Umgang mit Interessenkonflikten und Kon­
trollen der Kommunikation sowohl innerhalb des Unternehmens der Kon­
tributoren als auch zwischen Kontributoren und anderen Dritten zur Ver­
meidung einer unangemessenen externen Einflussnahme auf die für die 
Übermittlung der Zinssätze verantwortlichen Mitarbeiter. Submittenten 
arbeiten physisch getrennt von Zinsderivatehändlern; 

e) wirksame Verfahren zur Verhinderung oder Kontrolle des Austauschs von 
Informationen zwischen Personen, deren Tätigkeiten einen Interessenkon­
flikt nach sich ziehen können, wenn dieser Informationsaustausch sich auf 
die beigetragenen Referenzwertdaten auswirken könnte; 

f) Regeln zur Vermeidung von Absprachen zwischen Kontributoren und 
zwischen Kontributoren und Referenzwert-Administratoren; 

g) Maßnahmen zur Verhinderung oder Beschränkung jeder ungebührlichen 
Einflussnahme auf die Arbeitsweise der an der Bereitstellung von Ein­
gabedaten beteiligten Personen; 

h) Beseitigung jeder direkten Verknüpfung zwischen der Vergütung der an 
der Bereitstellung von Eingabedaten beteiligten Mitarbeiter und der Ver­
gütung von in anderen Bereichen tätigen Personen oder den von diesen 
Personen erzielten Einkünften, wenn im Zusammenhang mit diesen Tätig­
keiten ein Interessenkonflikt entstehen könnte; 

i) Kontrollen zur Ermittlung jeglicher Rückabwicklungsgeschäfte nach Be­
reitstellung von Eingabedaten. 

8. Der Kontributor eines Referenzzinssatzes führt detaillierte Aufzeichnungen 
über 

a) alle relevanten Aspekte der Beiträge von Eingabedaten, 

b) den Prozess der Bestimmung und Abzeichnung von Eingabedaten, 

c) die Namen und Zuständigkeiten der Submittenten, 
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d) jede Kommunikation zwischen den Submittenten und anderen Personen, 
einschließlich interner und externer Händler und Makler, über Eingabe­
datenbestimmung oder -beiträge, 

e) jede Interaktion zwischen Submittenten und Administrator oder an Be­
rechnungen beteiligtem Personal, 

f) jede Anfrage zu Eingabedaten und die Ergebnisse dieser Anfragen, 

g) Sensitivitätsberichte über Zinsswap-Handelsbücher und sonstige 
Derivat-Handelsbücher mit signifikanter Exposition gegenüber 
Interbanken-Referenzzinssätzen in Bezug auf die Eingabedaten. 

9. Die Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger zu bewahren, der eine 
Speicherung der Informationen zur künftigen Einsicht mit dokumentiertem 
Prüfpfad ermöglicht. 

10. Die Compliance-Funktion des Kontributors eines Referenzzinssatzes meldet 
dem Management in regelmäßigen Abständen alle gewonnenen Erkenntnisse, 
einschließlich der Feststellung von Rückabwicklungsgeschäften. 

11. Eingabedaten und Verfahren werden regelmäßigen internen Überprüfungen 
unterzogen. 

12. Die Eingabedaten des Kontributors eines Referenzzinssatzes und die Einhal­
tung der Bestimmungen des Verhaltenskodex und dieser Verordnung werden 
erstmals sechs Monate nach Einführung des Verhaltenskodex und anschlie­
ßend alle zwei Jahre einer externen Prüfung unterzogen. 

▼B
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ANHANG II 

ROHSTOFF-REFERENZWERTE 

Methodik 

1. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts stellt jede Methodik, die er 
für eine Referenzwert-Berechnung anwendet, schematisch dar und dokumen­
tiert und veröffentlicht diese. Eine solche Methodik enthält und beschreibt 
mindestens Folgendes: 

a) alle Kriterien und Verfahren, die bei der Entwicklung des Referenzwerts 
verwendet werden, einschließlich der Art und Weise, wie der Adminis­
trator die Eingabedaten, einschließlich spezifischem Volumen, abge­
schlossener und gemeldeter Geschäfte, Kauf- und Verkaufsangebote 
und aller sonstigen Marktinformationen, bei seiner Bewertung oder den 
Bewertungszeiträumen oder -zeitfenstern verwendet, Gründe für die Ver­
wendung einer bestimmten Referenzeinheit, Art und Weise, wie der Ad­
ministrator diese Eingabedaten sammelt, Leitlinien für den Beurteilungs­
spielraum von Prüfern und alle sonstigen Informationen wie Annahmen, 
Modelle oder Extrapolationen erhobener Daten, die bei Bewertungen be­
rücksichtigt werden; 

b) Verfahren und Praktiken zur Gewährleistung der kohärenten Ausübung 
des Beurteilungsspielraums durch die Prüfer; 

c) Gewichtung jedes Kriteriums der Referenzwert-Berechnung, insbesondere 
Art der verwendeten Eingabedaten und des Kriteriums für die Ausübung 
des Beurteilungsspielraums mit dem Ziel der Gewährleistung von Qualität 
und Integrität der Referenzwert-Berechnung; 

d) Kriterien zur Ermittlung der Mindestmenge der für eine bestimmte 
Referenzwert-Berechnung erforderlichen Transaktionsdaten. Ist eine sol­
chen Schwelle nicht vorgesehen, sind die Gründe dafür zu nennen und 
anzugeben, wie vorzugehen ist, wenn es keine Transaktionsdaten gibt; 

e) Kriterien für die Bewertungszeiträume im Falle, dass die übermittelten 
Daten unterhalb der in der Methodik empfohlenen Transaktionsdaten­
schwelle liegen oder die erforderlichen Qualitätsstandards des Adminis­
trators nicht erfüllt sind, einschließlich Angabe etwaiger alternativer Be­
wertungsmethoden und theoretischer Schätzmodelle. Diese Kriterien ge­
ben an, wie vorzugehen ist, wenn es keine Transaktionsdaten gibt; 

f) Kriterien für die Zeitnähe der Beiträge von Eingabedaten und Übermitt­
lungswege der Beiträge mit elektronischen Mitteln, per Telefon oder auf 
sonstige Weise; 

g) Kriterien und Verfahren für jene Bewertungszeiträume, in denen die von 
einem oder mehreren Kontributoren übermittelten Eingabedaten einen 
wesentlichen Anteil der gesamten Eingabedaten für diesen Referenzwert 
ausmachen. Der Administrator legt in diesen Kriterien und Verfahren 
auch fest, was bei jeder Referenzwert-Berechnung als wesentlicher Anteil 
zu betrachten ist; 

h) Kriterien für einen möglichen Ausschluss von Transaktionsdaten aus ei­
ner Referenzwert-Berechnung. 

2. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts veröffentlicht oder stellt die 
wichtigsten Elemente der Methodik zur Verfügung, die der Administrator für 
jeden bereitgestellten oder veröffentlichten Rohstoff-Referenzwert oder gege­
benenfalls für jede bereitgestellte oder veröffentlichte Referenzwert-Familie 
verwendet. 

3. Zusammen mit der in Absatz 2 genannten Methodik beschreibt und ver­
öffentlicht der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts auch alle der fol­
genden Elemente: 

a) die Gründe für die Annahme einer bestimmten Methodik einschließlich 
etwaiger Preisanpassungstechniken und einer Begründung des als verläss­
licher Indikator für physische Marktwerte akzeptierten Zeitraums oder 
Zeitfensters für die Annahme von Eingabedaten, 
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b) das Verfahren für die interne Überprüfung und Genehmigung einer be­
stimmten Methodik und die Häufigkeit einer solchen Überprüfung, 

c) das Verfahren für die externe Überprüfung einer bestimmten Methodik 
einschließlich der Verfahren zur Gewährleistung ihrer Marktakzeptanz 
durch Konsultation von Nutzern zu wichtigen Änderungen der Prozesse 
der Referenzwert-Berechnung. 

Änderungen der Methodik 

4. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts richtet eindeutige Verfahren 
für wesentliche Änderungen seiner Methodik ein und macht diese zusammen 
mit den Gründen für Vorschläge wesentlicher Änderungen den Nutzern öf­
fentlich zugänglich. Diese Verfahren müssen mit dem übergeordneten Ziel in 
Einklang stehen, dass ein Administrator die kontinuierliche Integrität seiner 
Referenzwert-Berechnungen gewährleisten und Änderungen vornehmen 
muss, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Marktes, auf den diese 
Änderungen sich beziehen, zu gewährleisten. Solche Verfahren sehen Fol­
gendes vor: 

a) eine Vorankündigung innerhalb eindeutiger Fristen, damit die Nutzer im 
Hinblick auf die Gesamtberechnungen des Administrators über ausrei­
chend Gelegenheit verfügen, um die Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Änderungen analysieren und kommentieren zu können, 

b) die Möglichkeit, Bemerkungen der Nutzer und entsprechende Stellung­
nahmen des Administrators nach jedem Konsultationszeitraum allen 
Marktteilnehmern zugänglich zu machen, es sei denn, der Kommentie­
rende hat um Vertraulichkeit ersucht. 

5. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts überprüft seine Methoden 
regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie ein zuverlässiges Bild des bewerte­
ten physischen Marktes vermitteln, und sorgt dafür, dass den Ansichten der 
relevanten Nutzer Rechnung getragen wird. 

Qualität und Integrität der Referenzwert-Berechnung 

6. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts muss 

a) die Kriterien für die Definition des physischen Rohstoffs, der Gegenstand 
einer bestimmten Methodik ist, angeben; 

b) den Eingabedaten, vorbehaltlich der Vereinbarkeit mit seiner Methodik, 
Priorität in der folgenden Rangfolge zuordnen: 

i) abgeschlossene und gemeldete Transaktionen, 

ii) Kauf- und Verkaufsangebote, 

iii) sonstige Informationen. 

Erhalten abgeschlossene und gemeldete Transaktionen nicht die erste 
Priorität, sind gemäß Nummer 7 Buchstabe b die Gründe hierfür 
anzugeben; 

c) in ausreichendem Maße dafür sorgen, dass die übermittelten und bei der 
Referenzwert-Berechnung berücksichtigten Eingabedaten vertrauenswür­
dig sind, d. h., dass die Parteien, die die Eingabedaten übermitteln, Trans­
aktionen durchgeführt haben oder durchzuführen bereit sind, die solche 
Eingabedaten generieren, und dass die abgeschlossenen Transaktionen zu 
marküblichen Konditionen erfolgt sind; besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen; 

d) Verfahren zur Bestimmung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transakti­
onsdaten einrichten und anwenden und Aufzeichnungen über Entschei­
dungen führen, die zum Ausschluss von Transaktionsdaten aus der 
Referenzwert-Berechnung des Administrators führen; 

e) Kontributoren dazu ermutigen, alle Eingabedaten, die den Kriterien des 
Administrators für die betreffende Berechnung entsprechen, zu übermit­
teln. Die Administratoren versuchen, soweit dies möglich und angemes­
sen ist, sicherzustellen, dass die übermittelten Eingabedaten repräsentativ 
für die tatsächlich abgeschlossenen Geschäfte des Kontributors sind, und 
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f) ein System geeigneter Maßnahmen anwenden, um zu gewährleisten, dass 
die Kontributoren die einschlägigen Qualitäts- und Integritätsstandards 
des Administrators für Eingabedaten erfüllen. 

7. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts beschreibt und veröffent­
licht für jede Berechnung, soweit dies unbeschadet der ordnungsgemäßen 
Veröffentlichung des Referenzwerts angemessen ist: 

a) eine kurze Erläuterung, die die Subskribenten eines Referenzwerts oder 
die zuständige Behörde in ausreichendem Maße in die Lage versetzt, zu 
verstehen, wie die Berechnung vorgenommen wurde, einschließlich der 
Angabe von mindestens Größe und Liquidität des beurteilten physischen 
Marktes (z. B. Anzahl und Volumen der übermittelten Transaktionen), 
Bandbreite und Durchschnitt der Volumen, Bandbreite und Durchschnitt 
der Preise sowie indikative Prozentsätze jeder Art von Eingabedaten, die 
bei einer Berechnung berücksichtigt wurden; die Preisbildungsmethodik 
ist durch Begriffe wie „transaktionsbasiert“, „spread-basiert“ oder „inter­
poliert/extrapoliert“ zu beschreiben, und 

b) eine kurze Erläuterung zu Umfang und Grundlage des bei der Berech­
nung gegebenenfalls genutzten Beurteilungsspielraums, einschließlich des 
Ausschlusses von ansonsten den Anforderungen der einschlägigen Be­
rechnungsmethodik entsprechenden Daten, der Ermittlung von Preisen 
anhand von Spreads, Interpolation, Extrapolation oder stärkere Gewich­
tung von Geboten oder Offerten als abgeschlossene Transaktionen. 

Integrität des Meldeprozesses 

8. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts muss 

a) die Kriterien angeben, anhand deren entschieden wird, wer dem Adminis­
trator Eingabedaten übermitteln darf; 

b) über Verfahren der Qualitätskontrolle verfügen, die es ermöglichen, die 
Identität eines Kontributors und jedes Submittenten, der Eingabedaten 
meldet, sowie die Berechtigung dieser Submittenten zur Meldung von 
Eingabedaten im Namen des Kontributors zu überprüfen; 

c) die Kriterien für Mitarbeiter des Kontributors angeben, die befugt sind, 
im Namen eines Kontributors Eingabedaten an den Administrator zu 
übermitteln; Kontributoren dazu ermutigen, Transaktionsdaten von 
Back-Office-Bereichen zu übermitteln und im Falle, dass Transaktions­
daten direkt von einem Händler stammen, Vergleichsdaten aus anderen 
Quellen zu sammeln, und 

d) interne Kontrollen und schriftliche Verfahren einzurichten, die es ermög­
lichen, Kommunikationen zwischen Kontributoren und Prüfern zu ermit­
teln, die dem Ziel dienen, Berechnungen zugunsten einer Handelsposition 
(des Kontributors, seiner Mitarbeiter oder eines Dritten) zu beeinflussen, 
einen Prüfer zu einem Verstoß gegen Vorschriften oder Leitlinien des 
Administrators zu verleiten oder Kontributoren zu ermitteln, die wieder­
holt ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionsdaten übermitteln. 
Diese Verfahren sehen soweit möglich auch weiterführende Untersuchun­
gen des Administrators innerhalb des Unternehmens des Kontributors vor. 
Die Kontrollen umfassen Gegenkontrollen von Marktindikatoren zur Va­
lidierung der vorgelegten Informationen. 

Prüfer 

9. Im Hinblick auf die Rolle eines Prüfers muss der Administrator eines 
Rohstoff-Referenzwerts: 

a) über eindeutige interne Vorschriften und Leitlinien für die Auswahl der 
Prüfer verfügen und solche einführen, einschließlich des Mindestmaßes 
an Ausbildung, Erfahrung und Fähigkeiten sowie eines Verfahrens zur 
regelmäßigen Überprüfung ihrer Kompetenzen; 

b) über Vorkehrungen verfügen, die sicherstellen, dass die Berechnungen 
konsistent und regelmäßig erfolgen können; 

c) in Bezug auf die Prüfer für Kontinuität und Nachfolgeplanung sorgen, um 
sicherzustellen, dass die Berechnungen konsistent sind und von Mitarbei­
tern mit dem erforderlichen Fachwissen vorgenommen werden, und 

▼B



 

02016R1011 — DE — 10.12.2019 — 001.001 — 73 

d) interne Kontrollverfahren schaffen, um Integrität und Zuverlässigkeit der 
Berechnungen zu gewährleisten. Diese internen Kontrollen und Verfahren 
müssen zumindest eine laufende Beaufsichtigung der Prüfer zur Gewähr­
leistung der korrekten Anwendung der Methodik sowie Verfahren zur 
internen Abzeichnung durch einen Vorgesetzen vor der Freigabe der 
Preise zur Verbreitung auf dem Markt erfordern. 

Prüfpfade 

10. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts muss über Regeln und Ver­
fahren verfügen, die eine zeitgleiche Aufzeichnung sachdienlicher Angaben 
ermöglichen, darunter: 

a) aller Eingabedaten; 

b) des bei jeder Referenzwert-Berechnung wahrgenommenen Beurteilungs­
spielraums der Prüfer; 

c) Angaben zum Ausschluss einer bestimmten, ansonsten mit den Anforde­
rungen der einschlägigen Methodik konformen Transaktion aus einer Be­
rechnung und der Gründe für den Ausschluss; 

d) der Identität der einzelnen Prüfer und jeder anderen Person, die Informa­
tionen gemäß den Buchstaben a, b oder c übermittelt oder anderweitig 
erzeugt hat. 

11. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts muss über Vorschriften und 
Verfahren verfügen, die gewährleisten, dass der Prüfpfad relevanter Informa­
tionen für mindestens fünf Jahre aufbewahrt wird, um zu belegen, wie die 
Berechnungen zustande gekommen sind. 

Interessenkonflikte 

12. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts legt geeignete Strategien 
und Verfahren für die Ermittlung, Offenlegung, Steuerung oder Minderung 
und Vermeidung von Interessenkonflikten und den Schutz der Integrität und 
Unabhängigkeit der Berechnungen fest. Diese Maßnahmen und Verfahren 
werden regelmäßig geprüft und aktualisiert und müssen 

a) sicherstellen, dass Referenzwert-Berechnungen nicht durch bestehende 
oder potenzielle berufliche oder persönliche Geschäftsbeziehungen oder 
Interessen von Administrator oder verbundenen Unternehmen, Mitarbei­
tern, Kunden, Marktteilnehmern oder mit diesen verbundenen Personen 
beeinflusst werden; 

b) sicherstellen, dass persönliche Interessen oder Geschäftsbeziehungen der 
Mitarbeiter des Administrators die Wahrnehmung der Aufgaben des Ad­
ministrators nicht beeinträchtigen können, z. B. durch Nebenbeschäftigun­
gen, Reisen und die Annahme von Unterhaltungsangeboten, Geschenken 
oder der Gastfreundschaft von den Kunden des Administrators oder an­
deren Teilnehmern der Rohstoffmärkte; 

c) sicherstellen, dass beim Administrator im Hinblick auf festgestellte Kon­
flikte aufgrund der Art der Beaufsichtigung, der Vergütung, des System­
zugangs und des Informationsflusses eine angemessene Trennung der 
Funktionen gegeben ist; 

d) unter Berücksichtigung der Offenlegungspflichten des Administrators die 
Vertraulichkeit der vom Administrator übermittelten oder erzeugten Infor­
mationen schützen; 

e) verhindern, dass Manager, Prüfer und andere Mitarbeiter des Adminis­
trators durch Gebote, Offerten und Handel auf eigene Rechnung oder im 
Namen von Marktteilnehmern zur Bestimmung des Referenzwerts beitra­
gen; und 

f) mögliche festgestellte Interessenkonflikte zwischen der Bereitstellung ei­
nes Referenzwerts durch den Administrator (einschließlich aller Mitarbei­
ter, die Aufgaben der Referenzwert-Berechnung wahrnehmen oder ander­
weitig daran beteiligt sind) und sonstigen Geschäftsbereichen des Ad­
ministrators wirksam angehen. 
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13. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts stellt sicher, dass seine an­
deren Geschäftsbereiche über geeignete Verfahren und Mechanismen ver­
fügen, die darauf ausgelegt sind, die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchti­
gung der Integrität der Referenzwert-Berechnungen durch Interessenkonflikte 
zu minimieren. 

14. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts sorgt dafür, dass zwischen 
Managern, Prüfern und anderen Mitarbeitern sowie zwischen Managern und 
höchster Führungsebene und Aufsichts- oder Leitungsorgan eine Trennung 
gegeben ist, die gewährleistet, dass 

a) der Administrator die Anforderungen dieser Verordnung zufriedenstellend 
umsetzen kann, und 

b) Zuständigkeiten klar festgelegt sind und zu keinen tatsächlichen oder 
gefühlten Konflikten führen. 

15. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts unterrichtet seine Nutzer 
unverzüglich über jeden ihm zur Kenntnis gekommenen Interessenkonflikt, 
der aus den Eigentumsverhältnissen beim Administrator resultiert. 

Beschwerden 

16. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts verfügt über und veröffent­
licht eine Strategie für die Bearbeitung von Beschwerden, indem er Ver­
fahren für die Entgegennahme und Untersuchung von Beschwerden über 
Berechnungsverfahren des Administrators sowie für die Führung einschlägi­
ger Aufzeichnungen einführt. Diese Beschwerdeverfahren müssen Folgendes 
sicherstellen: 

a) Subskribenten des Referenzwerts können Beschwerde über die Repräsen­
tativität einer bestimmten Referenzwert-Berechnung für den Marktwert, 
über vorgeschlagene Änderungen der Referenzwert-Berechnung, die An­
wendung der Methodik auf eine bestimmte Referenzwert-Berechnung und 
sonstige redaktionelle Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Pro­
zess der Referenzwert-Berechnung einlegen; 

b) es wird ein Zeitplan für die Bearbeitung von Beschwerden festgelegt; 

c) offizielle Beschwerden gegen den Administrator und sein Personal wer­
den von diesem Administrator zeitnah und fair untersucht; 

d) die Untersuchung wird unabhängig von jeder Person, die Gegenstand der 
Beschwerde sein kann, durchgeführt; 

e) der Administrator bemüht sich um einen umgehenden Abschluss der 
Untersuchung; 

f) der Administrator unterrichtet den Beschwerdeführer und alle anderen 
betroffenen Parteien schriftlich und innerhalb einer angemessenen Frist 
über das Ergebnis der Untersuchung; 

g) ist der Beschwerdeführende mit der Abwicklung der Beschwerde durch 
den betreffenden Administrator oder der Entscheidung des Administrators 
in dieser Angelegenheit nicht einverstanden, wird spätestens sechs Mo­
nate nach dem Zeitpunkt der ursprünglichen Beschwerde eine unabhän­
gige, vom Administrator benannte dritte Stelle angerufen; und 

h) alle Unterlagen zu einer Beschwerde, einschließlich der vom Beschwer­
deführenden eingereichten Unterlagen und der eigenen Aufzeichnungen 
des Administrators werden für eine Dauer von mindestens fünf Jahren 
aufbewahrt. 

17. Streitigkeiten über die tägliche Preisbildung, über die keine offizielle Be­
schwerde erhoben wird, werden vom Administrator eines 
Rohstoff-Referenzwerts nach seinem geeigneten Standardverfahren geregelt. 
Führt eine Beschwerde zur Änderung eines Preises, werden die Einzelheiten 
der Preisänderung dem Markt so rasch wie möglich mitgeteilt. 
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Externe Prüfung 

18. Der Administrator eines Rohstoff-Referenzwerts benennt einen unabhängigen 
externen Prüfer, der über die ausreichende Erfahrung und Befähigung ver­
fügt, um die Einhaltung der angegebenen Kriterien der Methodik und der 
Bestimmungen dieser Verordnung durch den Administrator zu überprüfen 
und darüber Bericht zu erstatten. Die Prüfungen finden jährlich statt und 
werden drei Monate nach Abschluss jeder Prüfung veröffentlicht, wobei 
gegebenenfalls weitere Zwischenprüfungen stattfinden. 
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ANHANG III 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel sowie Paris-abgestimmte 
EU-Referenzwerte 

Methode der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel 

1. Der Administrator eines EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel 
stellt jede Methode für die Berechnung des Referenzwerts schematisch dar 
und dokumentiert und veröffentlicht sie; dabei macht er unter Wahrung der 
Vertraulichkeit und des Schutzes von vertraulichem Know-how und vertrau­
lichen Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnissen) im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
folgende Angaben: 

a) eine Liste der wichtigsten Bestandteile des Referenzwerts; 

b) sämtliche Kriterien und Methoden, einschließlich der für die Auswahl und 
die Gewichtung herangezogenen Faktoren, Parameter und Indikatoren, die 
bei der Methode des Referenzwerts verwendet werden; 

c) die Kriterien, anhand deren Vermögenswerte oder Unternehmen von dem 
Referenzwert ausgeschlossen werden, denen ein CO 2 -Fußabdruck zu­
geschrieben wird oder Reserven an fossilen Brennstoffen zugeschrieben 
werden, die nicht mit der Aufnahme in den Referenzwert vereinbar sind; 

d) die Kriterien für die Bestimmung des Dekarbonisierungszielpfads; 

e) die Art und die Quelle der Daten, die für die Bestimmung des Dekarbo­
nisierungszielpfads verwendet werden für: 

i) Scope-1- CO 2 -Emissionen, d. h. die Emissionen, die von Quellen er­
zeugt werden, die von dem Unternehmen, das die zugrunde liegenden 
Vermögenswerte ausgibt, kontrolliert werden; 

ii) Scope-2- CO 2 -Emissionen, d. h. die Emissionen, die durch den Ver­
brauch von gekauftem Strom, Dampf oder anderen gekauften primären 
Energieformen verursacht werden, die in vorgelagerten Prozessen in 
dem Unternehmen, das die zugrunde liegenden Vermögenswerte aus­
gibt, erzeugt werden; 

iii) Scope-3- CO 2 -Emissionen, d. h. alle indirekten Emissionen, die nicht 
unter die Ziffern i und ii fallen, die in der Wertschöpfungskette des 
meldenden Unternehmens entstehen, einschließlich vor- und nachgela­
gerter Emissionen, insbesondere für Wirtschaftszweige mit großen 
Auswirkungen auf den Klimawandel und seine Eindämmung; 

iv) ob bei den Daten die unter Abschnitt 2 Buchstaben a und b der Emp­
fehlung der Kommission 2013/179/EU festgelegten Methoden zur Be­
stimmung des Umweltfußabdrucks von Produkten und Organisationen 
oder globale Standards wie die der Task-Force des Finanzstabilitätsrats 
für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen verwendet 
werden; 

f) die gesamten CO 2 -Emissionen des Indexportfolios; 

Wird für den Aufbau eines EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel 
ein Mutterindex verwendet, so ist der Tracking-Error zwischen dem 
EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel und dem Mutterindex 
offenzulegen. 

Wird für den Aufbau eines EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel 
ein Mutterindex verwendet, so ist das Verhältnis zwischen dem Marktwert der 
Wertpapiere in dem EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel und 
dem Marktwert der Wertpapiere im Mutterindex offenzulegen. 

▼M1 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 
über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 
Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).
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Methode der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte 

2. Zusätzlich zu den in Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 1 Buchstabe b und 
Nummer 1 Buchstabe c genannten Punkten gibt der Administrator eines 
Paris-abgestimmten EU-Referenzwertes die Formel bzw. Berechnungsweise 
an, anhand deren ermittelt wird, ob die Emissionen den Zielen des Überein­
kommens von Paris entsprechen‚ wobei die Vertraulichkeit und der Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Ge­
schäftsgeheimnisse) im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/943 zu gewährleisten 
sind. 

Änderungen der Methode 

3. Die Administratoren von EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel 
bzw. Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten richten Verfahren für Änderun­
gen ihrer Methode ein. Sie machen diese Verfahren sowie alle vorgeschlage­
nen Änderungen ihrer Methode mit den Gründen für diese Änderungen öffent­
lich zugänglich. Diese Verfahren müssen mit dem übergeordneten Ziel ver­
einbar sein, dass Referenzwert-Berechnungen Artikel 3 Absatz 1 Nummern 
23a und 23b entsprechen. Diese Verfahren sehen Folgendes vor: 

a) eine Vorankündigung innerhalb eindeutiger Fristen, damit die Nutzer von 
Referenzwerten im Hinblick auf die Gesamtberechnungen des Administra­
tors ausreichend Gelegenheit haben, die Auswirkungen der vorgeschlage­
nen Änderungen zu analysieren und zu kommentieren; 

b) die Möglichkeit, dass die Nutzer von Referenzwerten diese Änderungen 
kommentieren und die Administratoren zu den Kommentaren Stellung 
nehmen, wobei die Kommentare nach jedem Konsultationszeitraum zu­
gänglich zu machen sind, es sei denn, der Kommentierende hat um Ver­
traulichkeit ersucht. 

4. Die Administratoren von EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel 
und von Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten überprüfen ihre Methoden 
regelmäßig und mindestens jährlich, um sicherzustellen, dass in ihren Metho­
den die erklärten Ziele zuverlässig zum Ausdruck kommen, und sie verfügen 
über ein Verfahren, um den Ansichten aller relevanten Nutzer Rechnung zu 
tragen. 

▼M1
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